
Anhörungsverfahren zum Entwurf des Teilregionalplans Energie 2015

Ordn.Nr Antragsnr Kurzantrag Beschlußvorschlag BegründungGemeinde Gebietsnummer

Plansatznummer: Steckbrief grün

15001 30 Überarbeitung der 
Kartenausschnitte in den 
Steckbriefen

Ablehnung Darstellung würde Kartenausschnitte überfrachten, in Karte 14 jedoch z.T. 
entthalten; VRG WE benachbarter Planungsregionen ebenfalls erst in Aufstellung 
(keine Rechtsverbindlichkeit), daher keine Darstellung

15001 32 Hinweis auf UVP in Steckbriefen 
ergänzen

Ablehnung Jegliche Errichtung von WEA bedarf eines Genehmigungsverfahrens auf örtlicher 
Ebene, daher ist Hinweis in Steckbriefen nicht erforderlich.

15001 26 Dokumentation der 
Mindestwindgeschwindigkeit in 
den Steckbriefen

Tlw. 
Berücksichtigung

 Die Aufnahme der Mindestwindgeschwindigkeit in bestimmten Steckbriefen ist 
dadurch begründet, dass in diesen Gebieten durch örtliche Windgutachten eine 
höhere Geschwindigkeit belegt wurde, wodurch eine Ausweisung als VRG WE 
möglich wurde.

15152 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend dazu wird auf die Drucksache VIII/103 und 
die Drucksache VIII/45a verwiesen.

15153 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend dazu wird auf die Drucksache VIII/103 und 
die Drucksache VIII/45a verwiesen.

Wartenberg, Schlitz

15154 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend dazu wird auf die Drucksache VIII/103 und 
die Drucksache VIII/45a verwiesen.

Wartenberg, Schlitz

64310 1 Keine weiteren WEA im Bereich 
der Gemeinde Laubach.

Ablehnung Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird 
auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen; darüber hinaus siehe auch 
Drucksache VIII//103 (1.5, 2.13-2.15, 2.18, 2.19 und 2.26)

Laubach

68090 1 Herausnahme des VRG WE im 
Raum Biebertal. Forderung: Aktive 
Informationspolitik und BI.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal

20100 18 Berücksichtigung der 
Gesamtanlage Maienburg auf 
nachgeordneter Planungsebene.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen des Gebietssteckbriefes und die Aspekte der 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.14 und 2.13, verwiesen.

Mengerskirchen 1101

41340 1 Verweis auf SN zum Entwurf 2012 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Mengerskirchen 1101

20560 5 Schutz der Schlösser Westerburg 
und Molsberg vor optischen 
Beeinträchtigungen

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie auf die Aspekte der 
Landschaftsbildbelastung und Landschaftsprägung durch WEA auf die Drucksache 
VIII/45a (Abschnitt 7) und Drucksache VIII/103 (Gliederungspunkt 2.13) verwiesen.

Dornburg 1102
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20582 10 Keine Ausweisung des VRG WE 
1117.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bzgl. der zum Teil aktualisierten methodischen 
Vorgehensweise hinsichtlich des Aspekts Artenschutz siehe die entsprechenden 
Ausführungen im Umweltbericht.

Dornburg 1102

13050 2 Erweiterung des VRG WE 1103 
nach Süden auf das Gebiet der 
Gemeinde Elbtal.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Waldbrunn, Dornburg 1103

20582 14 Keine Ausweisung des VRG WE 
1103.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bzgl. der zum Teil aktualisierten methodischen 
Vorgehensweise hinsichtlich des Aspekts Artenschutz siehe die entsprechenden 
Ausführungen im Umweltbericht.

Waldbrunn, Dornburg 1103

41340 3 Verweis auf SN zum Entwurf 2012 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Waldbrunn, Dornburg 1103

13110 1 Keine Ausweisung des VRG 1105. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Waldbrunn, Mengerskirchen 1105

20100 13 Betroffenheit von Merenberg und 
des Schlossberges "Ruine 
Merenberg" durch Visualisierung 
überprüfen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 1105 verwiesen.

Waldbrunn, Mengerskirchen 1105

20582 15 Keine Ausweisung des VRG WE 
1105.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bzgl. der zum Teil aktualisierten methodischen 
Vorgehensweise hinsichtlich des Aspekts Artenschutz siehe die entsprechenden 
Ausführungen im Umweltbericht.

Waldbrunn, Mengerskirchen 1105

53040 1 Herausnahme des VRG WE 1105. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen des Gebietssteckbriefes VRG WE 1105 und die 
Aspekte der Drucksache VIII/103 und Drucksache VIII/45a verwiesen.

Waldbrunn, Mengerskirchen 1105

53050 1 Herausnahme des VRG WE 1105. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen des Gebietssteckbriefs und die Aspekte der 
Drucksache VIII/103 und Drucksache VIII/45a verwiesen.

Waldbrunn, Mengerskirchen 1105

65160 25 Die vorgesehenen Vorranggebiete 
zur Nutzung der Windenergie Nr. 
1105/1106 beibehalten.

Zustimmung Die Gebiete Nr. 1105 und 1106 werden als Vorranggebiete zur Nutzung der 
Windenergie ausgewiesen. Hinsichtlich örtlicher konkreter Argumente wird auf die 
Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Waldbrunn, 
Mengerskirchen, Merenberg

1105/1106

13110 2 Keine Ausweisung des VRG 1106. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Waldbrunn, Merenberg, 
Mengerskirchen

1106

20100 14 Betroffenheit von Merenberg und 
des Schlossberges "Ruine 
Merenberg" durch Visualisierung 
überprüfen.

Tlw. 
Berücksichtigung

Denkmalschutz-Belange in Abwägung berücksichtigt, Sichtbezugsanalysen bzw. 
Visualisierungen aber nicht Gegenstand des TRPEM, erfolgt auf örtlicher Ebene 
(Genehmigungsverfahren); bzgl. örtlich konkreter Argumente siehe Ausführungen 
im Gebietssteckbrief

Waldbrunn, Merenberg, 
Mengerskirchen

1106
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20582 16 Keine Ausweisung des VRG WE 
1106.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bzgl. der zum Teil aktualisierten methodischen 
Vorgehensweise hinsichtlich des Aspekts Artenschutz siehe die entsprechenden 
Ausführungen im Umweltbericht.

Waldbrunn, Merenberg, 
Mengerskirchen

1106

53040 2 Herausnahme des VRG WE 1106. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief und die Aspekte der Drucksache 
VIII/103, sowie Drucksache VIII/45 a, verwiesen.

Waldbrunn, Merenberg, 
Mengerskirchen

1106

53050 2 Herausnahme des VRG WE 1106. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietsteckbrief und die Aspekte der Drucksache 
VIII/103, sowie Drucksache VIII/45a, verwiesen.

Waldbrunn, Merenberg, 
Mengerskirchen

1106

20100 15 VRG WE 1108 wird weiterhin sehr 
kritsch eingestuft.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 1108 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

21070 1 VRG WE 1108 als besonders 
geeignete Fläche ausweisen.

Zustimmung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

42090 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1108.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.5, 2.6, 2.7 und 2.11 sowie Drucksache VIII/45a, 
Gliederungspunkt 2. verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

43830 1 Streichung des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

50870 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Im Hinblick auf Mindesabstand zu Siedlungsgebieten wird auf die Drucksache 
VIII/45a Abschnitt 9 verwiesen. Zum Aspekt Mindestabstand, Infraschall, 
Schlagschatten und Befeuerung siehe auch Drucksache VIII/103 Gliederungspunkte 
2.12, 2.5,2.6,2.7 und 2.8.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

52620 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

52810 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

54570 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief und die Aspekte der Drucksache 
VIII/102, VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

54630 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie 1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief und die Aspekte der Drucksache 
VIII/102, VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

54760 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie 1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief und die Aspekte der Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108
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54770 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie 1108.

Ablehnung Zum Aspekt Anlagensicherheit wird auf die Drucksache VIII/103, Gliederungspunkte 
2.5,2.6,2.7,2.8,2.9 und 2.10 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

54780 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie 1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief und die Aspekte der Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

56060 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/103, VIII/102 und VIII/45a verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59010 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59020 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/102, VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59030 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59040 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59050 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59060 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59070 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59080 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59090 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59100 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59110 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59120 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59130 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108
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59140 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59150 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59160 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59170 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59180 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59190 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59200 1 Streichung des vorgesehenen VRG 
1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59210 1 Streichung des vorgesehenen VRG 
1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59220 1 Streichung des vorgesehenen VRG 
1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59230 1 Streichung des vorgesehenen VRG 
1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59240 1 Streichung des vorgesehenen VRG 
1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59370 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59380 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59400 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

59410 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

61210 1 Streichung des VRG WE 1108. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Bodendenkmale wird auf die Drucksache 
VIII/103, Gliederungspunkt 2.24, verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108
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61240 1 Streichung des VRG WE 1108. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Infraschall wird auf die Drucksache 
VIII/103, Gliederungspunkt 2.7, verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

61260 1 Streichung VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

61360 1 Streichung des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

61940 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

61950 1 Streichung VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache  VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

62040 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

62190 1 Streichung des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen des Gebietssteckbrief, sowie die Drucksache VIII/103 
und VIII/102 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

62450 1 Streichung des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen des Gebietssteckbrief und die Aspekte der Drucksache 
VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

62860 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

62870 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Waldinanspruchnahme und Infraschall 
wird auf die Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.18 und 2.7, verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

63100 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

63970 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

63980 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

64080 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Befeuerung der WEA siehe Drucksache 
VIII/103 Gliederungspunkt 2.5.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

64110 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Hinsichtlich des Aspekts Infraschall wird auf die 
Drucksache VIII/103 Gliederungspunkt 2.7 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

64150 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108
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64160 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

64170 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

64250 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

64260 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

64280 1 Herausnahme des VRg WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

64300 1 Herausnahme des VRG WE 1108. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

65120 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

65920 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

65930 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

66010 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

66020 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

66030 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

66040 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

66530 1 Streichung des VRG WE 1108 Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

68550 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 1108.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz und Infraschall siehe auch 
Gliederungspunkte 2.26 und 2.7 der Drucksache VIII/103.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108
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68650 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 1108.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und daher als VRG WE 1108 ausgewiesen

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

68730 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

68780 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

68860 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie 1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

68920 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 1108.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Löhnberg, Merenberg, 
Weilburg

1108

20100 12 Streichen des VRG WE 1115 wird 
befürwortet.

Zustimmung Aufgrund der Abwägung aller relevanten Belange erfolgt keine Ausweisung als VRG 
WE.

1115

13130 1 Streichen des VRG WE 1117. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

13150 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1117.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich des TÜV-Gutachtens wird auf Drucksache 
VIII/102, Gliederungspunkt 2. verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

20100 21 Überprüfung einer 
Beeinträchtigung des Ortsbildes 
Runkel.

Tlw. 
Berücksichtigung

Denkmalschutz im Rahmen der Abwägung eingeflossen; Bzgl. örtlich konkreter 
Argumente wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

20520 3 Streichen des VRG WE 1117. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

20582 17 VRG WE 1117 streichen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bzgl. der zum Teil aktualisierten methodischen 
Vorgehensweise hinsichtlich des Aspekts Artenschutz siehe die entsprechenden 
Ausführungen im Umweltbericht.

1117

20582 8 Keine Ausweisung des VRG WE 
1117.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bzgl. der zum Teil aktualisierten methodischen 
Vorgehensweise hinsichtlich des Aspekts Artenschutz siehe die entsprechenden 
Ausführungen im Umweltbericht.

Runkel, Villmar 1117
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20640 6 Ergänzung des Steckbriefes zum 
VRG WE.

Zustimmung Hinweis wird dankend zur Kenntnis genommen.Runkel, Villmar 1117

50220 3 Keine Ausweisung des VRG 1117. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

50230 3 Keine Ausweisung des VRG 1117. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

50330 3 Keine Ausweisung des VRG 1117. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

50340 1 Herausnahme VRG WE 1117. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen des Gebietssteckbrief, sowie auf die Drucksachen 
VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

50510 1 Keine Ausweisung des VRG 1117. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

50520 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1117.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

50640 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1117.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

50910 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1117.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

51490 1 Herausnahme VRG WE 1117. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

51650 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1117.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.12 
und den LEP verwiesen.

Runkel, Villmar 1117
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51680 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1117.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

51800 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1117.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

53100 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1117.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

59540 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1117.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

59550 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1117.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

59560 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1117.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

61800 1 VRG WE 1117 nicht ausweisen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Des Weiteren wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.16 und 2.26 sowie den Umweltbericht verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

64780 1 Herausnahme des VRG WE 1117. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

64790 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1117.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

64800 1 Herausnahme des VRG WE 1117. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 1.4, 
2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

Montag, 19. September 2016 SEITE 10 VON 328



65280 3 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
Nr. 1117.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 1.4, 
2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

66910 2 VRG WE 1117 wieder ausdehnen 
und entsprechend der Abgrenzung 
des ersten Entwurfs ausweisen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

66910 4 Festhalten an der vorgesehenen 
Ausweisung des VRG 1117.

Zustimmung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Runkel, Villmar 1117

40450 3 nicht als Vorrang Wind ausweisen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 1123 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz und Eiswurf 
wird auf die Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26 und 2.8, verwiesen.

Waldsolms, Weilmünster 1123

52980 3 Herausnahme des VRG WE 1123. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 1123 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Waldsolms, Weilmünster 1123

54520 2 Ablehnung der Ausweisung des 
VRG 1123 im Verbund mit den 
VRG 1134 und 2149

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Waldsolms, Weilmünster 1123

54650 2 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie 1123.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 1123 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Waldsolms, Weilmünster 1123

13060 3 Reduzierung des VRG WE 1124 im 
Westen (Karte beigefügt).

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Elz 1124

13060 2 Erweiterung des VRG WE 1125 
nach Westen um den im Jahr 2014 
genehmigten Bestand.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Elz 1125

20560 6 Schutz der Schlösser Oranienstein 
und Diez vor optischen 
Beeinträchtigungen

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Elz 1125

13140 1 Streichen des VRG WE 1127, 
zumindest innerhalb der 
Gemeinde Selters.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief sowie Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.11, 2.13, 2.26 und 
den UB verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

13150 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich der genannten Punkte wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.13, 2.26, 2.24, 2.14, 2.15 und 2.18 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127
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20100 20 Überprüfung einer 
Beeinträchtigung der Ortsbilder 
Villmar und Runkel.

Tlw. 
Berücksichtigung

Denkmalschutz im Rahmen der Abwägung eingeflossen; Bzgl. Örtlich konkreter 
Argumente wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

20520 1 Streichen des VRG WE 1127. Ablehnung Es wird auf die Drucksacke VIII/102 (Abschnitt 1) und Drucksache VIII/103 
(Gliederungspunkte 2.6,2.7,2.8,2.10,2.11,2.14 und 2.21) verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

20582 6 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bzgl. der zum Teil aktualisierten methodischen 
Vorgehensweise hinsichtlich des Aspekts Artenschutz siehe die entsprechenden 
Ausführungen im Umweltbericht.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

21500 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Des Weiteren wird auf den Umweltbericht und die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26 (Aspekt „Naturschutz“) verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

21530 1 Ergänzung des Steckbriefes: 
Naturpark Taunus bei konkreten 
Planungen einbeziehen.

Tlw. 
Berücksichtigung

Der Steckbrief wurde um einen entsprechenden Hinweis ergänzt.Villmar, Selters(Taunus) 1127

30130 18 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Eine erhebliche Beeinträchtigung von FFH-Gebiet und Fledermäusen sind nicht zu 
erwarten und ggf. auf örtlicher Ebene zu lösen.Bezüglich örtlicher konkreter 
Argumente wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

43330 4 Streichen des VRG 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspuunkte 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 und 2.26 verwiesen.

1127

43330 3 Keine Genehmigung des BImSchG-
Antrages des Firma UKA.

Tlw. 
Berücksichtigung

Die Durchführung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren kann 
nicht auf Ebene der Regionalplanung geregelt werden. Die die Ausweisung der VRG 
WE betreffenden Anregungen werden bei der Überabeitung des Plans 
berücksichtigt.

1127

44520 1 Bedenken gegen die Ausweisung 
des VRG WE 1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

50180 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.13, 2.14, 2.15 sowie Drucksache VIII/45a, Gliederungspunkt 9. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

50200 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Des Weiteren wird zusätzlich auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.13, 2.14, 2.15 und 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

50210 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Des Weiteren wird zusätzlich auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.13, 2.14, 2.15 und 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127
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50220 1 Keine Ausweisung des VRG 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

50230 1 Keine Ausweisung des VRG 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

50240 1 Keine Ausweisung des VRG 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

50270 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

50280 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen VRG WE 1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

50330 1 Keine Ausweisung des VRG 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

50510 2 Keine Ausweisung des VRG 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

50520 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

50640 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

50690 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127
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50910 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

51280 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.12 
und den LEP verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

51490 2 Herausnahme VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. und 9. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

51680 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

51800 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

52270 1 Herausnahme VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. und 9. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

52490 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. und 9. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

52500 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

52500 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

52510 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127
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52520 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. und 9. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

52990 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf Drucksache VIII/103, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.13, 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, 9. verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

53000 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf Drucksache VIII/103, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.13, 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, 9. verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

53060 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.4, 2.6, 2.13, 2.26 sowie die Möglichkeit Konflikte auf lokaler 
Ebene zu lösen verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

53100 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

53370 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf Drucksache VIII/103, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.13, 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, 9. verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

53380 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.13, 2.26 sowie sowie Drucksache VIII/102, 
Gliederungspunkt 1. verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

54640 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie 1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.6, 2.7 und 2.11 verwiesen. Weitere Bedenken sind auf örtlicher 
Ebene zu klären.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

55300 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf Drucksache VIII/103, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.13, 2.24, 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, 9. verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

57660 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7 (Aspekt „Infraschall“) verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

58110 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.23, 2.24, 2.26 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127
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59540 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

59550 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

59560 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

59580 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

60680 1 Ablehnung des VRG WE 1127 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

60850 1 Ablehnung des VRG WE 1127 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

61140 1 Fläche wegen Verstoß gegen 
Naturschutzziele streichen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.26 und 2.7 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf örtlicher Ebene 
zu lösen, verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

61150 1 Fläche nicht ausweisen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.8, 2.10, 2.26 und den Umweltbericht verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

61160 1 Fläche nicht ausweisen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.8, 2.10, 2.26 und den Umweltbericht verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

61170 1 Gebiet nicht ausweisen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich der weiteren genannten Einwände wird auf 
die Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.1, 2.26 und den Umweltbericht 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

61730 1 Streichen des vorgesehenen VRG 
WE Nr. 1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127
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61750 1 Ablehnung des VRG WE 1127 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer genannter Einwände wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 2.24, 2.25, 2.26 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

61910 1 Löschung des VRG WE 1127 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.11, 2.12, 2.13, 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

62280 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

62790 1 VRG WE 1127 nicht ausweisen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.11 und 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

62960 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 und 2.26 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64190 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64780 2 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64790 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64800 2 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64810 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127
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64820 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64830 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64840 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64850 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64860 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64870 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64880 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64890 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64900 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64910 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127
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64920 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64930 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64940 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64950 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64960 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64970 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64980 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

64990 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

65000 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

65010 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windeneergie 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127
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65160 21 Das vorgesehene Vorranggebiet 
zur Nutzung der Windenergie Nr. 
1127 soll erhalten bleiben.

Zustimmung Das VRG WE soll wie im Gebietssteckbrief ausgewiesen werden.Villmar, Selters(Taunus) 1127

65280 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
Nr. 1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

67070 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

67080 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.8, 2.11, 2.15 und 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

67520 1 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

67800 2 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

67810 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

67820 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

67830 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1127.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1127

50670 1 Keine Ausweisung der 
vorgesehenen VRG WE in der 
Gemeinde Selters.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Hinsichtlich der weiteren vorgebrachten Argumente 
siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 und VIII/103.

Villmar, Selters(Taunus) 1127, 1128, 1136

54660 1 Streichen der VRG WE 1127/1128 
oder des VRG WE 1135.

Ablehnung Hinsichtlich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksache VIII/103.

Villmar, Selters(Taunus) 1127/1128, 1135
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13140 2 Streichen des VRG WE 1128, 
zumindest innerhalb der 
Gemeinde Selters.

Ablehnung Es wird auf den Gebietssteckbrief sowie Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 
2.11, 2.13, 2.21, 2.26 hingewiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

13150 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

20520 2 Streichen des VRG WE 1128. Ablehnung Es wird auf die Drucksacke VIII/102 (Abschnitt 1) und Drucksache VIII/103 
(Gliederungspunkte 2.6,2.7,2.8,2.10,2.11,2.14 und 2.21) verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

20582 7 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe die Ausführungen zum Thema 
Artenschutz in Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26 sowie im Umweltbericht.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

20640 7 Ergänzung des Steckbriefes zum 
VRG WE.

Zustimmung Hinweis wird dankend zur Kenntnis genommen.Villmar, Selters(Taunus) 1128

42600 7 Streichung VRG WE 1128 Ablehnung Eine ausführliche Abstimmung mit dem RP-Darmstadt hat stattgefunden.Villmar, Selters(Taunus) 1128

43330 2 Streichen des VRG 1128. Ablehnung Die Ausweisung der VRG WE 1127 und 1128 entfaltet keine Umfassungswirkung, 
siehe dazu auch Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.12 sowie die 
Ausführungen in Kap. 6.1 des Umweltberichtes. Ergänzend hierzu wird auf den 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Villmar, Selters 1128

50180 2 Herausnahme des VRG WE 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.12, 2.13, 2.15 und Drucksache VIII/45a, Gliederungspunkt 
9. verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

50200 2 Herausnahme des VRG WE 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Des Weiteren wird zusätzlich auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.13, 2.14, 2.15 und 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

50210 2 Herausnahme des VRG WE 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Des Weiteren wird zusätzlich auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.13, 2.14, 2.15 und 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

50220 2 Keine Ausweisung des VRG 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

50230 2 Keine Ausweisung des VRG 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128
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50240 2 Keine Ausweisung des VRG 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

50270 2 Herausnahme des VRG WE 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

50280 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen VRG WE 1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

50330 2 Keine Ausweisung des VRG 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

50510 3 Keine Ausweisung des VRG 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

50520 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

50640 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

50690 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

50910 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

51280 2 Herausnahme des VRG WE 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.12 
und den LEP verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128
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51490 3 Herausnahme VRG WE 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. und 9. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

51680 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

51800 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

52990 2 Herausnahme des VRG WE 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf Drucksache VIII/103, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.13, 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, 9. verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

53000 2 Herausnahme des VRG WE 1127. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf Drucksache VIII/103, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.13, 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, 9. verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

53060 2 Herausnahme des VRG WE 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich der weiteren Einwände wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.11, 2.13 und 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

53100 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

54640 2 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie 1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich der weiteren Einwände wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.11, 2.6 und 2.7 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

55300 2 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf Drucksache VIII/103, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.13, 2.24, 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, 9. verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

57660 2 Herausnahme des VRG WE 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7 (Aspekt „Infraschall“) verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

58110 2 Herausnahme des VRG WE 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.23, 2.24, 2.26 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128
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59580 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

60680 2 Ablehnung des VRG WE 1128 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

60850 2 Ablehnung des VRG WE 1128 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

61140 2 Fläche wegen Verstoß gegen 
Naturschutzziele streichen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.26 und 2.7 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf örtlicher Ebene 
zu lösen, verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

61150 2 Fläche nicht ausweisen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.8, 2.10, 2.26 und den Umweltbericht verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

61160 2 Fläche nicht ausweisen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.8, 2.10, 2.26 und den Umweltbericht verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

61170 2 Gebiet nicht ausweisen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich der weiteren genannten Einwände wird auf 
die Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.1, 2.26 und den Umweltbericht 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

61730 2 Streichen des vorgesehenen VRG 
WE Nr. 1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

61750 2 Ablehnung des VRG WE 1128 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer genannter Einwände wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 2.24, 2.25, 2.26 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

61910 2 Löschung des VRG WE 1128 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.11, 2.12, 2.13, 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

62280 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128
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62790 2 VRG WE 1128 nicht ausweisen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.11 und 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

62960 2 Herausnahme des VRG WE 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 und 2.26 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64190 2 Herausnahme des VRG WE 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64780 3 Herausnahme des VRG WE 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64790 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64800 3 Herausnahme des VRG WE 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64810 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64820 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64830 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64840 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128
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64850 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64860 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64870 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64880 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64890 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64900 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64910 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64920 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64930 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64940 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128
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64950 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64960 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64970 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64980 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

64990 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

65000 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

65010 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windeneergie 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

65160 22 Das vorgesehene Vorranggebiet 
zur Nutzung der Windenergie Nr. 
1128 erhalten und erweitern.

Tlw. 
Berücksichtigung

Das VRG WE soll wie im Gebietssteckbrief ausgewiesen werden.Villmar, Selters(Taunus) 1128

65280 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
Nr. 1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

67070 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128
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67080 2 Herausnahme des VRG WE 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.8, 2.11, 2.15 und 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

67520 2 Herausnahme des VRG WE 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

67530 1 Herausnahme des VRG WE 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Des Weiteren wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt  2.9, 2.23 und 2.26 verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

67800 1 Herausnahme des VRG WE 1128. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

67810 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

67820 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

67830 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1128.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Villmar, Selters(Taunus) 1128

61310 2 Zusätzliche Schalldämmung der 
Gondeln

Ablehnung Belange der Anlagensicherheit/Emissionen sind kein Regelungsgegenstand des 
TRPE, sondern werden im Genehmigungsverfahren auf örtlicher Ebene behandelt. 
Zum Aspekt Infraschall siehe auch Drucksache VIII/103 Gliederungspunkt 2.7

Villmar, Selters (Taunus) 1128, 1127

61310 4 Größerer Abstand zu Siedlungen. Ablehnung 1000m-Mindestabstand ist verbindliche Vorgabe aus LEP und in der Regel 
ausreichend, um Schallemissionen und Schattenwurf zu minimieren; Festlegungen 
bzgl. zulässiger Emissionen Gegenstand des Genehmigungsverfahrens; siehe auch 
DS VIII/103 (2.6, 2.7, 2.12)

Villmar, Selters (Taunus) 1128, 1127

61310 1 Begrenzung der Höhe der WEA 
auf unter 100 Meter.

Ablehnung Bei Ausweisung von VRG WE werden Belange des Artenschutzes ausreichend 
berücksichtigt (siehe insb. Kap. 7/8 Umweltbericht, DS VIII/103 2.26 und 
Gebietssteckbriefe); Höhenbegrenzung ggf. im Genehmigungsverfahren auf 
örtlicher Ebene, kein Gegenstand TRPE

Villmar, Selters (Taunus) 1128, 1127
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61310 3 Abschalten der Anlagen bei 
Vogelzug.

Ablehnung Belange des Betriebs einer WEA kein Regelungsgegenstand des TREP, Festlegung im 
Genehmigungsverfahren auf örtlicher Ebene; zum Aspekt Artenschutz siehe auch 
Drucksache VIII/103 (2.26), Ausführungen im Umweltbericht sowie 
Gebietssteckbriefe

Villmar, Selters (Taunus) 1128, 1127

61320 3 Abschalten der Anlagen bei 
Vogelzug

Ablehnung Belange des Betriebs einer WEA kein Regelungsgegenstand des TREP, Festlegung im 
Genehmigungsverfahren auf örtlicher Ebene; zum Aspekt Artenschutz siehe auch 
Drucksache VIII/103 (2.26), Ausführungen im Umweltbericht sowie 
Gebietssteckbriefe

Villmar, Selters (Taunus) 1128, 1127

61320 4 Größerer Abstand zu Siedlungen. Ablehnung 1000m-Mindestabstand ist verbindliche Vorgabe aus LEP und in der Regel 
ausreichend, um Schallemissionen und Schattenwurf zu minimieren; Festlegungen 
bzgl. zulässiger Emissionen Gegenstand des Genehmigungsverfahrens; siehe auch 
DS VIII/103 (2.6, 2.7, 2.12)

Villmar, Selters (Taunus) 1128, 1127

61320 2 Zusätzliche Schalldämmung der 
Gondeln.

Ablehnung Belange der Anlagensicherheit/Emissionen sind kein Regelungsgegenstand des 
TRPE, sondern werden im Genehmigungsverfahren auf örtlicher Ebene behandelt. 
Zum Aspekt Infraschall siehe auch Drucksache VIII/103 Gliederungspunkt 2.7

Villmar, Selters (Taunus) 1128, 1127

61320 1 Begrenzung der Höhe der WEA 
auf unter 100 Meter.

Ablehnung Bei Ausweisung von VRG WE werden Belange des Artenschutzes ausreichend 
berücksichtigt (siehe insb. Kap. 7/8 Umweltbericht, DS VIII/103 2.26 und 
Gebietssteckbriefe); Höhenbegrenzung ggf. im Genehmigungsverfahren auf 
örtlicher Ebene, kein Gegenstand TRPE

Villmar, Selters (Taunus) 1128, 1127

61330 1 Begrenzung der Höhe der WEA 
auf unter 100 Meter.

Ablehnung Bei Ausweisung von VRG WE werden Belange des Artenschutzes ausreichend 
berücksichtigt (siehe insb. Kap. 7/8 Umweltbericht, DS VIII/103 2.26 und 
Gebietssteckbriefe); Höhenbegrenzung ggf. im Genehmigungsverfahren auf 
örtlicher Ebene, kein Gegenstand TRPE

Villmar, Selters (Taunus) 1128, 1127

61330 3 Abschalten der Anlagen bei 
Vogelzug

Ablehnung Belange des Betriebs einer WEA kein Regelungsgegenstand des TREP, Festlegung im 
Genehmigungsverfahren auf örtlicher Ebene; zum Aspekt Artenschutz siehe auch 
Drucksache VIII/103 (2.26), Ausführungen im Umweltbericht sowie 
Gebietssteckbriefe

Villmar, Selters (Taunus) 1128, 1127

61330 4 Größerer Abstand zu Siedlungen. Ablehnung 1000m-Mindestabstand ist verbindliche Vorgabe aus LEP und in der Regel 
ausreichend, um Schallemissionen und Schattenwurf zu minimieren; Festlegungen 
bzgl. zulässiger Emissionen Gegenstand des Genehmigungsverfahrens; siehe auch 
DS VIII/103 (2.6, 2.7, 2.12)

Villmar, Selters (Taunus) 1128, 1127

61330 2 Zusätzliche Schalldämmung der 
Gondeln.

Ablehnung Belange der Anlagensicherheit/Emissionen sind kein Regelungsgegenstand des 
TRPE, sondern werden im Genehmigungsverfahren auf örtlicher Ebene behandelt. 
Zum Aspekt Infraschall siehe auch Drucksache VIII/103 Gliederungspunkt 2.7

Villmar, Selters (Taunus) 1128, 1127

44520 2 Bedenken gegen die Ausweisung 
des VRG WE 1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103, Gliederungspunkt  2.9, 2.26 und den UB verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

62790 3 VRG WE 1131 kein repowering 
vorsehen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103, Gliederungspunkt  2.7 (Aspekt "Infraschall") verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131
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62960 3 Kein Repowering für das VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 und 2.26 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64780 4 Kein Repowering des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf die Drucksache VIII/45a, 
Gliederungspunkt 9. sowie Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.7, 2.11, 
2.14 2.21, 2.24 verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64790 4 Kein Repowering im VRG WE 1131. Ablehnung Das VRG WE soll ausgewiesen werden. Die Möglichkeit bereits vorhandener WEA 
für Repowering zu nutzen ist gegeben, jedoch auf örtlicher Ebene zu klären und 
nicht Aufgabe der Regionalplanung.

Weinbach, Weilmünster 1131

64800 4 Kein Repowering des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64810 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64820 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64830 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64840 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64850 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64860 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131
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64870 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64880 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64890 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64900 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64910 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64920 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64930 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64940 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64950 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64960 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131
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64970 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64980 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

64990 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

65000 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

65010 3 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windeneergie 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

67800 3 Kein Repowering der 
Windenergieanlagen auf der 
Vorrangfläche 1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief, 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 1.4, 2.4-2.11, 2.13, 2.14, 2.21, 2.26, 
Drucksache VIII/45a, 9. sowie die im RPM festgelegten Ziele zur Nutzung 
erneuerbarer Energien verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

67810 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

67820 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

67830 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
1131.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, Punkt 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 und 2.26 sowie Drucksache VIII/45a, Punkt 2. 
verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1131

20582 11 Keine Ausweisung des VRG WE 
1132.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.26 (Aspekt „Naturschutz“) sowie den Umweltbericht verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1132
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44520 3 Bedenken gegen die Ausweisung 
des VRG WE 1132.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt "Bodenschutz" siehe auch Drucksache 
VIII/103 Gliederungspunkt 1.5.

Weinbach, Weilmünster 1132

66980 2 Herausnahme des VRG WE 1132. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1132

67510 1 Herausnahme des VRG WE 1132. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Weinbach, Weilmünster 1132

20380 12 Wegfall eines 
Schwarzstorchhorstes.

Zustimmung Der Hinweis wird berücksichtigt; bezüglich örtlich konkreter Argumente wird auf die 
Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen. Das Gebiet 1134 wird als 
Vorranggebiet zur Nutzung der Windenergie ausgewiesen.

Waldsolms, Weilmünster 1134

21530 2 Ergänzung des Steckbriefes: 
Naturpark Taunus bei konkreten 
Planungen einbeziehen.

Tlw. 
Berücksichtigung

Der Steckbrief wurde um einen entsprechenden Hinweis ergänzt.Waldsolms, Weilmünster 1134

30130 19 Keine Ausweisung des VRG WE 
1134.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Waldsolms, Weilmünster 1134

40450 2 nicht als Vorrang Wind ausweisen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.26, 2.8 und den Umweltbericht verwiesen.

Waldsolms, Weilmünster 1134

52980 2 Herausnahme des VRG WE 1134. Ablehnung Hinsichtlich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksache VIII/103.

Waldsolms, Weilmünster 1134

54520 1 Streichung des VRG 1134 Ablehnung Hinsichtlich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksache VIII/103.

Waldsolms, Weilmünster 1134

54650 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie 1134.

Ablehnung Hinsichtlich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksache VIII/103.

Waldsolms, Weilmünster 1134

66240 1 VRG WE 1134 nicht ausweisen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Hinsichtlich der methodischen Vorgehensweise im 
Bereich des Artenschutzes siehe die entsprechenden Ausführungen im 
Umweltbericht und Drucksache VIII/103.

Waldsolms, Weilmünster 1134

13030 1 Streichen des VRG 1135 und 
Korrektur des Steckbriefes.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Brechen 1135

30130 20 Keine Ausweisung des VRG WE 
1135.

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Das östliche VRG 1135b wird aufgrund 
artenschutzrechtlicher Bedenken nicht ausgewiesen.

Brechen 1135

20640 8 Ergänzung des Steckbriefes zum 
VRG WE.

Zustimmung Hinweis wird dankend zur Kenntnis genommen.Brechen 1135a
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21360 5 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Brechen 1135a

21530 3 Ergänzung des Steckbriefes: 
Naturpark Taunus bei konkreten 
Planungen einbeziehen.

Tlw. 
Berücksichtigung

Der Steckbrief wurde um einen entsprechenden Hinweis ergänzt.Brechen, Selters(Taunus), 
Villmar

1135a+b

13013 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Verweis auf den Gebietssteckbrief, sowie Drucksache VIII/103, Gliederungspunkte 
1.4, 2.5-2.12, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19 sowie 2.23, 2.24 und 2.26. Des Weiteren 
Verweis auf Drucksache VIII/102, Gliederungspunkte 1. und 12.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

13140 3 Streichen des VRG WE 1136, 
zumindest innerhalb der 
Gemeinde Selters.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

20380 9 Korrektur des Steckbriefes zu VRG 
WE 1136.

Zustimmung Hinweis wird dankend zur Kenntnis genommen.Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

21530 4 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

42600 3 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie auf Aspekte der 
Drucksache VIII/45a und VIII/103 verwiesen. Gegebenenfalls müssen Probleme auf 
örtlicher Ebene geklärt werden.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

44520 4 Bedenken gegen die Ausweisung 
des VRG WE 1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.  Zum Aspekt Bodenschutz (1.5) und Artenschutz (2.26) 
wird auf die Drucksache VIII/103 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

50080 1 Herausnahme des VRG WE 1136. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

50640 4 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

52160 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136
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52170 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

52180 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

52190 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

52760 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

52990 3 Herausnahme des VRG WE 1136. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, den Restriktionskriterien 
(Drucksache VIII/45a) und den Aspekten zu Anlagensicherheit, Artenschutz und 
Waldinanspruchnahme (VIII/103) verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

53000 3 Herausnahme des VRG WE 1136. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, den Restriktionskriterien 
(Drucksache VIII/45a) und den Aspekten zu Anlagensicherheit, Artenschutz und 
Waldinanspruchnahme (VIII/103) verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

53110 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

53290 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

53820 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

53830 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136
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53840 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

53850 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

53860 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

53910 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

53950 2 Forderung einer interkommunalen 
Planung des VRG WE 1136.

Ablehnung Die Umsetzung der im TREP festgelegten Vorranggebiete für Windenergienutzung 
sind nicht Regelungsstand auf der Ebene der Regionaplanung. Dies bezüglich wird 
auf den Aspekt Akzeptanzförderung(2.2) der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

53970 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

53980 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

54030 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

54040 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

54050 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136
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54100 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

54110 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

54560 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

54810 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

54870 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

54880 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

54890 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

54950 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

54960 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

54970 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136
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55260 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

55350 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

55860 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

56300 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

56310 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

56330 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

56570 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

56610 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

56620 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

56630 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136
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56640 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

57020 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

57260 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

57280 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

57290 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

57300 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

57330 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

57340 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

57350 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

58270 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136
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58300 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

58430 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

59420 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

60200 1 Herausnahme des VRG WE 1136. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

60500 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

61930 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

62440 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

63050 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

63070 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

63120 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136
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63130 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

65170 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

66100 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

66110 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

66120 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

66130 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

66930 2 Herausnahme des VRG WE 1136. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

66980 1 Herausnahme des VRG WE 1136. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

67580 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

67590 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136
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67600 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

67620 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

67690 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

67780 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

68230 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

68240 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

68250 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

68260 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Selters(Taunus), 
Weilmünster

1136

20582 3 Rückbau der 4 Windkraftanlagen 
im VRG 1138. Und keine 
Ausweisung des VRG WE.

Ablehnung Der Rückbau von Anlagen ist nicht Regelungsgegenstand des Teilregionalplans 
Energie Mittelhessen. Siehe dazu auch Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.20. 
Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

1138

50300 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

1138
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13080 3 Ergänzung der Darstellung einer 
zusätzlichen Erweiterung des VRG 
1138a nach Westen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Hünfelden 1138a

13080 2 Anpassung der Darstellung der 
westlichen Erweiterung des VRG 
1138a.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Hünfelden 1138a

21360 6 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Potentielle Konflikte bezüglich ziviler Luftfahrt sind auf 
örtlicher Ebene zu lösen.

Hünfelden 1138a

68940 1 Beibehaltung der Größe der 
Windkraftfläche 1138a aus der 1. 
Offenlegung TRPM 2013.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich der weiteren Einwände wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.13, 2.14, 2.26, 2.23, 2.24, 2.6 und 2.7 
verwiesen.

Hünfelden 1138a

13080 1 Rücknahme der Darstellung des 
südlichen Bereichs des VRG WE 
1138b.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Hünfelden 1138b

21360 7 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Potentielle Konflikte bezüglich ziviler Luftfahrt sind auf 
örtlicher Ebene zu lösen.

Hünfelden 1138b

21410 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1138b.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Hünfelden 1138b

20270 1 Naturschutzfachliche Bedenken 
gegen VRG WE 1140.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 1140 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Hünfelden 1140

20380 10 Kritische Prüfung des VRG WE 
1140 hinsichtlich Artenschutz, 
Aufnahme Schwarzstorchhorst.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 1140 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Hünfelden 1140

20380 11 Kritische Prüfung des VRG WE 
1140 hinsichtlich Artenschutz, 
Aufnahme Rotmilanhorst.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 1140 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Hünfelden 1140

20560 7 Schutz der Burgruine Schwalbach 
vor optischen Beeinträchtigungen

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Hünfelden 1140

20560 9 Prüfung des VRG WE im Hinblick 
auf die Vereinbarkeit mit den 
Denkmalschutzbelangen

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Hünfelden 1140
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20582 9 Keine Ausweisung des VRG WE 
1117.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe die Ausführungen zum Thema 
Artenschutz im Gebietssteckbrief, Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26 
sowie im Umweltbericht.

Hünfelden 1140

21360 8 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Potentielle Konflikte mit Einrichtungen der zivilen 
Luftfahrt sind auf örtlicher Ebene zu klären.

Hünfelden 1140

41050 1 Nichtausweisung des VRG WE 
1140

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.13, 2.7 und 2.11 verwiesen.

Hünfelden 1140

50300 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
1140.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.Bezüglich weiterer artenschutzrechtlicher Bedenken 
wird auf den Umweltbericht verwiesen.

Hünfelden 1140

20380 3 Reduzierung des VRG WE 1142 im 
Westen.

Ablehnung Zu diesem Aspekt siehe auch Drucksache VIII/103 Gliederungspunkt 2.12.Bad Camberg 1142

20582 4 Keine Ausweisung des VRG WE 
1142.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bzgl. der zum Teil aktualisierten methodischen 
Vorgehensweise hinsichtlich des Aspekts Artenschutz siehe die entsprechenden 
Ausführungen im Umweltbericht.

Bad Camberg 1142

21360 9 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Potentielle Konflikte bezüglich ziviler Luftfahrt sind auf 
örtlicher Ebene zu lösen.

Bad Camberg 1142

21550 1 Bedenken gegen die Ausweisung 
des VRG WE 1142.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich der weiteren Einwände wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.12 sowie VIII/45a, 9. verwiesen.

Bad Camberg 1142

54450 1 Neuerstellung eines 
Tierökologischen Gutachtens im 
Hinblick auf Genehmigung von 
WEA im VRG 1142.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Des Weiteren wird auf die Drucksache VIII/102 
verwiesen.

Bad Camberg 1142

54450 2 Neuerstellung eines 
Tierökologischen Gutachtens im 
Hinblick auf Genehmigung von 
WEA im VRG 1142.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Des Weiteren wird auf die Drucksache VIII/102 
verwiesen.

Bad Camberg 1142

20582 5 Keine Ausweisung des VRG WE 
1143.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bzgl. der zum Teil aktualisierten methodischen 
Vorgehensweise hinsichtlich des Aspekts Artenschutz siehe die entsprechenden 
Ausführungen im Umweltbericht.

Bad Camberg 1143
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21360 10 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Potentielle Konflikte bezüglich ziviler Luftfahrt sind auf 
örtlicher Ebene zu lösen.

Bad Camberg 1143

13012 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1144.

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Bad Camberg 1144

13013 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief , den Restriktionskriterien 
(Drucksache VIII/45a) und den Aspekten der Drucksache VIII/103 verwiesen. 
Gegebenenfalls müssen Bedenken auf örtlicher Ebene geregelt werden

Bad Camberg 1144

20582 1 Das Vorranggebiet WE 1144 ist 
aus der Planung für 
Windenergieanlagen 
herauszunehmen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bzgl. der zum Teil aktualisierten methodischen 
Vorgehensweise hinsichtlich des Aspekts Artenschutz siehe die entsprechenden 
Ausführungen im Umweltbericht.

Bad Camberg 1144

21360 11 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Potentielle Konflikte bezüglich ziviler Luftfahrt sind auf 
örtlicher Ebene zu lösen.

Bad Camberg 1144

21530 5 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Bad Camberg 1144

42600 4 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Bad Camberg 1144

43540 1 Korrektur des Steckbriefes zu VRG 
WE 1144 und Streichen des 
Gebietes.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Hinsichtlich der weiteren Einwände wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.18, 2.19, 2.26, 2.23, 2.3 und 2.12 
verwiesen.

Bad Camberg 1144

50640 5 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

52160 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

52170 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144
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52180 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

52190 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

52760 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

53020 1 Herausnahme des VRG WE 1144. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Hinsichtlich der weiteren Einwände wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, 2.23, 2.8, 2.7, 2.6, 2.11, 2.12, 2.13 und 
2.21 verwiesen.

Bad Camberg 1144

53110 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

53290 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

53820 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

53830 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

53840 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

53850 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144
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53860 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

53910 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

53950 3 Herausnahme des VRG WE 1144. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Hinsichtlich der weiteren Einwände wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.5, 2.6, 2.12, 2.13, 2.23 und 2.26 verwiesen.

Bad Camberg 1144

53970 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

53980 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

54030 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

54040 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

54050 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

54100 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

54110 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144
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54560 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

54580 1 Zustimmung zum vorgesehenen 
Vorranggebiet zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 1144.

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Bad Camberg 1144

54810 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

54870 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

54880 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

54890 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

54950 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

54960 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

54970 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

55260 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144
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55280 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Punkte siehe Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 1.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.23 und 2.26 verwiesen.

Bad Camberg 1144

55350 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

55860 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

56300 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

56310 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

56330 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

56570 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

56610 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

56620 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

56630 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144
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56640 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

57020 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

57260 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

57280 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

57290 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

57300 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

57330 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

57340 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

57350 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

58270 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

Montag, 19. September 2016 SEITE 50 VON 328



58300 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

58430 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

59420 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

60200 2 Herausnahme des VRG WE 1144. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Punkte siehe Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.18, 2.26, 2.13, 2.14, 2.6, 2.7, 2.4 2.12, 2.21, 2.8, 2.10, 2.11.

Bad Camberg 1144

60500 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

61930 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

61960 1 Herausnahme des VRG WE 1144. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Bad Camberg 1144

62380 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

62440 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

63050 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144
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63070 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

63120 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

63130 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

63790 1 Herausnahme des VRG WE 1144. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich der weiteren Einwände wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.12, 2.6, 2.7, 2.5, 2.11, 2.13 verwiesen.

Bad Camberg 1144

64690 1 Herausnahme des VRG WE 1144. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf  die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.14, 2.8, 2.10, 2.23, 2.7, 2.6, 2.5, 2.26, 2.11, 2.12, 2.13, 1.4, 2.12, 
2.21 und 2.24 verwiesen

Bad Camberg 1144

65170 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

66100 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

66110 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

66120 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

66130 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144
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66930 1 Herausnahme des VRG WE 1144. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf den Gebietssteckbrief sowie 
Drucksache VIII/45a, 9., VIII/102, 12. und VIII/103, 1.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 2.18, 2.23, 2.24, 2.26 verwiesen.

Bad Camberg 1144

67100 1 Herausnahme des VRG WE 1144. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Bad Camberg 1144

67580 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

67590 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

67600 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

67620 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

67690 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

67780 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

68110 1 Herausnahme des VRG WE 1144. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Bad Camberg 1144

68230 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

68240 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144
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68250 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

68260 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie 
1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103.

Bad Camberg 1144

68640 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 1144.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief sowie Drucksache VIII/103 verwiesen.

Bad Camberg 1144

61900 1 Gebiete 1144 und 1145 nicht als 
VRG WE ausweisen.

Ablehnung Hinsichtlich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksache VIII/103.

Bad Camberg 1144, 1145

20582 2 Das Vorranggebiet WE 1145 (als 
Arrondierung von 1144) ist zu 
streichen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Antwort zu Antragsnummer 1.

Bad Camberg 1145

21530 6 Ergänzung des Steckbriefes: 
Naturpark Taunus bei konkreten 
Planungen einbeziehen.

Tlw. 
Berücksichtigung

Der Steckbrief wurde um einen entsprechenden Hinweis ergänzt.Bad Camberg 1145

54580 2 Ausweisung eines 30 ha großen 
Bereiches des VRG WE 1145 
südlich der Landstraße 3030.

Zustimmung Teilfläche wird zur Arrondierung von 1144 ausgewiesen.Bad Camberg 1145

67100 2 Herausnahme des VRG WE 1145. Tlw. Berücksichtig Teilfläche wird zur Arrondierung von 1144 ausgewiesen.Bad Camberg 1145

13110 3 Keine Ausweisung des VRG 1201. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Greifenstein, 
Mengerskirchen

1201

20100 19 Berücksichtigung der 
Gesamtanlage Maienburg auf 
nachgeordneter Planungsebene.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen des Gebietssteckbriefes und die Aspekte der 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.14 und 2.13, verwiesen.

Greifenstein, 
Mengerskirchen

1201

20582 12 Keine Ausweisung des VRG WE 
1204.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien nicht als Vorranggebiet zur Nutzung der 
Windenergie vorgesehen werden.

Beselich 1204

13020 1 Streichen des VRG WE 1205. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich des Abstands wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.12 verwiesen.

Beselich, Waldbrunn, 
Hadamar

1205

20582 13 Keine Ausweisung des VRG WE 
1205.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bzgl. der zum Teil aktualisierten methodischen 
Vorgehensweise hinsichtlich des Aspekts Artenschutz siehe die entsprechenden 
Ausführungen im Umweltbericht.

Beselich, Waldbrunn, 
Hadamar

1205
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30130 21 Keine Ausweisung des VRG WE 
1205.

Tlw. 
Berücksichtigung

Das hohe Konfliktpotential mit Fledermäusen ist auf örtlicher Ebene zu lösen. Das 
VRG wird im südwestlichen Randbereich aufgrund oberflächennaher Lagerstätten 
reduziert.

Beselich, Waldbrunn, 
Hadamar

1205

44520 5 Bedenken gegen die Ausweisung 
des VRG WE 1205.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Beselich, Waldbrunn, 
Hadamar

1205

13170 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
1207.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Des Weiteren wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkte 2.6, 2.7 und 2.12 verwiesen.

Weilburg 1207

65160 23 Die vorgesehenen Vorranggebiete 
zur Nutzung der Windenergie Nr. 
1207 und 1208 beibehalten.

Zustimmung Die Gebiete Nr. 1207 und 1208 werden als Vorranggebiete zur Nutzung der 
Windenergie ausgewiesen. Hinsichtlich örtlicher konkreter Argumente wird auf die 
Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Weilburg, Merenberg 1207, 1208

20100 16 Betroffenheit von Merenberg und 
des Schlossberges "Ruine 
Merenberg" überprüfen.

Tlw. 
Berücksichtigung

Denkmalschutz im Rahmen der Abwägung eingeflossen; Überprüfung der 
Beeinträchtigung nach denkmalschutzrechtlichen Kriterien in Form von detaillierten 
Sichtbezugsanalysen bzw. Visualisierungen ist jedoch nicht Gegenstand des TRPEM.

Merenberg 1208

42600 2 Streichung des VRG WE 1219 Zustimmung Das VRG wird aufgrund des Restriktionskriterium Schwerpunktraum für den 
Schwarzstorch nicht ausgewiesen.

Selters(Taunus) 1219

20130 1 Bedenken bzgl. Ausweisung des 
VRG WE 2103

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 2103 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Haiger 2103

20310 4 Berücksichtigung von Anlagen der 
Fa. WGHG/Dynamit Nobel 
(Würgendorf) im weiteren 
Verfahren

Ablehnung Bezüglich des Bauschutzbereich der Firma Dynamit Nobel (RLP) wird auf den 
Gebietssteckbrief verwiesen. Konflikte diesbezüglich entstehen nicht.

Haiger 2103

20310 8 Berücksichtigung von 
Wohnnutzung im Bereich 
Würgendorf bei Verwirklichung 
des Planvorhabens

Ablehnung Zu diesem Aspekt siehe auch Drucksache VIII/103 Gliederungspunkt 2.12.Haiger 2103

21160 3 Flächenzuschnitt überdenken Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Apekt Waldinanspruchnahme(2.18), Erholung 
(2.14), Tourismus (2.15) und Artenschutz (2.26) wird auf die Drucksache VIII/103 
verwiesen.

Haiger 2103

21360 1 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Apekt Richtfunktrassen (2.25) wird auf die 
Drucksache VIII/103 verwiesen.

Haiger 2103

40560 1 Vorranggebiet nicht ausweisen Ablehnung Bezüglich des Bauschutzbereich der Firma Dynamit Nobel (RLP) wird auf den 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Haiger 2103
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40560 2 Vorranggebiet nicht ausweisen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.24 hingewiesen.

Haiger 2103

42870 1 Ablehnung des VRG WE 2103 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Apekt Artenschutz(2.26) und Infraschall(2.27)  
wird auf die Drucksache VIII/103 verwiesen.

Haiger 2103

44520 16 Streichen des VRG WE 2103. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 2103 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Haiger 2103

59470 3 Ablehnung des VRG WE Ablehnung Vergleiche Erwiderung auf Antrag von MandantenHaiger 2103

61180 1 Ablehnung des VRG WE 2103. Ablehnung Zum Aspekt Infaschall wird auf die Drucksache VIII/103 Gliederungspunkt 2.7 
verwiesen.

Haiger 2103

44520 6 Bedenken gegen die Ausweisung 
der VRG WE 2103 und 2104.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich des Jagdgebiets wird auf Drucksache 
VIII/103, Gliederungspunkt 2.16 verwiesen.

Haiger 2103, 2104

12110 1 Reduzierung der ausgwiesenen 
Fläche des VRG WE 2104

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief sowie Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.7 verwiesen.

Haiger 2104

20130 2 Bedenken bzgl. Ausweisung des 
VRG WE 2104

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 2103 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Haiger 2104

21160 4 Flächenzuschnitt überdenken Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 2104 verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG 
ausgewiesen.

Haiger 2104

21360 2 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 2104 verwiesen. Zum Aspekt Funkstandorte (2.25) wird 
auf die Drucksache VIII/103 verwiesen.

Haiger 2104

42870 2 Ablehnung des VRG WE 2103 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Apekt Artenschutz(2.26) und Infraschall(2.27)  
wird auf die Drucksache VIII/103 verwiesen.

Haiger 2104

44520 17 Streichen des VRG WE 2104. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 2104 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Haiger 2104

59470 4 Ablehnung des VRG WE Ablehnung Vergleiche Erwiderung auf Antrag von MandantenHaiger 2104

61180 2 Ablehnung des VRG WE 2104. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 2104 verwiesen. Zum Aspekt Infraschall wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.7 verwiesen.

Haiger 2104
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61820 1 Sofortiger Stop weiterer Planungen Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief und die Aspekte der Drucksache 
VIII/103 verwiesen.

Haiger 2104

12060 5 keine Erweiterung der Fläche 2107 Tlw. Berücksichtig Keine Erweiterung der Flächenkulisse, aber Ausweisung als VRG WE.Dillenburg, Haiger, Eschenbu 2107

21080 1 Einzelfallentscheidung der 
Deutschen Flugsicherung (DFS) für 
VRG WE herbei führen

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen. Zum 
Aspekt Funkstandorte (2.25) siehe auch Drucksache VIII/103.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

21160 5 Flächenzuschnitt überdenken Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

21510 1 keine Ausweisung des VRG WE 
2107

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 2104 verwiesen. Zum Aspekt Infraschall (2.7), 
Schattenwurf(2.6), Befeuerung (2.5) und Erholung (2.14) wird auf die Drucksache 
VIII/103 verwiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

21620 1 Reduzierung des VRG WE 2107 
um Teilbereich auf dem Bomberg 
(ca. 40 ha)

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 2104 verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG 
ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

30130 12 Reduzierung im Norden des VRG 
WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Aus der Sicht des Naturschutzes gibt es, nach 
überschlägiger Prüfung, keine erheblichen Bedenken.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

49970 1 Streichen des VRG WE 2107. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen. Siehe 
hierzu auch Drucksache VII/103.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

51620 1 Herausnahme des VRG WE 2107. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

51630 1 Herausnahme des VRG WE 2107. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

51670 1 Herausnahme des VRG WE 2107. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

51690 1 Herausnahme VRG WE 2107. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

52050 1 Herausnahme des VRG WE 2107. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

52060 1 Herausnahme des VRG WE 2107. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

52060 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
2107.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107
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52870 1 Herausnahme des VRG WEA 2017. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

53460 1 Herausnahme des östlichen 
Teilgebiets des VRG WE 2107.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

54250 1 Streichung des VRG 2107 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

54460 1 Teilweise Streichung des VRG 
2107 (Bomberg)

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

54530 1 Streichung des Bereichs 
"Bomberg" im VRG 2107

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

54610 1 Streichung eines Teilbereichs 
(Bomberg) des VRG 2107

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

54750 1 Streichung eines Teilbereichs 
(Bomberg) im VRG 2107

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

55870 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
2107.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

55880 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
2107.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

59840 1 VRG 2107 um den Bereich 
"Bomberg" (NW Wissenbach) 
reduzieren

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

59920 1 VRG 2107 um den Bereich 
"Bomberg" (NW Wissenbach) 
reduzieren

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

62150 1 Widerspruch gegen VRG WE 2107 Ablehnung Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Bzgl. örtlich konkreter Argumente wird auf 
die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen. Zu den genannten Aspekten 
siehe darüber hinaus Drucksache VIII/103.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

62360 1 Teilbereich des VEG WE 2107 
entfernen

Ablehnung Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Bzgl. örtlich konkreter Argumente wird auf 
die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen. Zu den genannten Aspekten 
siehe darüber hinaus Drucksache VIII/103.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

62370 1 Teilbereich des VEG WE 2107 
entfernen

Ablehnung Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Bzgl. örtlich konkreter Argumente wird auf 
die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen. Zu den genannten Aspekten 
siehe darüber hinaus Drucksache VIII/103.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

62940 1 Projektierer aus Kassel Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107
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64050 1 Herausnahme des VRG WE 2107. 
Keine Erweiterung des 
vorhandenen Windparks.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

64410 1 Keine Erweiterung des VRG WE 
2107 in westlicher Richtung.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

65030 1 Verhinderung VRG WE2107 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

65990 1 Bereich Bomberg des VRG WE 
2107 streichen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

66070 1 Teilreduzierung des VRG WE 2107. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

66150 1 Teilfläche Bomberg des VRG WE 
2107 nicht ausweisen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

66280 1 Streichen der Erweiterung des 
VRG WE 2107 (Gebiet Desberg).

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

66410 1 Verhinderung der Erweiterung 
VRG WE2107

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

67120 1 Nicht Erweiterung der VRG WE 
2107.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

68010 1 Herausnahme des VRG WE 2107. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

68320 1 Verhinderung der Erweiterung Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

68510 1 Teilfläche Bomberg nicht 
ausweisen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

68760 1 Keine Erweiterung des VRG WE 
2107

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg, Haiger, 
Eschenburg

2107

21080 2 Einzelfallentscheidung der 
Deutschen Flugsicherung (DFS) für 
VRG WE herbei führen

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg 2113

12060 1 keine Ausweisung des VRG WE 
2113a

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103  verwiesen.

Dillenburg 2113a

21110 1 keine Ausweisung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Aufgrund der im Gebeitssteckbrief genannten Punkte 
wird lediglich eine Teilfläche als VRG WE ausgewiesen.

Dillenburg 2113a
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21360 3 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Potentielle Konflikte mit der Luftfahrt sind auf 
örtlicher Ebene zu lösen.

Dillenburg 2113a

44520 7 Bedenken gegen die Ausweisung 
des VRG WE 2113a.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Des Weiteren wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.12 verwiesen.

Dillenburg 2113a

12060 2 keine Ausweisung des VRG WE 
2113b

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Dillenburg 2113b

21110 2 keine Ausweisung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Aufgrund der im Gebeitssteckbrief genannten Punkte 
wird lediglich eine Teilfläche als VRG WE ausgewiesen.

Dillenburg 2113b

21360 4 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Potentielle Konflikte mit der Luftfahrt sind auf 
örtlicher Ebene zu lösen.

Dillenburg 2113b

44520 8 Bedenken gegen die Ausweisung 
des VRG WE 2113b.

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Aufgrund der im Gebietssteckbrief dargelegten 
Erläuterungen wird nur eine Teilfläche als VRG WE ausgewiesen.

Dillenburg 2113b

21080 3 Einzelfallentscheidung der 
Deutschen Flugsicherung (DFS) für 
VRG WE herbei führen

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg 2114

21160 7 Flächenzuschnitt überdenken Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg 2114

21310 0 Einhaltung eines Mindestabstands 
vom 5-8-fachen des 
Rotordurchmessers zu geplanter 
Windmessstation

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Dillenburg 2114

44520 9 Bedenken gegen die Ausweisung 
des VRG WE 2114.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Bezug auf Wohnbebauung im Außenbereich wird 
auf den aktuellen LEP sowie Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.12 verwiesen.

Dillenburg 2114

12060 6 keine Erweiterung der Fläche 2115 Tlw. Berücksichtig Keine Erweiterung der Flächenkulisse, aber Ausweisung als VRG WE.Mittenaar, Siegbach, Herbor 2115

21160 8 Übernahme planungsrelevanter 
Kriterien

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und als VRG ausgewiesen. Zum Aspekt Artenschutz 
(2.26) und Waldinanspruchnahme (2.18) wird auf die Drucksache VIII/103 
verwiesen.

Mittenaar, Siegbach, 
Herborn, Dillenburg

2115

30130 13 Reduzierung des VRG WE im 
Norden und westlichen Zipfel

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Mittenaar, Siegbach, 
Herborn, Dillenburg

2115
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44520 10 Bedenken gegen die Ausweisung 
des VRG WE 2115.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Bezug auf Wohnbebauung im Außenbereich wird 
auf den aktuellen LEP sowie Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.12 und 2.16 
verwiesen.

Mittenaar, Siegbach, 
Herborn, Dillenburg

2115

65160 16 Festhalten am VRG WE Zustimmung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und als VRG ausgewiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2115

65740 1 Verhinderung der 
Windkraftanlagen

Ablehnung Es wird auf den Umweltbericht, Gebietssteckbrief sowie die Drucksachen VIII/103 
und VIII/45a verwiesen.

Mittenaar 2116

44520 11 Bedenken gegen die Ausweisung 
des VRG WE 2116a.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Bezug auf Wohnbebauung im Außenbereich wird 
auf den aktuellen LEP sowie Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.12 verwiesen.

Mittenaar 2116a

14030 1 Änderung "Weitere 
beurteilungsrelevante Aspekte" im 
Steckbrief

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Bad Endbach, Bischoffen 2117

54220 1 Streichung des VRG 2117 Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, den Restriktionskriterien 
(Drucksache VIII/45a) und den Aspekten zu Anlagensicherheit, Mindestabstand von 
VRG WE zu Ortslagen und Wertminderung von Immobilien (Drucksache VIII/103) 
verwiesen.

Bischoffen, Bad Endbach 2117

54230 1 Streichung des VRG 2117 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.  Zum Aspekt Infraschall (2.7), Diskoeffekt(2.4), 
Befeuerung(2.5), Schattenwurf(2.6) und Waldinanspruchnahme (2.18) siehe auch 
die Drucksache VIII/103.

Bischoffen, Bad Endbach 2117

11020 8 Weitere Reduzierung des VRG WE 
2136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

20100 24 detaillierte Sichtbezugsanalyse 
(Radius mind. 10km) in der 
Planungsphase

Tlw. 
Berücksichtigung

Überprüfung der Beeinträchtigung in Form von detaillierten Sichtbezugsanalysen ist 
nicht Gegenstand des TRPEM, sodern erfolgt auf örtlicher Ebene 
(Genehmigungsverfahren). Bzgl. örtlich konkreter Argumente siehe Ausführungen 
im Gebietssteckbrief.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

20128 26 weitere Verkleinerung des VRG 
WE 2136

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief VRG WE 2136 und die Aspekte 
der Drucksache VIII/103, Gliederungspunkte 2.26 und 1.5, verwiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

21690 2 Ablehnung des VRG WE 2136. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

43230 1 Streichen des VRG WE 2136. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

50070 1 VRG 2136 streichen, zumindest 
aber reduzieren

Ablehnung Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen, bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird 
auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen; zu genannten Aspekten siehe 
auch Drucksache VIII/103

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136
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50070 2 Anwendung der 10H-Regel in 
Aßlar, Hermannstein, Blasbach, 
Hohensolms, Biebertal, Lahnau.

Ablehnung 1.000m- Mindestabstand verbindliche Vorgabe aus LEP, Anwendung der in Bayern 
verwendeten 10H-Regel daher im TRPE nicht möglich; zu den genannten Aspekten 
siehe auch Drucksache VIII/103 (2.12) sowie Ausführungen im Gebietssteckbrief

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

50660 1 Herausnahme des VRG WE 2136. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

50730 1 Herausnahme des VRG WE 2136. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

50840 1 Herausnahme des VRG WE 2136. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

51380 1 Herausnahme VRG WE 2136. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

51420 3 Herausnahme VRG WE 2136. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

51430 3 Herausnahme des VRG WE 2136. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

51610 1 Herausnahme des VRG WE 2136. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

52930 2 Herausnahme des VRG WE 2136. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

59250 1 VRG 2136 streichen, zumindest 
aber reduzieren

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

59250 2 Erhebliche Reduzierung des VRG 
2136, aber mind. Anwendung der 
10H-Regelung

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Wetzlar 2136

59260 2 Erhebliche Reduzierung des VRG 
2136, aber mind. Anwendung der 
10H-Regelung

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Wetzlar 2136

59260 1 VRG 2136 streichen, zumindest 
aber reduzieren

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

59270 2 Erhebliche Reduzierung des VRG 
2136, aber mind. Anwendung der 
10H-Regelung

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Wetzlar 2136

59270 1 VRG 2136 streichen, zumindest 
aber reduzieren

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136
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59280 2 Erhebliche Reduzierung des VRG 
2136, aber mind. Anwendung der 
10H-Regelung

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Wetzlar 2136

59280 1 VRG 2136 streichen, zumindest 
aber reduzieren

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

59290 2 Erhebliche Reduzierung des VRG 
2136, aber mind. Anwendung der 
10H-Regelung

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Wetzlar 2136

59290 1 VRG 2136 streichen, zumindest 
aber reduzieren

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

59300 2 Erhebliche Reduzierung des VRG 
2136, aber mind. Anwendung der 
10H-Regelung

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Wetzlar 2136

59300 1 VRG 2136 streichen, zumindest 
aber reduzieren

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

59310 2 Erhebliche Reduzierung des VRG 
2136, aber mind. Anwendung der 
10H-Regelung

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Wetzlar 2136

59310 1 VRG 2136 streichen, zumindest 
aber reduzieren

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

59320 1 VRG 2136 streichen, zumindest 
aber reduzieren

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

59320 2 Erhebliche Reduzierung des VRG 
2136, aber mind. Anwendung der 
10H-Regelung

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Wetzlar 2136

59330 2 Erhebliche Reduzierung des VRG 
2136, aber mind. Anwendung der 
10H-Regelung

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Wetzlar 2136

59330 1 VRG 2136 streichen, zumindest 
aber reduzieren

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

59340 1 VRG 2136 streichen, zumindest 
aber reduzieren

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

59340 2 Erhebliche Reduzierung des VRG 
2136, aber mind. Anwendung der 
10H-Regelung

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Wetzlar 2136
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59350 2 Erhebliche Reduzierung des VRG 
2136, aber mind. Anwendung der 
10H-Regelung

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Wetzlar 2136

59350 1 VRG 2136 streichen, zumindest 
aber reduzieren

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

59360 1 VRG 2136 streichen, zumindest 
aber reduzieren

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

59360 2 Erhebliche Reduzierung des VRG 
2136, aber mind. Anwendung der 
10H-Regelung

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Wetzlar 2136

59390 1 VRG 2136 um den Bereich am 
"Hirschkopf", nordwestlich des 
Wetzlarer Ortsteils Blasbach, 
reduzieren.

Ablehnung Die vom TÜV Süd erstellte Windpotenzialstudie ist eine gewichtige Planungs- und 
Abwägungsgrundlage, die nach anerkannter, landesweit einheitlicher Methode 
erarbeitet sowie verifiziert wurde und daher fachlich belastbar ist.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

60920 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
2136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

60930 3 Keine Ausweisung des VRG WE 
2136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

62460 3 Einspruch gegen VRG WE 2136 Ablehnung Teilfläche des Gebiets wird als VRG WE 2136a ausgewiesen. Bzgl. örtlich konkreter 
Argumente wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen. Zu den 
genannten Aspekten siehe darüber hinaus Drucksache VIII/103.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

64560 1 Reduzierung der Fläche des VRG 
WE 2136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

64570 1 Reduzierung der Fläche des VRG 
WE 2136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

64580 1 Reduzierung der Fläche des VRG 
WE 2136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

64590 2 Reduzierung der Fläche des VRG 
WE 2136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

64590 1 Reduzierung der Fläche des VRG 
WE 2136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

65110 3 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136
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66050 2 Vollständige Ausweisung des VRG 
2136 entsprechend Karte 13 des 
Planentwurfs.

Ablehnung Im südwestlichen Teil des Gebietes liegt ein Deponiegelände, das vom Rotmilan als 
Nahrungshabitat genutzt wird. Aus diesem Grund wurde das Gebiet an dieser Stelle 
reduziert.

2136

67900 1 noch weitergehende Rücknahme 
des VRG WE 2136

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

68030 1 noch weitergehende Rücknahme 
des VRG WE 2136

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

68120 1 noch weitergehende Rücknahme 
des VRG WE2136

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

68130 1 noch weitergehende Rücknahme 
des VRG WE 2136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

68140 1 noch weitergehende Rücknahme 
des VRG WE 2136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

68150 1 noch weitergehende Rücknahme 
des VRG WE 2136.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

68180 1 noch weitergehende Rücknahme 
des VRG WE 2136

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

68280 1 noch weitergehende Rücknahme 
des VRG WE 2136

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

68310 1 Noch weitergehende Rücknahme Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

68410 1 Noch weitergehende Rücknahme 
des VRG als Beschlussvorlage.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

68420 1 Noch weitergehende Rücknahme 
des VRG als Beschlussvorlage.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

68430 1 Noch weitergehende Rücknahme 
des VRG als Beschlussvorlage.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

68490 2 Noch weitergehende Rücknahme 
(Flächenreduzierung)

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar 2136

68530 1 Noch weitergehende Rücknahme 
(Flächenreduzierung)

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

68820 1 Weitergehende Rücknahme des 
VRG WE 2136

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136

68840 1 Noch weitergehende Rücknahme 
des VRG WER 2136

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG ausgewiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136
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61100 1 Strikte Einhaltung des 3.000 m - 
Abstandes zwischen VRG WE.

Ablehnung Abweichung bei Restriktionskriterium 3km-Abstand zwischen VRG WE möglich 
(regionalplaner. Abwägung), insb. aufgrund deutlich < 120° liegender 
Beeinträchtigung des Sichtfelds aus Ortslage Königsberg; siehe auch DS VIII/103 
(2.12) und Gebietssteckbriefe

Biebertal, Hohenahr, 
Lahnau etc.

2136, 2138, 4104

63910 1 Gegen den Bau von weiteren WEA 
in und um die Region Biebertal.

Ablehnung Gebiete als VRG WE ausgewiesen; bzgl. örtlicher konkreter Argumente wird auf 
Ausführungen in Gebietssteckbriefen verwiesen; hinsichtlich weiterer Bedenken 
siehe auch DS VIII/102, VIII/103 und VIII/45a sowie Ausführungen in Anhang 1(a) 
des Umweltberichts

Biebertal, Hohenahr etc. 2136, 2138, 4104

12130 1 Reduzierung der Fläche des VRG 
WE 2136a

Zustimmung VRG Fläche nach Sichtebzugsanalyse wegen drohender Umfassungswirkung 
verringert. Siehe Gebietssteckbrief.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136a

50290 1 Herausnahme des VRG WE 2136a 
(Wetzlar).

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich der weiteren Einwände wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.18, 2.26, 2.7, 2.6, 2.5, 2.21 und 2.11 
verwiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136a

50290 2 Herausnahme des VRG WE 2136a 
(Asslar).

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich der weiteren Einwände wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.18, 2.26, 2.7, 2.6, 2.5, 2.21 und 2.11 
verwiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136a

50880 1 Herausnahme des VRG WE 2136a. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.  Des Weiteren wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.18, 2.7, 2.13 und 2.26 verwiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136a

51540 2 Herausnahme des VRG WE 2136a. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136a

51820 1 Herausnahme des VRG WE 2136. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136a

59000 1 Prüfung/Herausnahme des VRG 
WE 2136 a.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136a

67570 2 Herausnahme der VRG WE 2136a. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird ergänzend auf die Drucksache 
VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, 2.14, 2.13 und 2.24 verwiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136a

67910 1 weitergehende 
Gebietsverkleinerung des VRG WE 
2136a.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136a

68160 1 VRG WE 2136a streichen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Aßlar, Wetzlar, Hohenahr, 
Biebertal

2136a
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21690 3 Ablehnung des VRG WE 2137. Zustimmung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nicht als VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Wetzlar, Lahnau 2137

11020 9 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich des Aspekts Richtfunktrassen siehe 
Drucksache VIII/102, Gliederungspunkt 2.25.

Biebertal, Lahnau 2138

20100 25 detaillierte Sichtbezugsanalyse 
(Radius mind. 10km) in der 
Planungsphase

Tlw. 
Berücksichtigung

Überprüfung der Beeinträchtigung in Form von detaillierten Sichtbezugsanalysen ist 
nicht Gegenstand des TRPEM, sodern erfolgt auf örtlicher Ebene 
(Genehmigungsverfahren). Bzgl. örtlich konkreter Argumente siehe Ausführungen 
im Gebietssteckbrief.

Biebertal, Lahnau 2138

20128 12 Ablehnung bzw. zumindest 
Reduzierung des VRG WE 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 2138 verwiesen. Artenschutzrechliche Bedenken müssen 
gegebenfalls auf örtlicher Ebene geklärt werden.

Biebertal, Lahnau 2138

21690 4 Ablehnung des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

2138

43230 3 Streichen des VRG WE 2138. Ablehnung Es wird auf den Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu auf Drucksache 
VIII/103, Gliederungspunkt  2.13 und 2.24 sowie Drucksache VIII/102, 
Gliederungspunkt 1. und Drucksache VIII/45a, Gliederungspunkt 2..

Biebertal, Lahnau 2138

50760 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

50840 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

50850 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

50860 2 Herausnahme VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

51380 2 Herausnahme VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

51420 2 Herausnahme VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

51430 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

51540 3 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

51600 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138
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51610 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

51980 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

52860 2 Herausnahme des VRG WEA 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

52890 1 Korrektur des Steckbriefes zu VRG 
WE 2138. Konfliktrisiko für 
Fledermäuse ist als hoch 
einzustufen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

52930 3 Einhaltung des Mindestabstandes 
1000m zum VRG WEA 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

53430 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

54090 1 Ndl. Grenze des VRG 2138 
verschieben, um 1000m Abstand 
zum Wochenendhausgebiet zu 
erreichen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

54340 2 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

54350 2 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

54360 2 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

54420 2 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

54620 2 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

55190 2 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138
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55210 2 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

55340 2 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

55480 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

55570 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

56000 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

56080 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

56810 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

56870 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

56880 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

58250 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

58260 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

58390 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

58400 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

58410 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

58450 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

59390 2 VRG 2138 aus der Planung 
nehmen.

Ablehnung Die vom TÜV Süd erstellte Windpotenzialstudie ist eine gewichtige Planungs- und 
Abwägungsgrundlage, die nach anerkannter, landesweit einheitlicher Methode 
erarbeitet sowie verifiziert wurde und daher fachlich belastbar ist.

Lahnau 2138
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59450 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

60240 2 Einspruch gegen VRG WE 2138 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

60290 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

60300 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

60310 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

60320 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

60330 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

60340 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

60350 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

60380 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

60820 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

60860 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

60870 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

60880 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

60890 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

60900 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

60910 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138
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60920 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

60930 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

60950 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

60980 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

61010 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

61020 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

61030 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

61040 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

61050 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

61090 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

61100 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

61120 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

61220 1 Mindestabstand zu 
Wochenendhausgebiet 
Königsberg auf mindestens 1000m 
erhöhen.Überprüfung Lärm.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

61440 2 Einspruch gegen VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

62460 2 Einspruch gegen VRG WE 2138 Ablehnung Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Bzgl. örtlich konkreter Argumente wird auf 
die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen. Zu den genannten Aspekten 
siehe darüber hinaus Drucksache VIII/103.

Biebertal, Lahnau 2138

63060 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138
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63280 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

63290 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

63300 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

64640 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

64750 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

65110 2 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

65200 2 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

65210 2 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

65220 2 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

65240 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

65260 2 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

65270 2 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

65890 2 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

65900 2 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138
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65910 2 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

65940 2 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

65950 2 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

65960 2 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

66080 2 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

66090 2 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

66620 2 Streichung VRG WE 2138 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

66640 2 Streichung VRG WE 2138 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

66650 2 Streichung VRG WE 2138 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

67430 2 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

67440 2 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138

67570 3 Herausnahme der VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

67790 2 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

68170 2 Herausnahme des VRG WE 2138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen

Biebertal, Lahnau 2138
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68630 2 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2138.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und eine Teilfläche des VRG WE ausgewiesen.

Biebertal, Lahnau 2138

13170 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
2145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.12, 2.14, 2.6, 2.7, 2.24 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

13171 1 1.000m Mindestabstand zu 
Wohnbebauungen im 
Außenbereich, konkret zu 
Steinzler und Rohbacher Hof.

Ablehnung Es wird auf den Aspekt Mindestabstand von VRG WE zu Ortslagen (2.12)  der 
Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

20100 27 Überprüfung der Beeinträchtigung 
nach denkmalschutzrechtlichen 
Kriterien

Tlw. 
Berücksichtigung

Überprüfung der Beeinträchtigung in Form von detaillierten Sichtbezugsanalysen ist 
nicht Gegenstand des TRPEM, sodern erfolgt auf örtlicher Ebene 
(Genehmigungsverfahren). Bzgl. örtlich konkreter Argumente siehe Ausführungen 
im Gebietssteckbrief.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

20100 17 Kritische Prüfung des VRG WE 
2145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 2145  verwiesen. Zum Aspekt Erholung wird auf die 
Drucksache VIII/103 , Gliederungspunkt 2.14, verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

44520 12 Bedenken gegen die Ausweisung 
des VRG WE 2145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 1140 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz und 
Bodenschutz wird auf die Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26 und 1.5, 
verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

50140 1 Herausnahme des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 4104 verwiesen. Zum Aspekt Bodendenkmal (2.24), 
Grundwasserschutz (2.23), Infraschall (2.7) und  Waldinanspruchnahme (2.18) 
Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

50680 1 Herausnahme VRG WE 2145. Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zun Aspekt Bodenschutz (1.5) und Grundwasserschutz 
(2.23) wird auf die Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

54370 1 Streichung VRG 2145 Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen. Gegebenenfalls müssen 
Probleme auf örtlicher Ebene gelöst werden.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

54380 1 Streichung VRG 2145 Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen. Gegebenenfalls müssen 
Probleme auf örtlicher Ebene gelöst werden.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

54390 1 Streichung VRG 2145 Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen. Gegebenenfalls müssen 
Probleme auf örtlicher Ebene gelöst werden.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145
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54400 1 Streichung VRG 2145 Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen. Gegebenenfalls müssen 
Probleme auf örtlicher Ebene gelöst werden.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

54830 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und und Drucksache VII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

55370 1 VRG 2145 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache VII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

55380 1 VRG 2145 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

55390 1 VRG 2145 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

55400 1 Streichen des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

55410 1 Streichen des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

55420 1 Streichen des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

55430 1 Streichen des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

55440 1 Streichen des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

55490 1 Streichen des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

56580 1 Streichen des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

56860 1 Streichen des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

57370 1 Herausnahme des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

58440 1 Herausnahme des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

58890 1 Streichen des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145
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58900 1 Streichen des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

58910 1 Streichen des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

58920 1 Streichen des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

61370 1 VRG WE 2145 streichen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

61760 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Infraschall wird auf den Gliederungspunkt 
2.7  aus der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

61770 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
2145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

61780 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
2145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

61790 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
2145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

61810 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
2145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

61980 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

61990 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

62110 2 Flächenzuschnitt überdenken. Ablehnung Gebiet wird entsprechend des vorgesehenen Zuschnittts als VRG WE ausgewiesen. 
Bzgl. örtlich konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief 
verwiesen. Zum Aspekt Avifauna siehe darüber hinaus Drucksache VIII/103 
(Gliederungspunkt 2.26).

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

62120 1 VRG WE 2145 nicht ausweisen. Ablehnung Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Bzgl. örtlich konkreter Argumente wird auf 
die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen. Zu den genannten Aspekten 
siehe darüber hinaus Drucksachen VIII/103, 102 sowie 45a.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

62410 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Infraschall und Waldinanspruchnahme  
wird auf die Gliederungspunkte 2.7  und 2.18 aus der Drucksache VIII/103 
verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145
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62510 1 Streichung VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz und Waldinanspruchnahme  
wird auf die Gliederungspunkte 2.26  und 2.18 aus der Drucksache VIII/103 
verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

62520 1 Streichen des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA und 
Waldinanspruchnahme  wird auf die Gliederungspunkte 2.13  und 2.18 aus der 
Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

62770 1 Streichen des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

63860 1 Herausnahme des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

64270 1 Herausnahme des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

64710 1 Herausnahme des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

64720 1 Herausnahme des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

64730 1 Herausnahme des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

65020 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

65070 1 Löschung VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

65080 1 VRG WE 2145 nicht ausweisen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

65160 24 Das vorgesehene Vorranggebiet 
zur Nutzung der Windenergie Nr. 
2145 beibehalten.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

65180 1 Streichen/Prüfen des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie Nr. 
2145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

65190 1 Streichen/Prüfen des VRG WE Nr. 
2145. Keine Genehmigung von 
Anlagen in diesem Gebiet.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145
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65630 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Infraschall (2.7), Disko-Effekt (2.4) und 
Schattenwurf (2.6) wird auf die Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

65640 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Infraschall (2.7), Disko-Effekt (2.4) und 
Schattenwurf (2.6) wird auf die Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

65700 2 Löschung VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

65820 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

65840 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

65850 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2145.

Ablehnung  Zu diesem Aspekt siehe auch Drucksache VIII/103 Gliederungspunkt 2.12. 
Desweiteren wird in diesem Punkt auch auf die Restriktionskriterien verwiesen, 
siehe Drucksache VIII/45a Abschnitt 9.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

65860 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

65870 1 VRG WE 2145 nicht ausweisen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

65880 1 VRG WE 2145 nicht ausweisen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66310 1 Vorrang WE 2145 nicht ausweisen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66380 1 Streichung des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66390 2 VRG WE 2145 nicht ausweisen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und daher wird an dem VRG WE 2145 festgehalten.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66420 1 Streichung VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66430 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145
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66440 1 Löschung des VRG WE 2145 Ablehnung Die Umsetzung der im TREP festgelegten Vorranggebiete für Windenergie sind kein 
Regelungsstand des Regierungspräsidiums. Zu diesem Aspekt auch Abschnitt 8 und 
1 der Drucksache VIII/45a.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66450 1 Streichen des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66660 5 Keine WEA in 
Schwachwindgebieten.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66660 3 Effektive Energiesparmaßnahmen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66660 4 Mindestabstand von 2km Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66660 2 Dezentrale Energieversorgung. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66660 1 Möglichkeit der aktiven 
Bürgerbeteiligung

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66670 1 Keine Windräder in unserem 
Waldgebiet.

Ablehnung Es wird auf den Aspekt Mindestabstand VRG WE zu Ortslagen (2.12) der Drucksache 
VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66670 2 Die Installation der WEA ohne 
eine Messung sollte verboten 
werden.

Ablehnung Es ist unstrittig, dass Windenergieanlagen zur Stromerzeugung durch erneuerbare 
Energien dienen. Zudem wird auf den Aspekt "Fehlende Wirtschaftlichkeit" der 
Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66670 3 Genaue Prüfung der Einwände die 
Gesundheit betreffend.

Ablehnung Zum Aspekt Infraschall (2.7). Disko- Effekt (2.4), Eiswurf (2.8), Schattenwurf (2.6), 
herabfallende Teile bzw. Umsturz von WEA(2.11)  wird auf die Drucksache VIII/103 
verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66680 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Diesbezüglich wird auf die Aspekte Infraschall (2.7), Disko-Effekt (2.4), Eiswurf(2.8), 
herabfallende Teile bzw. Umsturz von WEA (2.9), Befeuerung von WEA (2.5) und 
Waldinanspruchnahme(2.18) wird auf die Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66690 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66700 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66710 4 Mindestabstand von 2km zu 
jedem Wohnhaus.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66710 3 Effektive Energiesparmaßnahmen 
auf kommunaler, gewerblicher un 
privater Ebene.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145
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66710 2 Dezentrale Energieversorgung Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66710 1 Möglichkeit der aktiven 
Bürgerbeteiligung

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66710 5 Keine WEA in 
Schwachwindgebieten.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66720 1 Keine WEA in unserem schönen 
kleinen Wald.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66730 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66740 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66750 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66760 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66770 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66780 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66790 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66800 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66810 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66820 1 Streichung VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66830 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66840 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66850 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145
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66860 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66870 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66880 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

66890 1 Streichung des VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67050 1 Herausnahme des VRG WE 2145 
aus TRPEM.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67130 1 Herausnahme des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67270 1 Herausnahme des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67280 1 Herausnahme des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67290 1 Herausnahme des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67300 1 Herausnahme des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67310 1 Herausnahme des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67320 1 Herausnahme des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67330 1 Herausnahme des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67340 1 Herausnahme des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67350 1 Streichung des VRG 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67360 1 Streichung des VRG 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67370 1 Streichung des VRG 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145
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67380 1 Streichung des VRG 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67390 1 Streichung des VRG 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67400 1 Streichung des VRG 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67450 1 Herausnahme VRG WE 2145. Ablehnung Es wird auf den Aspekt des Mindestabstand von VRG WE zu Ortslagen (2.12) der 
Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67460 1 Streichen des VRG WE 2145. Ablehnung Es wird auf die Aspekte Mindestabstand von VRG WE zu Ortslagen (2.12), Infaschall 
(2.7) und Schattenwurf (2.6) der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67470 1 Streichen des VRG WE 2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67480 1 Streichen des VRG WE 2145. Ablehnung Es wird auf die Aspekte Mindestabstand von VRG WE zu Ortslagen (2.12) und 
Infraschall (2.7) aus der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67980 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
2145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

67990 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
2145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

68330 2 Löschung VRG WE2145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

68450 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

68570 1 Streichung VRG WE 2145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

68590 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 2145.

Ablehnung Es wird auf die Aspekte Mindestabstand von VRG WE zu Ortslagen (2.12), Infraschall 
(2.7) und Schattenwurf (2.6) der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Weilburg, Braunfels, 
Löhnberg

2145

68880 1 Erstellung eines 
hydrogeologischen Gutachtens

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Grundwasserschutz (2.23) siehe auch 
Drucksache VIII/103.

2145

66390 3 VRG WE 2146 nicht ausweisen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Braunfels 2146

66420 2 Streichung VRG WE 2146 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Braunfels 2146
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66430 2 Streichung des VRG WE 2146 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Braunfels 2146

66450 2 Streichen des VRG WE 2146. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Braunfels 2146

68570 2 Streichung VRG WE 2146 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Braunfels 2146

20100 28 Überprüfung der Beeinträchtigung 
nach denkmalschutzrechtlichen 
Kriterien

Tlw. 
Berücksichtigung

Überprüfung der Beeinträchtigung in Form von detaillierten Sichtbezugsanalysen ist 
nicht Gegenstand des TRPEM, sodern erfolgt auf örtlicher Ebene 
(Genehmigungsverfahren). Bzgl. örtlich konkreter Argumente siehe Ausführungen 
im Gebietssteckbrief.

Braunfels 2146a

65080 2 VRG WE 2146a nicht ausweisen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Braunfels 2146a

67410 1 Herausnahme des WRG WE 2148. Zustimmung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Wetzlar, Hüttenberg 2148

40450 1 nicht als Vorrang Wind ausweisen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Waldsolms, Weilmüßnster 2149

52980 1 Herausnahme des VRG WE 2149. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Waldsolms, Weilmüßnster 2149

54520 3 Streichung des VRG 2149 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Waldsolms, Weilmüßnster 2149

54650 3 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie 2149.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Waldsolms, Weilmüßnster 2149

20130 3 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 2202 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Haiger 2202

30130 14 Reduzierung des VRG WE im Osten Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Aus der Sicht des Naturschutzes gibt es, nach 
überschlägiger Prüfung, keine erheblichen Bedenken.

Haiger 2202

30130 15 Reduzierung im Osten oder 
Wegfall des gesaamten VRG WE

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Nur eine Teilfläche wird als VRG WE ausgewiesen.

Herborn, Dillenburg 2210

12060 7 keine übermäßige Belastung der 
Einwohner von Oberscheld durch 
VRG WE 2210a, 2115, 2116a und b

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIIi/103 verwiesen.

Mittenaar, Siegbach, 
Herborn, Dillenburg

2210, 2116, 2115
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20100 29 Überprüfung der Beeinträchtigung 
nach denkmalschutzrechtlichen 
Kriterien

Tlw. 
Berücksichtigung

Überprüfung der Beeinträchtigung in Form von detaillierten Sichtbezugsanalysen ist 
nicht Gegenstand des TRPEM, sodern erfolgt auf örtlicher Ebene 
(Genehmigungsverfahren). Bzgl. örtlich konkreter Argumente siehe Ausführungen 
im Gebietssteckbrief.

Leun, Löhnberg 2219

30130 16 Reduzierung des VRG WE im Osten Ablehnung Mögliche Konflikte mit dem Rotmilan-Brutstandort im nordöstlichen Grenzbereich 
des VRG WE sind auf örtlicher Ebene zu lösen. Zusätzlich wird auf den 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Leun, Löhnberg 2219

44520 13 Bedenken gegen die Ausweisung 
des VRG WE 2219.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Bezug auf Wohnbebauung im Außenbereich wird 
auf den aktuellen LEP sowie Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.12 verwiesen.

Leun, Löhnberg 2219

62110 1 Flächenzuschnitt überdenken Ablehnung Gebiet wird entsprechend des vorgesehenen Zuschnittts als VRG WE ausgewiesen. 
Bzgl. örtlich konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief 
verwiesen. Zum Aspekt Avifauna siehe darüber hinaus Drucksache VIII/103 
(Gliederungspunkt 2.26).

Leun, Löhnberg 2219

65700 1 Löschung VRG WE 2219. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen des Gebietssteckbrief und die Aspekte der Drucksache 
VIII/103 verwiesen.

Leun, Löhnberg 2219

68330 1 Löschung VRG WE2219. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen des Gebietssteckbrief, sowie auf die verschiedenen 
Aspekte der Drucksache VIII/45 und VIII/103 verwiesen.

Leun, Löhnberg 2219

68370 1 VRG WE 2219 nicht zulassen. Ablehnung Es wird auf die Drucksache VIII/103 und die Abstandsregelung bezüglich 
Bebebauung im Aussenbereich verwiesen.

Leun, Löhnberg 2219

68500 1 Streichung des VRG WE 2219. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Leun, Löhnberg 2219

30130 17 Ablehnung des VRG WE wegen 
erheblicher Bedenken

Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221

44520 14 Streichen des VRG WE 2221a. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

49950 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
2221a.

Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

50740 1 Herausnahme VRG WE 2221a. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

51460 1 Herausnahme des VRG WE 2221a. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a
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52780 1 Herausnahme des VRG WE 2221a. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

53070 1 Herausnahme des VRG WE 2221a. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

54470 1 Streichung VRG 2221a Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

54510 1 Streichung des VRG 2221 a Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

54790 1 VRG 2221a streichen Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

55510 1 Keine Asuweisung des VRG WE 
2221a.

Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

55890 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
2221a.

Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

57640 1 Herausnahme des VRG WE 2221 a. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

58100 1 Herausnahme des VRG WE 2221a. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

61290 1 VRG WE 2221a nicht ausweisen. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

63110 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
2221a.

Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

64070 1 Herausnahme des VRG WE 2221a. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a
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64290 1 Herausnahme des VRG WE 2221a. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

65680 1 VRG WE 2221a nicht ausweisen. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

65760 1 VRG WE 2221a nicht ausweisen. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

65770 1 VRG WE 2221a nicht ausweisen. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

65780 1 VRG WE 2221a nicht ausweisen. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

66340 1 VRG WE 2221a nicht ausweisen. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

66370 1 VRG WE 2221a nicht ausweisen. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

66390 1 VRG WE 2221a nicht ausweisen. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

67020 1 Herausnahme des VRG WE 2221a. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

67140 1 Herausnahme VRG WE 2221a. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

68340 1 VRG WE 2221a nicht ausweisen. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

68620 1 Streichung VRG WE2221a Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a
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68670 1 Streichung VRG WE 2221a Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

68700 1 Streichung VRG WE 2221a Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

68720 1 Streichung VRG WE 2221a Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien (hier: Berücksichtigung aktueller Artdaten zum Uhu) kann das 
Gebiet nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Braunfels 2221a

14040 2 Ausweisung als VRG WE in vollem 
Umfang

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Nur Teilflächen des VRG WE werden wegen möglicher 
Konflikte bezüglich des Artenschutzes ausgewiesen.

Biedenkopf, Münchhausen 3101

30130 10 Streichung des VRG WE Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Biedenkopf 3102

21231 8 Hinweis auf rechtskräftigen 
Planfeststellungsbeschluss zur B 
252 OU Münchhausen, Wetter 
und Lahntal

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3103 verwiesen.

Münchhausen 3103

20100 30 Bedenken bzgl. Ausweisung VRG 
WE 3105

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache 
VIII/103 verwiesen; detaillierte Sichtbezugsanalysen sind Gegenstand des 
Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene.

Wetter(Hessen) 3105

40550 1 Streichung Vorranggebiet 3105 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/102, Gliederungspunkt 2. verwiesen.

Wetter(Hessen) 3105

46240 1 Streichung des VRG WE 3105 und 
Korrektur des Steckbriefes.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und DS VIII/103 verwiesen. Zudem muss die Umsetzung der im 
TRPE ausgewiesenen Flächen auf örtlicher Ebene geregelt werden.

Wetter(Hessen) 3105

53090 1 Herausnahme des VRG WE 3105. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und DS VIII/103 verwiesen. Zudem muss die Umsetzung der im 
TRPE ausgewiesenen Flächen auf örtlicher Ebene geregelt werden.

Wetter(Hessen) 3105

14170 1 Prüfung und Korrektur der 
Flächenabgrenzung des VRG WE 
3108 (Anpassung an FNP)

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief und dem Aspekt 2.3 in der 
Drucksache VIII/103 verwiesen.

Rauschenberg 3108

14050 3 Vollständige Herausnahme des 
VRG WE 3109

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im Steckbrief 
mit der Gebietsnummer des VRG WE 3109 verwiesen. Zu den Aspekten "Erholung" 
und "Tourismus" wird auf die Drucksache VIII/102, Gliederungspunkte 2.14 und 
2.15 verwiesen.

Breidenbach 3109
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14050 4 Flächenreduzierung des VRG WE 
3110 in nördlicher und westlicher 
Ausdehnung

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.Breidenbach 3110

65160 13 Festhalten am VRG WE Zustimmung Das VRG WE 3110 wird bis auf eine Teilfläche im Westen ausgewiesen, aufgrund der 
hohen Windhöffigkeit und dem geringen Konfliktpotenzial für Arten- und 
Biotopschutz.

Breidenbach 3110

14040 1 Beschränkung des VRG WE 3112 
auf die Gemarkung Biedenkopf

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen und Bedenken 
müssen gegebenfalls auf örtlicher Ebene geregelt werden.

Biedenkopf, Breidenbach 3112

59470 1 Keine Ausweisung des VRG WE. Ablehnung Vergleiche Erwiderung auf Antrag von Mandantin.Biedenkopf, Breidenbach 3112

61850 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
3112.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie auf die Aspekte 2.26,2.1 
und 2.13 der Drucksache VIII/103 und Abschnitt 9 der Drucksache VIII/45 a 
verwiesen.

Biedenkopf, Breidenbach 3112

61860 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
3112.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie auf die Aspekte 2.26,2.1 
und 2.13 der Drucksache VIII/103 und Abschnitt 9 der Drucksache VIII/45 a 
verwiesen.

Biedenkopf, Breidenbach 3112

61870 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
3112.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie auf die Aspekte 2.26,2.1 
und 2.13 der Drucksache VIII/103 und Abschnitt 9 der Drucksache VIII/45 a 
verwiesen.

Biedenkopf, Breidenbach 3112

55450 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

55460 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

55470 1 Vom vorliegenden Entwurf des 
Teilregionalplans Energie 
Mittelhessen Abstand nehmen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und DS VIII/103 verwiesen. Zudem muss die Umsetzung der im 
TRPE ausgewiesenen Flächen auf örtlicher Ebene geregelt werden.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

61970 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

62000 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

62020 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113
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62430 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

62900 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

62910 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

63010 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

63020 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

63030 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

63920 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

63930 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

63990 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

64180 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

64400 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

64400 2 VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Erholung (2.14), Tourismus (2.15) und Artenschutz (2.26) siehe auch Drucksache 
VIII/103.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113
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64420 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

64440 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

64510 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

64650 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

64760 1 Streichung der VRG 3112 und 3113 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

64770 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

65040 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

65050 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

65090 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

65100 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
siehe auch Drucksache VIII/103.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

65130 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

65140 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113
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65750 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

65790 1 Keine Ausweisung der VRG WE 
3112 und 3113.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und DS VIII/103 verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

66180 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

66190 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

66290 1 Streichen der VRG WE 3112 und 
3113.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und DS VIII/103 verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

66350 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

67030 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

67030 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

67040 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

67060 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

67160 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

67170 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

67850 1 Von dem vorliegenden Entwurf 
des Teilregionalplans Energie 
Mittelhessen Abstand nehmen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113
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67860 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

67870 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

67880 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

67890 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3112,3113 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz (2.23) 
und Landschaftsprägung durch WEA (2.13) siehe auch Drucksache VIII/103.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

68040 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

68050 2 Einspruch gegen VRG WE 3112 
und 3113

Ablehnung Artenschutzrechtliche Bedenken müssen gegebenenfalls auf örtlicher Ebene geklärt 
werden. Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3112,3113 und DS VIII/103 verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

68350 1  VRG 3112 und 3113 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

68480 1 Keine Genehmigung zur 
Errichtung eines Windparks.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103 
und den Umweltbericht verwiesen.

Breidenbach, Biedenkopf, 
Dautphetal

3112, 3113

66300 5 Streichung der 
zusammenhängenden VRG WE 
3112 und 3113

Ablehnung Im Zuge der Genehmigungsverfahren nach BImSchG wurden alle relevanten 
Aspekte umfassend behandelt und letztlich eine Genehmigung erteilt.

Biedenkopf, Breidenbach, 
Dautphetal

3112/3113

51700 1 Herausnahme des VRG WE 3113. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen des Gebietssteckbrief und die Aspekte der Drucksache 
VIII/45a und VIII/103 verwiesen.

Biedenkopf, Dautphetal, 
Breidenbach

3113

53960 1 keine Genehmigung und 
Errichtung von WEA im Windpark 
Weißenberg

Ablehnung Genehmigung und Errichtung von WEA gem. BImSchG nicht Gegenstand des 
TRPEM; zu genannten Aspekten siehe DS VIII/102 Nr. 4 und 7, DS VIII/103 (2.6, 2.7, 
2.11, 2.13, 2.21 und 2.26)

Biedenkopf, Dautphetal, 
Breidenbach

3113

59470 2 keine Ausweisung des VRG WE Ablehnung Vergleiche Erwiderung auf Antrag von MandantinBiedenkopf, Dautphetal, Brei 3113

63180 1 Verkleinerung des VRG WE 3113. 
Herausnahme der Teilfläche auf 
dem "Kreisberg".

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte des 
Mindestabstand von VRG WE zu Ortslagen und Landschaftsprägung durch WEA auf 
die Drucksachen VIII/45a und VIII/103 verwiesen.

Biedenkopf, Dautphetal, 
Breidenbach

3113

Montag, 19. September 2016 SEITE 92 VON 328



67150 3 Einwendung gegen die vorzeitige 
Nutzung, die Informationspolitik 
und Konfliktanalysen (am Bsp. 
3113)

Ablehnung Die Umsetzung der im TRPE festgelegten VRG WE obliegt nicht der Regionaplanung, 
sondern muss auf örtlicher Ebene geregelt werden. Siehe hierzu auch die Aspekte 
der DS VIII/103.

Biedenkopf, Dautphetal, 
Breidenbach

3113

41060 1 Aufnahme 3114 als VRG WE Ablehnung Das VRG WE 3114 wird wegen nicht absehbarer Konfliktlösung mit Belangen der 
militärischen Flugsicherheit und im Vergleich zum westlich angrenzenden Gebiet 
mit geringer Windhöffigkeit nicht ausgewiesen. Ergänzend wird auf den 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Lahntal, Wetter(Hessen) 3114

42690 1 Nichtausweisung der VRG WE 
3114 und 3115 aus 2. Offenlage 
beibehalten.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien nicht als Vorranggebiet zur Nutzung der 
Windenergie berücksichtigt werden.

Lahntal, Wetter(Hessen) 3114, 3115

20100 31 Bedenken bzgl. Ausweisung VRG 
WE 3117

Tlw. 
Berücksichtigung

Denkmalschutz im Rahmen der Abwägung eingeflossenKirchhain, Rauschenberg 3117

40590 7 Anpassung der Vorrangfläche an 
den FNP der Stadt Kirchhain.

Ablehnung Bzgl. örtlich konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief 
und Aspekt Parzellenunschärfe der VRG WE (2.3) aus der Drucksache VIII/103  
verwiesen.

Kirchhain, Rauschenberg 3117

64020 2 Herausnahme des VRG WE 3117. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, den Restriktionskriterien 
(Drucksache VIII/45a) und den Aspekten zu Anlagensicherheit, Artenschutz und 
Waldinanspruchnahme (VIII/103) verwiesen.

Kirchhain, Rauschenberg 3117

66260 1 Nichterteilung der 
Baugenehmigung zum Antrag der 
Firma ABO-Wind.

Ablehnung Die Genehmigung einer Windenergieanlage im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens sowie das Erteilen der 
Baugenehmigung kann nicht auf Ebene der Regionalplanung geregelt werden.

Kirchhain, Rauschenberg 3117

40590 8 Anpassung der Vorrangfläche an 
den FNP der Stadt Kirchhain.

Ablehnung  Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3118 verwiesen. Es wird auf den Aspekt  2.3 
Parzellenunschärfe der VRG WE aus der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Kirchhain 3118

21231 1 Berücksichtigung von 
Straßenbauprojekt A49 VKE 30 
und zugehörigen 
Kompensationsmaßnahmen

Zustimmung Berücksichtigung ist bei Ausweisung des VRG WE erfolgt, siehe auch 
Gebietssteckbrief zum VRG WE 3120 sowie planerische Darstellung der Trasse in 
Karte 12.

Stadtallendorf, Neustadt 3120

14160 2 Beibehaltung der VRG WE 3120a/b Zustimmung VRG WE 3120a/b sind bezüglich örtlicher konkreter Argumente im 
Gebietssteckbrief ausgewiesen.

Stadtallendorf, 
Neustadt(Hessen)

3120a/b

42950 1 Beibehaltung der im TRPEM 2015 
ausgewiesenen VRG Nr. 3120 a+b

Zustimmung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Stadtallendorf, 
Neustadt(Hessen)

3120a/b

42960 2 Beibehaltung des VRG WE 3120. Zustimmung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Stadtallendorf, 
Neustadt(Hessen)

3120a/b

42961 1 Beibehalten des VRG WE 3120. Zustimmung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Stadtallendorf, 
Neustadt(Hessen)

3120a/b
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42962 1 Beibehalten des VRG WE 3120. Zustimmung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Stadtallendorf, 
Neustadt(Hessen)

3120a/b

42963 1 Beibehalten des VRG WE 3120. Zustimmung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Stadtallendorf, 
Neustadt(Hessen)

3120a/b

42965 3 Beibehaltung des VRG WE 3120. Zustimmung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Stadtallendorf, 
Neustadt(Hessen)

3120a/b

54670 3 Beibehaltung des VRG 3120a und 
b in jetzt vorgesehener Größe

Zustimmung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und als VRG WE 3120 ausgewiesen.

Stadtallendorf, 
Neustadt(Hessen)

3120a/b

62300 1 Beibehaltung VRG WE Nr. 3120 
a+b.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Stadtallendorf, 
Neustadt(Hessen)

3120a/b

21370 1 Verlegung der östlichen Grenze 
des VRG WE um 200m nach 
Westen

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Stadtallendorf, 
Neustadt(Hessen)

3120b

14160 3 Beibehaltung des VRG WE 3121 Zustimmung VRG WE 3121 sind bezüglich örtlicher konkreter Argumente im Gebietssteckbrief 
ausgewiesen.

Neustadt(Hessen) 3121

42960 3 Beibehaltung des VRG WE 3121. Tlw. 
Berücksichtigung

Das Gebiet wird westlich leicht reduziert als VRG WE ausgewiesen. Bezüglich 
örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief 
verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3121

42965 6 Beibehaltung des VRG WE Zustimmung Das Gebiet wird - westlich leicht reduziert - als VRG WE ausgewiesen. Bezüglich 
örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief 
verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3121

52110 1 Herausnahme VRG WE 3121 und 
Kompensation durch VRG WE 
5101 und 3120.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, den Restriktionskriterien 
(Drucksache VIII/45a) und den Aspekten zu Anlagensicherheit, Artenschutz und 
Waldinanspruchnahme (VIII/103) verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3121

54600 1 Beibehaltung des VRG 3121 in 
jetzt ausgewiesener Größe

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3121 verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG WE 
3121 ausgewiesen.

Neustadt(Hessen) 3121

54670 2 Beibehaltung des VRG 3121 in 
jetzt vorgesehener Größe

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3121 verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG WE 
3121 ausgewiesen.

Neustadt(Hessen) 3121

14030 3 Änderung "Weitere 
beurteilungsrelevante Aspekte" im 
Steckbrief

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Bad Endbach, Dautphetal, 
Gladenbach

3122

14030 2 Streichung einer Passage in 
"Weitere beurteilungsrelevante 
Aspekte" im Steckbrief

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Bad Endbach, Dautphetal, 
Gladenbach

3122
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40210 1 Gebiet 3122 streichen Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen

Bad Endbach, Dautphetal, 
Gladenbach

3122

67150 1 Herausnahme VRG WE 3122. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief und die Aspekte der Drucksache 
VIII/103 verwiesen.

Bad Endbach, Dautphetal, 
Gladenbach

3122

68200 1 Einwendung gegen VRG WE 3122. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Bad Endbach, Dautphetal, 
Gladenbach

3122

40110 1 Fläche als Windvorrangfläche 
streichen

Tlw. 
Berücksichtigung

Gebiet wird aufgrund des Artenschutzes verkleinert. Bezüglich der Stellungnahme 
von 2012 wird auf den Gebietssteckbrief sowie auf Drucksache VII/103, 
Gliederungspunkt 2.1 und 2.12 verwiesen.

Gladenbach, Dautphetal 3123

40210 2 Gebiet 3123 streichen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Gladenbach, Dautphetal 3123

43040 10 Aussage im Steckbrief "seit 
langem keine Schwarzstorchbrut 
belegt" prüfen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3123 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

3123

61920 1 VRG WE 3123 aus der Planung 
herausnehmen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3123 verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG WE 
3123 ausgewiesen.

Gladenbach, Dautphetal 3123

65160 18 Festhalten am VRG WE Zustimmung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3123 verwiesen und nur eine Teilfläche des VRG WE 
3123 ausgewiesen.

Gladenbach, Dautphetal 3123

68050 1 Einspruch gegen VRG WE 3123 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3123 verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch 
WEA (2.13) wird auf die Drucksache VIII/103 verwiesen.

Dautphetal 3123

68200 2 Einwendung gegen VRG WE 3123. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3123 verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch 
WEA (2.13) wird auf die Drucksache VIII/103 verwiesen.

Gladenbach, Dautphetal 3123

14153 1 keine Ausweisung des VRG WE 
3128

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/103 und Drucksache VIII/102 verwiesen.

Marburg 3128

14154 1 Bedenken gegen die Ausweisung 
als VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief Nr. 3128 verwiesen.

Marburg 3128

20100 32 Bedenken bzgl. Ausweisung VRG 
WE 3128

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen des Gebietssteckbriefs und den Aspekten der 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.13 und 2.14, verwiesen; detaillierte 
Sichtbezugsanalysen sind Gegenstand des Genehmigungsverfahrens auf örtlicher 
Ebene.

Marburg 3128

30130 11 Reduzierung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Marburg 3128
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40611 1 Streichung des VRG 3128 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief sowie Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.13 und 
Drucksache VIII/45a, Gliederungspunkt 2. verwiesen.

Marburg 3128

65160 14 Festhalten am VRG WE Zustimmung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3128 verwiesen. Das VRG WE 3128 wird ausgewiesen.

Marburg 3128

20100 33 Bedenken bzgl. Ausweisung VRG 
WE 3129

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen des Gebietssteckbriefs und den Aspekten der 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.13 und 2.14, verwiesen; detaillierte 
Sichtbezugsanalysen sind Gegenstand des Genehmigungsverfahrens auf örtlicher 
Ebene.

Marburg 3129

40130 1 Verzicht auf Gebiet 3129 Ablehnung Das Gebiet kann aufgrund der in Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien nicht als Vorranggebiet zur Nutzung der 
Windenergie berücksichtigt werden.

Marburg 3129

40800 1 Streichung des VRG Wind 3129 Ablehnung Die Einhaltung der Mindestwindgeschwindigkeit wurde durch die 
Windpotentialstudie des TÜV Süd bestätigt. Diesbezüglich wird auf Drucksache 
VIII/45a, Gliederungspunkt 2. verwiesen.

Marburg 3129

65160 11 Festhalten am VRG WE Zustimmung VRG WE 3129 wird auch weiterhein als Vorranggebiet ausgewiesen. Bezüglich 
örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief VRG 
WE 3129 verwiesen.

Marburg 3129

68790 1 VRG WE 3129 nicht zulassen. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache 
VIII/103 und VIII/45 a verwiesen.

Marburg 3129

14140 1 Herausnahme VRG WE 3130 und 
keine Weiterverfolgung

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im Steckbrief 
mit der Gebietsnummer 3130 und Drucksache VIII/103 mit dem Aspekt 2.26 
verwiesen.

Marburg 3130

61340 1 Herausnahme des VRG WE 3130. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3130 und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen. 
Die Umsetzung der im TREP festgelegten Gebiete sind nicht Aufgabe der 
Regionalplanung.

Marburg 3130

68520 1 Herausnahme des VRG WE 3130. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/ 103 verwiesen.

Marburg 3130

68980 1 Herausnahme des VRG WE 3130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE3130 verwiesen.

Marburg 3130

14030 4 Änderung "Artenschutz" im 
Steckbrief

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3131 verwiesen.

Bischoffen, Siegbach, Bad 
Endbach

3131

14030 5 Änderung "Weitere 
beurteilungsrelevante Aspekte" im 
Steckbrief

Zustimmung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3131 verwiesen.

Bischoffen, Siegbach, Bad 
Endbach

3131
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68970 1 Kritische Prüfung des VRG WE und 
Sichtbezugsanalyse bzgl. der 
Burganlage Staufenberg.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3132 verwiesen.  Zum Aspekt Landschaftsprägung durch 
WEA (2.13) und Bodendenkmale (2.24) wird auf die Drucksache VIII/103 verwiesen.

Lohra 3132

14130 1 Reduzierung des VRG WE 3132b Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im Steckbrief 
mit der Gebietsnummer 3132b und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Gladenbach, Lohra 3132b

14130 2 Streichung des VRG WE 3132c Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im Steckbrief 
mit der Gebietsnummer 3132c und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Lohra 3132c

14080 1 kompletter Verzicht auf 
Ausweisung der Fläche als VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im Steckbrief 
mit der Gebietsnummer 3135 verwiesen.

Marburg, Ebsdorfergrund, 
Weimar

3135

14200 1 Ablehnung der VRG WE 3135 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE3135 verwiesen. Zum Aspekt Erholung und Tourismus 
siehe Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.14 und 2.15.

Marburg, Ebsdorfergrund, 
Weimar

3135

14202 1 Verhinderung von VRG WE 3135 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE3135 verwiesen. Zum Aspekt Erholung und Tourismus 
siehe Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.14 und 2.15.

Marburg, Ebsdorfergrund, 
Weimar

3135

62930 1 Beibehaltung der Ausweisung des 
VRG WE 3135.

Zustimmung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3135 verwiesen und wird daher als VRG WE 3135 
ausgewiesen.

Marburg, Ebsdorfergrund, 
Weimar

3135

64490 1 Beibehaltung des VRG WE 3135 
und Erweiterung der Flurkulisse in 
südlicher Richtung.

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3135 verwiesen und wird daher als VRG WE 3135 
ausgewiesen.

Marburg, Ebsdorfergrund, 
Weimar

3135

64490 2 Kennzeichnung im Steckbrief 
"Planungswunsch von Privaten".

Zustimmung Hinweis wird in Steckbrief aufgenommen.Marburg, Ebsdorfergrund, 
Weimar

3135

65160 17 Festhalten am VRG WE Zustimmung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3135 verwiesen und wird daher als VRG WE 3135 
ausgewiesen.

Marburg, Ebsdorfergrund, 
Weimar

3135

20100 36 Kritische Prüfung des VRG WE und 
Sichtbezugsanalyse bzgl. der 
Burganlage Staufenberg.

Tlw. 
Berücksichtigung

Überprüfung der Beeinträchtigung nach denkmalschutzrechtlichen Kriterien in Form 
von detaillierten Sichtbezugsanalysen bzw. Visualisierungen ist nicht Gegenstand 
des TRPEM, sodern erfolgt auf der örtlichen Ebene im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens.

Staufenberg, Fronhausen, 
Ebsdorfergrund

3140

20128 27 Bedenken gegen VRG WE 3140 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3140 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Staufenberg, Fronhausen, 
Ebsdorfergrund

3140

62060 1 Rücknahme bzw. Teilrücknahme 
des Gebietes 3140.

Ablehnung Es wird auf den Mindestabstand von Bebauung im Aussenbereich, sowie auf die 
Aspekte der Drucksache VIII/103 und Drucksache VIII/45 a verwiesen.

Staufenberg, Fronhausen, 
Ebsdorfergrund

3140

62070 1 Rücknahme bzw. Teilrücknahme 
des Gebietes 3140.

Ablehnung Es wird auf den Mindestabstand von Bebauung im Außenbereich, sowie auf die 
Drucksache VIII/103 und Drucksache VIII/45 a verwiesen.

Staufenberg, Fronhausen, 
Ebsdorfergrund

3140
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68020 3 Grundsätzliche Überprüfung der 
Ausweisung des VRG WE 3140.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3140 und die Drucksache VIII/103 verwiesen.

Staufenberg, Fronhausen, 
Ebsdorfergrund

3140

68020 2 Reduzierung des VRG WE 3140 
südwestlich, südlich, östlich.

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3140  und die Drucksache VIII/103 verwiesen.

Staufenberg, Fronhausen, 
Ebsdorfergrund

3140

68020 1 Begradigung des VRG WE 3140 im 
nördlichen Bereich.

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3140 und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Staufenberg, Fronhausen, 
Ebsdorfergrund

3140

68740 1 Streichung VRG WE 3140. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3140  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Staufenberg, Fronhausen, 
Ebsdorfergrund

3140

65160 19 Festhalten am VRG WE Zustimmung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und als VRG WE 3140/4102 ausgewiesen.

Staufenberg, Fronhausen, 
Ebsdorfergrund

3140, 4102

20100 42 Sichbezuganalyse bzgl. 
Allendorf/Lumda-Nordeck auf 
nachgeordneter Planungsebene.

Tlw. 
Berücksichtigung

Überprüfung der Beeinträchtigung (Denkmalschutz) in Form detaillierter 
Sichtbezugsanalysen/Visualisierungen ist nicht Gegenstand des TRPEM, erfolgt auf 
örtlicher Ebene (Genehmigungsverfahren); siehe auch Ausführungen im 
Gebietssteckbrief

Allendorf(Lda.), 
Ebsdorfergrund

3141

20640 9 Ergänzung im Steckbrief des VRG 
WE

Zustimmung Hinweis wird dankend zur Kenntnis genommen.Allendorf(Lda.), 
Ebsdorfergrund

3141

20830 1 Überprüfung auf 
Interessenkollission

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und weiterhin als VRG ausgewiesen.

Allendorf (Lumda), 
Ebsdorfergrund

3141

42230 1 VRG WE 3141 soll so bleiben wie 
dargestellt.

Zustimmung Das VRG WE 3141 wird wie im Gebietssteckbrief dargestellt ausgewiesen.Allendorf(Lda.), 
Ebsdorfergrund

3141

44520 15 Bedenken gegen die Ausweisung 
des VRG WE 3141.

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und weiterhin als VRG ausgewiesen. Zum Aspekt 
Artenschutz (2.26) und Bodenschutz (1.5) wird auf die Drucksache VIII/103 
verwiesen.

Allendorf(Lda.), 
Ebsdorfergrund

3141

52840 1 Aufnahme des westlichen Teils 
des VRG WE 3141 aus dem 1. TRP 
Entwurf 2012 zum best. VRG WE 
3141.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und weiterhin als VRG ausgewiesen.

Allendorf(Lda.), 
Ebsdorfergrund

3141

54680 1 Um Landessammellstelle für 
radioaktive Abfälle einen Abstand 
von min. 150 m einhalten.

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und den Abschnitt 9 der Drucksache VIII/45 a verwiesen.

Allendorf(Lda.), 
Ebsdorfergrund

3141

54680 2 VRG 3141 wieder um den Bereich 
"Leidenhöfer Kopf" erweitern, wie 
in 2012 ausgewiesen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und weiterhin als VRG ausgewiesen.

Allendorf(Lda.), 
Ebsdorfergrund

3141
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62350 1 Herausnahme des VRG WE 3141 Ablehnung Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Bzgl. örtlich konkreter Argumente wird auf 
die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Avifauna siehe 
darüber hinaus Drucksache VIII/103 (Gliederungspunkt 2.26) sowie Drucksache 
VIII/102 (Nr. 4 + 6).

Allendorf(Lda.), 
Ebsdorfergrund

3141

62700 1 VRG WE 3141 soll VRG bleiben. Zustimmung Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Bzgl. örtlich konkreter Argumente wird auf 
die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Allendorf(Lda.), 
Ebsdorfergrund

3141

65160 20 Festhalten am VRG WE Zustimmung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und weiterhin als VRG ausgewiesen.

Allendorf(Lda.), 
Ebsdorfergrund

3141

14160 1 Beibehaltung des VRG WE 3218 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im Steckbrief 
mit der Gebietsnummer 3218 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

42960 1 Beibehaltung des VRG WE 3218. Zustimmung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

42965 2 Beibehaltung des VRG WE 3218. Zustimmung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Bzgl. örtlich konkreter Argumente wird 
auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen und als VRG WE ausgewies

Neustadt(Hessen) 3218

51660 1 Erneute Überprüfung der Eignung 
der VRG 3128.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief und die Aspekte der Drucksache 
VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

54310 1 Streichung des VRG 3218 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

54690 1 Beibehaltung des VRG in der 
jetzigen Größe

Zustimmung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und weiterhin als VRG ausgewiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

54710 1 Beibehaltung des VRG in der 
jetzigen Größe

Zustimmung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und weiterhin als VRG ausgewiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

60230 1 Streichung des VRG WE 3218 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbriefund die Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

61230 1 Beibehaltung des VRG WE 3218. Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und weiterhin als VRG ausgewiesen.  Zum Aspekt 
Überörtliche Steuerung und Sichtweise /2%- Vorgabe(2.1) wird auf die Drucksache 
VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

62690 1 Streichen des VRG WE 3218. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

62710 1 Streichen des VRG WE 3218. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

62740 1 Streichen des VRG WE 3218. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Aspekte aus der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

62970 1 Herausnahme des VRG WE 3218. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218
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63250 1 Beibehaltung des VRG WE 3218. Zustimmung Gebiet wird weiterhin als VRG WE 3218 ausgewiesen.Neustadt(Hessen) 3218

64000 1 Herausnahme des VRG WE 3218. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

64010 1 Herausnahme des VRG E 3218. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

64030 1 Herausnahme des VRG WE 3218. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

64040 1 Herausnahme des VRG WE 3218. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen

Neustadt(Hessen) 3218

64120 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
3218.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

64330 1 Herausnahme des VRG WE 3218. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

64340 1 Herausnahme des VRG WE 3218. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

65670 1 Streichen des VRG WE 3218. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

66200 1 Widerspruch gegen VRG WE 3218 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

66220 1 Streichung VRG WE 3218. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

66230 1 Streichung VRG WE 3218. Ablehnung Bezüglich örtlich konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und auf den Aspekt 2.26 der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

66270 1 Streichen des VRG WE 3218. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache VIII/103  verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

66500 1 Streichen des VRG WE 3218. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

66510 1 Streichen des VRG WE 3218. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache VIII/103  verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

66520 1 Streichen des VRG WE 3218. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

66950 1 Herausnahme der VRG WE 3218 
im Bereich der Gemeinde 
Neustadt-Mengsberg.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218
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66960 1 Herausnahme der VRG WE 3218 
im Bereich der Gemeinde 
Neustadt-Mengsberg.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

67930 1 Wegfall VRG WE 3218 Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief und die Aspekte der Drucksache 
VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

68470 1 Streichung VRG WE 3218 Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache 
VIII/103 verwiesen.

Neustadt(Hessen) 3218

68600 1 Streichung VRG WE 3218 Ablehnung Keine Umzingelung durch VRG WE. Bzgl. örtlich konkreter Argumente wird auf 
Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen. Zu genannten Aspekten siehe DS 
VIII/103 Gldpkte. 2.6, 2.7, 2.11 und 2.12

3218

68830 1 Streichung VRG WE 3218 Ablehnung Keine Umzingelung durch VRG WE. Bzgl. örtlich konkreter Argumente wird auf die 
Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen. Zu den genannten Aspekten siehe 
Drucksache VIII/103.

Neustadt(Hessen) 3218

68960 1 Einwände gegen VRG WE 3218 Ablehnung Keine Umzingelung durch VRG WE. Bzgl. örtlich konkreter Argumente wird auf die 
Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen. Zu den genannten Aspekten siehe 
Drucksache VIII/103.

Neustadt 3218

14190 1 Rücknahme der Darstellung des 
südwestlichen Bereiches des VRG 
WE 3221

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Parzellenunschärfe VRG WE (2.3) wird auf 
die Drucksache VIII/103 verwiesen.

Eschenburg, Angelburg, 
Steffenberg

3221

67150 2 Einwendung gegen die vorzeitige 
Nutzung, die Informationspolitik 
und Konfliktanalysen (am Bsp. 
3221)

Ablehnung Die Umsetzung der im TRPE festgelegten VRG WE obliegt nicht der Regionaplanung, 
sondern muss auf örtlicher Ebene geregelt werden. Siehe hierzu auch die Aspekte 
der DS VIII/103.

Eschenburg, Angelburg, 
Steffenberg

3221

14020 1 Gemeinde stimmt der 
Windkonzeption zu

Zustimmung Wird dankend zur Kenntnis genommen.Bad Endbach, Angelburg, 
Steffenberg

3222

14190 2 Herausnahme VRG WE 3222 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE3222a verwiesen.

Bad Endbach, Angelburg, 
Steffenberg

3222a

54260 1 Verhinderung des Baus weiterer 
WKA im VRG WE 3222a.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und mit einer Reduzierung im Osten als VRG WE 
ausgewiesen.

Bad Endbach, Angelburg, 
Steffenberg

3222a

44720 1 Beachtung der Grundsätze des 
Bundes und der Länder für die 
Anlage und den Betrieb von 
Flugplätzen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Mögliche Konflikte mit der Flugsicherheit bedürfen 
einer Einzelfallprüfung auf örtlicher Ebene.

3222a, 3122

40590 5 Anpassung der Vorrangfläche an 
den FNP der Stadt Kirchhain.

Ablehnung  Bzgl. örtlich konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief 
verwiesen und als VRG WE ausgewiesen. Zum Aspekt Parzellenunschärfe der VRG 
WE (2.3) wird auf die Drucksache VIII/103 verwiesen.

Kirchhain 3301
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20128 28 Bedenken gegen VRG WE 3302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 3302 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Kirchhain, Stadtallendorf 3302

40590 6 Anpassung der Vorrangfläche an 
den FNP der Stadt Kirchhain.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Parzellenunschärfe des VRG WE wird auf 
den Aspekt 2.3 der Drucksache VIII/103.

Kirchhain, Stadtallendorf 3302

20100 37 Kritische Prüfung des VRG WE und 
Sichtbezugsanalyse bzgl. der 
Burganlage Staufenberg.

Tlw. 
Berücksichtigung

Reduzierung VRG WE um ca. 15 ha; Sichtbezugsanalysen bzw. Visualisierungen nicht 
Gegenstand des TRPEM, erfolgt auf örtlicher Ebene (Genehmigungsverfahren); bzgl. 
örtlich konkreter Argumente siehe Ausführungen im Gebietssteckbrief

Allendorf(Lumda), 
Staufenberg, Ebsdorfergr., 
Fronhausen

4102

20128 5 Verkleinerung des VRG WE im 
östlichen Bereich.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Artenschutzrechliche Bedenken müssen auf örtlicher 
Ebene geklärt werden.

Allendorf(Lumda), 
Staufenberg, Ebsdorfergr., 
Fronhausen

4102

20640 10 Ergänzung im Steckbrief des VRG 
WE

Zustimmung Hinweis wird dankend zur Kenntnis genommen.Allendorf(Lumda), 
Staufenberg, Ebsdorfergr., 

4102

51220 1 Herausnahme des VRG WE 4102. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 4102 und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Allendorf(Lumda), 
Staufenberg, Ebsdorfergr., 

4102

51220 1 Herausnahme des VRG WE 4102. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 4102 und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Allendorf(Lumda), 
Staufenberg, Ebsdorfergr., 

4102

62060 2 Rücknahme bzw. Teilrücknahme 
des Gebietes 4102.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VII/103 verwiesen.

Allendorf(Lumda), 
Staufenberg, Ebsdorfergr., 

4102

62070 2 Rücknahme bzw. Teilrücknahme 
des Gebietes 4102.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbriefund Drucksache VIII/103 verwiesen.

Allendorf(Lumda), 
Staufenberg, Ebsdorfergr., 

4102

62350 2 Herausnahme des VRG WE 4102 Tlw. 
Berücksichtigung

Gebiet wird ggü. seiner ursprünglichen Darstellung reduziert. Bzgl. örtlich konkreter 
Argumente wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt 
Avifauna siehe darüber hinaus DS VIII/103 (2.26) sowie DS VIII/102 (Nr. 4 + 6).

Allendorf(Lumda), 
Staufenberg, Ebsdorfergr., 
Fronhausen

4102

68740 2 Streichung VRG WE 4102. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Allendorf(Lumda), 
Staufenberg, Ebsdorfergr., 

4102

20128 6 Ablehnung der Erweiterung des 
VRG WE am Noll bei Rabenau-
Geilshausen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 4103 verwiesen.

Rabenau 4103

11020 10 Streichung oder zumindest 
Reduzierung des VRG WE 4104.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zu den Aspekten des Mindestabstands siehe 
Drucksache VIII/45a, Gliederungspunkt 5 sowie Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkte 2.12.

Biebertal, Hohenahr 4104
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11020 5 Berücksichtigung Windgutachten 
(Cube) vom 07.10.2013 sowie 
Daten des Hohenahrer Windparks.

Tlw. 
Berücksichtigung

Das Windgutachten wurde bei der Erarbeitung der Windenergiekonzeption 
berücksichtigt. Zur Berücksichtigung von Windgutachten und zur Windhöffigkeit 
siehe Drucksache VIII/45a, Gliederungspunkt 2 und Drucksache VIII/102, 
Gliederungspunkt 2.

Biebertal, Hohenahr 4104

12130 2 Streichung des VRG WE 4104 Ablehnung Es wird auf die Ausführungen des Gebietssteckbrief, sowie auf die Aspekte der 
Drucksache VIII/103, VIII/102 und VIII/45a verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

20100 26 Detaillierte Sichtbezugsanalyse 
(Radius mind. 10km) in der 
Planungsphase.

Tlw. 
Berücksichtigung

Überprüfung der Beeinträchtigung in Form von detaillierten Sichtbezugsanalysen ist 
nicht Gegenstand des TRPEM, sodern erfolgt auf örtlicher Ebene 
(Genehmigungsverfahren). Bzgl. örtlich konkreter Argumente siehe Ausführungen 
im Gebietssteckbrief.

Biebertal, Hohenahr 4104

20128 11 Ausweisung des VRG WE wird 
abgelehnt.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 4104 verwiesen. Artenschutzrechliche Bedenken müssen 
gegebenfalls auf örtlicher Ebene geklärt werden.

Biebertal, Hohenahr 4104

21690 1 Ablehnung des VRG WE 4104. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen des Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte 
Artenschutz(2.26) und Waldinanspruchnahme (2.18) der Drucksache VIII/103 
verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

41600 1 Vermeidung der Beeinflussung 
Solaranlage Erda durch z. B. 
Schlagschatten von Windmasten 
auf diese.

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Mögliche Konflikte durch Verkleinerung des VRG um 
den nördlichen Teilbereich entschärft.

Biebertal, Hohenahr 4104

43230 2 Streichen des VRG WE 4104. Ablehnung Es wird auf den Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich auf Drucksache VIII/103, 
Punkt 2.12, 2.13, 2.24, Drucksache VIII/102, Punkt 1. und Drucksache VIII/45a, 
Punkt 2..

Biebertal, Hohenahr 4104

50420 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen des Gebietssteckbrief, sowie die Drucksachen VIII/45a 
und VIII/103 verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

50650 1 Herausnahme VRG WE 4104. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Hinsichtlich des Aspekts Grundwasserschutz siehe 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.23.

Biebertal, Hohenahr 4104

50760 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Drucksachen VIII/45a, 
VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

50840 3 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

50850 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Drucksachen VIII/45a, 
VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

50860 1 Herausnahme VRG WE 4104. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104
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51380 3 Herausnahme VRG WE 4104. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

51420 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

51430 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

51540 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

51600 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

51610 3 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

51980 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

52860 1 Herausnahme des VRG 4104. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

52890 2 Korrektur des Steckbriefes zu VRG 
WE 4104. Konfliktrisiko für 
Fledermäuse ist als hoch 
einzustufen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 4104 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

52930 1 Herausnahme des VRG WEA 4010. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

53150 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

53430 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

53450 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der 
Drucksache VIII/45a, VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

54340 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

54350 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104
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54360 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

54420 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

54440 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

54620 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

55190 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

55210 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

55340 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksache VIII/103 sowie 
entsprechende Ausführungen im Textteil des TRPE und dem zugehörigen 
Umweltbericht.

Biebertal, Hohenahr 4104

55480 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

55570 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

56000 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

56080 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

56290 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

56290 2 Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

56810 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104
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56840 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

56870 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

56880 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

58250 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

58260 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

58390 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

58400 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

58410 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

58420 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

58450 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

59450 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

59470 7 Streichung des VRG WE 4104 aus 
dem TRPEM.

Ablehnung Vergleiche Erwiderung auf Antrag von Mandanten.Biebertal, Hohenahr 4104

60240 1 Einspruch gegen VRG WE 4104 Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckrbrief und Aspekte der Drucksache 
VIII/103 verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60290 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache 
verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60300 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60310 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60320 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104
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60330 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60340 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60350 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60380 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60820 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60860 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen

Biebertal, Hohenahr 4104

60870 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60880 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60890 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60900 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60910 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60920 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksache VIII/103 und die 
Ausführungen im Umweltbericht.

Biebertal, Hohenahr 4104

60930 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60940 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60950 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60960 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60970 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104
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60980 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

60990 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

61000 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

61010 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

61020 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

61030 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

61040 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

61050 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

61060 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

61070 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

61080 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

61090 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

61100 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

61110 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

61120 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

61130 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

61200 1 Mindestabstand 1000m zwischen 
VRG WE 4104 und Kinderdorf.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104
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61440 1 Einspruch gegen VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

61700 1 zum VRG WE 4104 wird 
Artenschutz nicht berücksichtigt.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

61710 1 Einspruch gegen VRG WE 4104 Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

61720 1 Nichtausweisung des VRG WE 
4104

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

62460 1 Einspruch gegen VRG WE 4104 Ablehnung Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Bzgl. örtlich konkreter Argumente wird auf 
die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen. Zu den genannten Aspekten 
siehe darüber hinaus Drucksache VIII/103.

Biebertal, Hohenahr 4104

63060 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

63280 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

63290 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

63300 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

64640 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

64750 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

65110 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

65200 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

65210 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

65220 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104
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65240 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

65260 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

65270 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

65890 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

65900 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

65910 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

65940 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

65950 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

65960 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

66080 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

66090 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

66620 1 Streichung VRG WE 4104 Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

66640 1 Streichung VRG WE 4104 Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104
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66650 1 Streichung VRG WE 4104 Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

67430 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

67440 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

67570 1 Herausnahme der VRG WE 4104. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Drucksachen VIII/45a, 
VIII/102 und VIII/103 verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

67790 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

68170 1 Herausnahme des VRG WE 4104. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

68630 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4104.

Ablehnung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Biebertal, Hohenahr 4104

11020 7 Stellungnahmen der 
Naturschutzverbände & BI einer 
sachgerechten Prüfung 
unterziehen.

Zustimmung Alle im Zuge der zweiten Offenlegung eingereichten Hinweise und Bedenken 
wurden im Zuge der Überarbeitung des Plans einer sachgerechten Prüfung 
unterzogen.

4104, 2136, 2138

50380 1 Keine Asweisung von VRG WE im 
Raum Königsberg.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Darüber hinaus siehe Drucksachen VIII/45a, VIII/102 
und VIII/103 sowie die Ausführungen im Umweltbericht.

Biebertal 4104, 2138

51540 5 Keine Genehmigung von 
Stromtrassen für 
Windkraftanlagen

Ablehnung Die Genehmigung von Stromtrassen ist nicht Gegenstand des TRPEM; dieser 
benennt lediglich zu beachtende Vorgaben bei der Neuplanung von 
Energieleitungstrassen bzw. bei der Neuausweisung von Bebauungsplangebieten.

Biebertal 4104, 2316a, 
2138

20100 38 Kritische Prüfung des VRG WE und 
Sichtbezugsanalyse bzgl. der 
Burganlage Staufenberg.

Tlw. 
Berücksichtigung

Überprüfung der Beeinträchtigung (Denkmalschutz) in Form detaillierter 
Sichtbezugsanalysen/Visualisierungen ist nicht Gegenstand des TRPEM, erfolgt auf 
örtlicher Ebene (Genehmigungsverfahren); siehe auch Ausführungen im 
Gebietssteckbrief

4106

30130 8 Kritische Prüfung des VRG WE 
4108 im Hinblick auf Artenschutz.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Grünberg 4108
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68850 1 Neustrukturierung des 
vorgesehenen Vorranggebietes 
zur Nutzung der Windenergie Nr. 
4113.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen. Die Umsetzung der im TREP 
festgelegten Flächen obliegt nicht der Regionalplanung und muss auf örtlicher 
Ebene geregelt werden.

Grünberg, Reiskirchen 4113

11030 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4114a.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Fernwald, Buseck 4114a

20100 40 Durchführen einer 
Sichtbezugsanalyse in Bezug auf 
Augustinerchorherrenstift, 
Schiffenberg.

Ablehnung Überprüfung der Beeinträchtigung (Denkmalschutz) in Form detaillierter 
Sichtbezugsanalysen/Visualisierungen ist nicht Gegenstand des TRPEM, erfolgt auf 
örtlicher Ebene (Genehmigungsverfahren); siehe auch Ausführungen im 
Gebietssteckbrief

Fernwald, Buseck 4114a

20128 9 VRG WE sollte weiter reduziert 
werden.

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief und den Aspekt der Drucksache 
VIII/103, Gliederungspunkt 2.13, verwiesen.

Fernwald, Buseck 4114a

50150 3 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen VRG WE 4115.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.Die Umsetzung der im TREP 
festgelegten Flächen obliegt nicht der Regionalplanung und muss auf örtlicher 
Ebene geregelt werden.

Grünberg, Laubach 4115

52940 1 Herausnahme des VRG WE 4115. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Grünberg, Laubach 4115

56850 1 eine weiteren WEA in Bereich 
Laubach, Laubach-Freienseen, 
Laubach-Altenhain.

Ablehnung Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen; bzgl. örtlicher konkreter Argumente wird auf 
Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen; darüber hinaus siehe auch DS 
VIII/103 Punkte 2.12 (Abstände zu Ortslagen), 2.13-2.15 (Landschaft/Erholung) und 
2.26 (Artenschutz)

Laubach, Grünberg 4115

64140 1 Herausnahme des VRG WE 4115. Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 4115 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Grünberg, Laubach 4115

66920 7 Herausnahme des VRG WE 4115. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 4115 verwiesen.Die Umsetzung der im TREP festgelegten 
Flächen obliegt nicht der Regionalplanung und muss auf örtlicher Ebene geregelt 
werden.

Grünberg, Laubach 4115

50160 3 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen VRG WE 4115.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Grünberg, Laubach 4115a

59470 6 Ausschluss des VRG WE 4115a aus 
dem TRPE

Ablehnung Vergleiche Erwiderung auf Antrag von MandantenFernwald, Buseck 4115a

63260 1 Herausnahme des VRG WE 4115a. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

4115a
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67500 2 VRG WE 4115a streichen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf die Drucksache VIII/103  verwiesen.

Grünberg, Laubach 4115a

68440 2 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4115 a.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

4115a

20100 41 Durchführen einer 
Sichtbezugsanalyse in Bezug auf 
Augustinerchorherrenstift, 
Schiffenberg.

Ablehnung Überprüfung der Beeinträchtigung (Denkmalschutz) in Form detaillierter 
Sichtbezugsanalysen/Visualisierungen ist nicht Gegenstand des TRPEM, erfolgt auf 
örtlicher Ebene (Genehmigungsverfahren); siehe auch Ausführungen im 
Gebietssteckbrief

Pohlheim, Lich, Fernwald 4117

20128 8 Vertiefende Untersuchungen 
notwendig (im Hinblick auf 
Reduzierung oder Streichung des 
Gebietes).

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 4117 verwiesen. Artenschutzrechliche Bedenken müssen 
gegebenfalls auf örtlicher Ebene geklärt werden.

Pohlheim, Lich, Fernwald 4117

52830 1 Erweiterung des VRG WEA 4117. Ablehnung Zu diesem Aspekt siehe auch Drucksache VIII/103 Gliederungspunkt 2.12.Pohlheim, Lich, Fernwald 4117

11090 5 Eignungsprüfung des VRG WE 
4118.

Ablehnung Aufgrund der im Gebietssteckbrief genannten Punkte kann einer Streichung nicht 
zugestimmt werden. Zum Aspekt Artenschutz (2.26), Grundwasserschutz (2.23) und 
fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) wird auf die Drucksache VIII/103.

Langgöns 4118

41280 1 Widerspruch gegen die 
Ausweisung

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zusätzlich wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.18 (Aspekt „Waldinanspruchnahme Allgemein“) und 2.7 (Aspekt 
"Infraschall von WEA") verwiesen.

Langgöns 4118

11090 3 Reduzierung des VRG WE 4118a 
im Bereich des Schalbergs (Karte 
beigefügt).

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Langgöns 4118a

11090 2 Streichen des nördlich & östlich 
des Götzenstein liegenden Teils 
des VRG WE 4118a (Karte 
beigefügt).

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich der Hinweise zur Topographie und nicht 
vollumfänglichen Nutzbarkeit siehe Drucksache VIII/103, Gliederungspunkte 2.3 und 
2.9.

Langgöns 4118a

46860 1 Streichen des VRG WE 4118a. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Langgöns 4118a

50960 1 Herausnahme des VRG WE 4118a. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Langgöns 4118a

51300 1 Herausnahme der VRG WE 4118a. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf die Drucksache VIII/103 sowie 
Drucksache VIII/45a verwiesen.

Langgöns 4118a
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68390 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4118 a.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Langgöns 4118a

20128 10 VRG WE sollte reduziert werden. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief und den Aspekt der 
Waldinanspruchnahme aus der Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.18, 
verwiesen.

Langgöns 4118a/b

46890 1 Streichen des VRG WE 4118a. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Langgöns 4118a/b

50190 1 Herausnahme VRG WE 4118 a/b. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf die Drucksache VIII/103 verwiesen.

Langgöns 4118a/b

11090 4 Streichen des VRG WE 4118b. Ablehnung Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Zum Aspekt Erholung/Freizeitnutzung siehe 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.14.

Langgöns 4118b

46860 2 Streichen des VRG WE 4118b. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Langgöns 4118b

50960 2 Herausnahme des VRG WE 4118b. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf die Drucksache VIII/103 sowie 
Drucksache VIII/45a verwiesen.

Langgöns 4118b

51300 1 Herausnahme der VRG WE 4118b. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Langgöns 4118b

68390 2 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4118 b.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Langgöns 4118b

59470 5 ersatzlose Herausnahme der VRG 
WE 4402a und 4402b aus TRPE

Ablehnung Vergleiche Erwiderung auf Antrag von MandantenGrünberg 4402

64140 2 Herausnahme des VRG WE 4402. Ablehnung Aufgrund der im Gebietssteckbrief genannten Punkte kann einer Streichung nicht 
zugestimmt werden. Zum Aspekt Artenschutz (2.26),  wird auf die Drucksache 
VIII/103 verwiesen.

Grünberg 4402

50150 1 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen VRG WE 4402a.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Des Weiteren wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.23, 2.18, 2.19, 2.14, 2.16 und 2.12 verwiesen.

Grünberg 4402a

50160 1 Korrektur des Steckbriefes 
hinsichtlich Laub- und 
Mischwaldanteil. Keine 
Ausweisung des Gebietes.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Grünberg 4402a
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68440 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4402.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Grünberg 4402a/b

50150 2 Keine Ausweisung des 
vorgesehenen VRG WE 4402b.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Des Weiteren wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.23, 2.18, 2.19, 2.14, 2.16 und 2.12 verwiesen.

Grünberg 4402b

50160 2 Korrektur des Steckbriefes 
hinsichtlich Laub- und 
Mischwaldanteil. Keine 
Ausweisung des Gebietes.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103 und VIII/45a verwiesen.

Grünberg 4402b

11080 5 Zustimmung zur Streichung des 
VRG WE 4406.

Ablehnung Aufgrund der im Gebietssteckbrief genannten Punkte kann einer Streichung nicht 
zugestimmt werden.

Hungen 4406

62850 8 Ausschluss VRG WE 4406 Zustimmung Aufgrund schlechter Eignung und Häufung von Restriktionen soll das VRG WE nicht 
ausgewiesen werden. Zusätzlich wird auf den Gebietssteckbrief verwiesen.

Hungen 4406

66540 1 Streichung des VRG WE 4406 Zustimmung Aufgrund schlechter Eignung und Häufung von Restriktionen soll das VRG WE nicht 
ausgewiesen werden. Zusätzlich wird auf den Gebietssteckbrief verwiesen.

Hungen 4406

11080 1 Überprüfung des VRG WE 4407. Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

11080 4 Streichen des VRG WE 4407. Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

11110 1 Berücksichtigung der 
Stellungnahme des Herrn Erhard 
Thörner, VSW Hessen.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

11110 2 Prüfung der 
denkmalschutzrechtlichen 
Belange.

Tlw. 
Berücksichtigung

Gebiet kann aufgrund der Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige 
Sicherstellung als Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden, 
Belange des Denkmalschutzes aber nicht durchschlagend

Hungen, Lich 4407

11110 3 Prüfung der 
wasserschutzrechtlichen Belange.

Tlw. 
Berücksichtigung

Gebiet kann aufgrund der Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige 
Sicherstellung als Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden; 
Wasserschutz geprüft, wäre zudem Gegenstand des Genehmigungsverfahrens

Hungen, Lich 4407

20128 7 Ablehnung des vorgesehenen VRG 
WE 4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden

Hungen, Lich 4407

21430 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden

Hungen, Lich 4407
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21590 1 Bedenken gegen die Ausweisung 
des VRG WE 4407.

Zustimmung Gebiet kann aufgrund der Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige 
Sicherstellung als Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden; 
Denkmalschutz aber nicht durchschlagend

Hungen, Lich 4407

30130 9 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

51720 2 Streichung des möglichen VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

52630 1 Herausnahme des VRG WE 4407. Zustimmung Gebiet kann aufgrund der Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige 
Sicherstellung als Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden, 
Denkmalschutz abr nicht durchschlagend

Hungen, Lich 4407

53010 1 Überarbeitung des Steckbriefes 
VRG WE 4407.

Tlw. 
Berücksichtigung

Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden, Gebietssteckbrief 
entfällt

Hungen, Lich 4407

54430 1 Unmittelbare Nähe des VRG 4407 
zu Trinkwasserbrunnen 
berücksichtigen und entsprechend 
untersuchen.

Tlw. 
Berücksichtigung

Gebiet kann aufgrund der Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige 
Sicherstellung als Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden; 
Trinkwasserschutz ausreichend berücksichtigt

Hungen, Lich 4407

55250 1 Streichen des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie 4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

55900 1 Herausnahme des VRG WE 4407. Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

57650 1 Herausnahme des VRG WE 4407. Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

60220 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

60250 1 Keine Ausweisung des VRG 4407. Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

60260 2 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407
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61380 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

61390 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

61400 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

61410 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

61420 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

61430 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

62090 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

62100 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

62130 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

62160 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

62170 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

62180 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407
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62470 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

62480 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

62640 2 Streichung des VRG WE 4407 Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

62680 2 Einspruch gegen VRG WE 4407 Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

62720 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

62730 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

62750 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

62760 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

62800 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

62850 9 Ausschluss VRG WE 4407 Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

62880 1 Keine Ausweisung des VRG 4407. Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

62920 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407
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62980 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

62990 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

63160 1 Keine Ausweisung des VRG 4407. Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

63770 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407, insbesondere wegen 
Belangen des Denkmalschutzes 
(Burg Münzenberg)

Zustimmung Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden; Aspekt Denkmalschutz 
nicht durchschlagend

Hungen, Lich 4407

63830 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

64060 1 Genaue und unabhängige Prüfung 
der geplanten Standorte bezüglich 
der sinnvollen Nutzung von WE.

Tlw. 
Berücksichtigung

Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

64200 1 Keine Ausweisung des VRG 4407. Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

64210 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

64220 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

64380 1 Herausnahme des VRG WE 4407. Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

64500 1 Herausnahme des VRG WE 4407. Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

64600 1 Herausnahme des VRG WE 4407. Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407
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64610 1 Herausnahme des VRG WE 4407. Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

64620 1 Herausnahme des VRG WE 4407. Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

64630 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

65060 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

65160 26 Das vorgesehene Vorranggebiet 
zur Nutzung der Windenergie Nr. 
4407 beibehalten.

Ablehnung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

65660 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

65710 1 Prüfung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

65720 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

65800 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

66480 1 Streichung des VRG WE 4407 Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

66490 1 Streichung des VRG WE 4407 Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

66940 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

Montag, 19. September 2016 SEITE 120 VON 328



67090 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

67110 1 Herausnahme des VRG WE 4407. Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

67220 2 Herausnahme des VRG WE 4407. Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

67230 2 Herausnahme des VRG WE 4407. Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

67250 1 Herausnahme des VRG WE 4407. Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

67920 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

68000 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

68060 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

68070 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

68080 3 Schutzradius Forderung von 5 km 
von landschaftsbeherrschenden 
Industrieanlagen um Burg 
Münzenberg.

Ablehnung Abstand zwischen VRG WE und Burg ausreichend; aber Gebiet aufgrund Ausschluss- 
und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als Naturschutzgebiet) 
nicht als VRG WE ausgewiesen

Hungen, Lich 4407

68080 1 Herausnahme des VRG WE 4407. Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

68190 1 Keine Ausweisung des VRG WE 
4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407
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68580 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

68870 1 Streichung des vorgesehenen 
Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. 4407.

Zustimmung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien (hier: einstweilige Sicherstellung als 
Naturschutzgebiet) nicht als VRG WE ausgewiesen werden.

Hungen, Lich 4407

14160 4 Beibehaltung des VRG WE 5101 Zustimmung VRG WE 5101 sind bezüglich örtlicher konkreter Argumente im Gebietssteckbrief 
ausgewiesen.

Neustadt, Kirtorf, Antrifttal 5101

42960 4 VRG WE 5101 beibehalten. Zustimmung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Neustadt, Kirtorf, Antrifttal 5101

42965 5 Beibehaltung des VRG WE 5101 Zustimmung Das Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen. Bezüglich örtlicher konkreter Argumente 
wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Neustadt, Kirtorf, Antrifttal 5101

54600 1 Beibehaltung des im TRPE-M 
ausgewiesenen VRG 5101.

Zustimmung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE  5101 verwiesen.

Neustadt, Kirtorf, Antrifttal 5101

54670 1 VRG WE 5101 beibehalten. 
Deutlich über 2 % der 
Landesfläche für 
Windenergienutzung bereitstellen.

Zustimmung VRG WE 5101 sind bezüglich örtlicher konkreter Argumente im Gebietssteckbrief 
ausgewiesen.

Neustadt, Kirtorf, Antrifttal 5101

41650 1 Streichung der Erweiterungsfläche 
des VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die Drucksache VIII/103.

Antrifttal 5106

41651 1 Streichung der Erweiterungsfläche 
des VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die Drucksache VIII/103.

Antrifttal 5106

48200 1 Streichung der Erweiterungsfläche 
des VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die Drucksache VIII/103.

Antrifttal 5106

48240 1 Streichung der Erweiterungsfläche 
des VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die Drucksache VIII/103.

Antrifttal 5106

48250 1 Streichung der Erweiterungsfläche 
des VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die Drucksache VIII/103.

Antrifttal 5106

48260 1 Streichung der Erweiterungsfläche 
des VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die Drucksache VIII/103.

Antrifttal 5106
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49310 1 Streichung der Erweiterungsfläche 
des VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die Drucksache VIII/103.

Antrifttal 5106

49320 1 Streichung der Erweiterungsfläche 
des VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die Drucksache VIII/103.

Antrifttal 5106

49360 1 Streichung der Erweiterungsfläche 
des VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die Drucksache VIII/103.

Antrifttal 5106

49560 1 Streichung der Erweiterungsfläche 
des VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die Drucksache VIII/103.

Antrifttal 5106

49710 1 Streichung der Erweiterungsfläche 
des VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die Drucksache VIII/103.

Antrifttal 5106

49740 1 Streichung der Erweiterungsfläche 
des VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die Drucksache VIII/103.

Antrifttal 5106

49780 1 Streichung der Erweiterungsfläche 
des VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die Drucksache VIII/103.

Antrifttal 5106

49790 1 Streichung der Erweiterungsfläche 
des VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die Drucksache VIII/103.

Antrifttal 5106

49800 1 Streichung der Erweiterungsfläche 
des VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die Drucksache VIII/103.

Antrifttal 5106

49810 1 Streichung der Erweiterungsfläche 
des VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die Drucksache VIII/103.

Antrifttal 5106

49820 1 Streichung der Erweiterungsfläche 
des VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die Drucksache VIII/103.

Antrifttal 5106

65650 1 Streichung der Erweiterungsfläche 
des VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die Drucksache VIII/103.

Antrifttal 5106
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41650 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Grundwasserschutz (2.23) und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die 
Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Antrifttal 5107

41651 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Grundwasserschutz (2.23) und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die 
Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Antrifttal 5107

48200 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Grundwasserschutz (2.23) und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die 
Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Antrifttal 5107

48240 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Grundwasserschutz (2.23) und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die 
Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Antrifttal 5107

48250 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Grundwasserschutz (2.23) und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die 
Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Antrifttal 5107

48260 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Grundwasserschutz (2.23) und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die 
Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Antrifttal 5107

49310 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Grundwasserschutz (2.23) und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die 
Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Antrifttal 5107

49320 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Grundwasserschutz (2.23) und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die 
Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Antrifttal 5107

49360 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Grundwasserschutz (2.23) und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die 
Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Antrifttal 5107

49560 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Grundwasserschutz (2.23) und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die 
Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Antrifttal 5107
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49710 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Grundwasserschutz (2.23) und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die 
Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Antrifttal 5107

49740 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Grundwasserschutz (2.23) und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die 
Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Antrifttal 5107

49780 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Grundwasserschutz (2.23) und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die 
Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Antrifttal 5107

49790 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Grundwasserschutz (2.23) und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die 
Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Antrifttal 5107

49800 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Grundwasserschutz (2.23) und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die 
Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Antrifttal 5107

49810 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Grundwasserschutz (2.23) und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die 
Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Antrifttal 5107

49820 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Grundwasserschutz (2.23) und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die 
Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Antrifttal 5107

65650 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13), 
Grundwasserschutz (2.23) und fehlende Wirtschaftlichkeit (2.21) siehe auch die 
Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Antrifttal 5107

15001 37 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE5108 und Drucksache VIII/103  verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108

41650 3 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Gliederungsp.2.12, 
2.21, 2.23 & 2.26 verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108

41651 3 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Gliederungsp.2.12, 
2.21, 2.23 & 2.26 verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108
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48200 3 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Gliederungsp.2.12, 
2.21, 2.23 & 2.26 verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108

48240 3 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Gliederungsp.2.12, 
2.21, 2.23 & 2.26 verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108

48250 3 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Gliederungsp.2.12, 
2.21, 2.23 & 2.26 verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108

48260 3 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Gliederungsp.2.12, 
2.21, 2.23 & 2.26 verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108

49310 3 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Gliederungsp.2.12, 
2.21, 2.23 & 2.26 verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108

49320 3 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Gliederungsp.2.12, 
2.21, 2.23 & 2.26 verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108

49360 3 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Gliederungsp.2.12, 
2.21, 2.23 & 2.26 verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108

49560 3 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Gliederungsp.2.12, 
2.21, 2.23 & 2.26 verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108

49710 3 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Gliederungsp.2.12, 
2.21, 2.23 & 2.26 verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108

49740 3 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Gliederungsp.2.12, 
2.21, 2.23 & 2.26 verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108

49780 3 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Gliederungsp.2.12, 
2.21, 2.23 & 2.26 verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108

49790 3 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Gliederungsp.2.12, 
2.21, 2.23 & 2.26 verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108
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49800 3 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Gliederungsp.2.12, 
2.21, 2.23 & 2.26 verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108

49810 3 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Gliederungsp.2.12, 
2.21, 2.23 & 2.26 verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108

49820 3 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Gliederungsp.2.12, 
2.21, 2.23 & 2.26 verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108

65650 3 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Gliederungsp.2.12, 
2.21, 2.23 & 2.26 verwiesen.

Alsfeld, Antrifttal 5108

15013 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietsteckbrief VRG WE 5110 und auf die Aspekte 
in der Drucksache VIII/103 , Gliederungspunkte 2.13, 2.6,2.8 und 2.9, hingewiesen.

Alsfeld 5110

21420 1 Überprüfung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Alsfeld 5110

53030 1 Streichung VRG WE Nr. 5110. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Alsfeld 5110

54540 1 Streichung des VRG WE 5110. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz (2.26), Überörtliche 
Steuerung und Sichtweise/2%- Vorgabe (2.1) und Infraschall (2.7) wird auf die 
Drucksache VIII/103 verwiesen.

Alsfeld 5110

66170 2 Streichung VRG WE 5110 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und DS VIII/103 verwiesen.

Alsfeld 5110

68210 3 VRG WE 5110 streichen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Alsfeld 5110

52830 2 Vergrößerung des VRG WE 5114 
(s. Karte).

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Homberg(Ohm), Kirtorf 5114

15140 1 Erweiterung des VRG WE Ablehnung Es wird auf den Aspekt Repowering  in der Drucksache VIII/102, Gliederungspunkt 3, 
verwiesen. Zudem wird auf den Aspekt kommunaler Planungswunsch in der 
Drucksache VIII/45a, Gliederungspunkt 8, verwiesen.

Romrod 5116

20100 43 (Überprüfung bzw.) Ablehnung 
des VRG WE

Ablehnung Überprüfung der Beeinträchtigung (Denkmalschutz) in Form detaillierter 
Sichtbezugsanalysen/Visualisierungen nicht Gegenstand des TRPEM, erfolgt im 
Genehmigungsverfahren; siehe auch Ausführungen in Gebietssteckbrief und 
Drucksache VIII/103  (2.13 und 2.24)

Romrod 5116

20640 11 Ergänzung des Steckbriefes zum 
VRG WE.

Zustimmung Hinweis wird dankend zur Kenntnis genommen.Romrod 5116
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53080 1 Streichung VRG WE Nr. 5116. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche als VRG WE ausgewiesen.

Romrod 5116

66400 2 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche als VRG WE ausgewisen.

Romrod 5116

15001 38 Streichung des VRG WE 5120 
(Alsfeld-Homberg)

Tlw. 
Berücksichtigung

Es wird auf die Argumente der Gebietssteckbriefe, sowie auf die Aspekte Erholung  
und Nutzung der windhöffigsten Lagen / Landschaftsprägung durch WEA siehe 
Drucksache VIII/103 ,Gliederungspunkte 2.14 und 2.13, hingewiesen.

Alsfeld 5120

15170 2 Streichung des VRG WE 5120 oder 
Rreduzierung des VRG 5123

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche als VRG WE ausgewisen.

5120

52800 1 Erweiterung des VRG WE 5120 auf 
Größe zu Beginn des 
Mediationsverfahrens (s. Karte).

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und nur eine Teilfläche als VRG WE ausgewisen.

5120

20100 45 (Überprüfung bzw.) Ablehnung 
des VRG WE

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbriefs und die Aspekte der Drucksache 
VIII/103, Gliederungspunkte 2.13 und 2.24, verwiesen.

Alsfeld, Schwalmtal 5120a

15030 2 Überprüfung des VRG WE Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien und diesbzgl. Berücksichtigung aktueller Daten zum 
Artenschutz (Rotmilan und Schwarzstorch) kann das Gebiet nicht als VRG WE 
ausgewiesen werden.

Feldatal, Romrod 5122

15140 4 Überprüfung der 
Umfassungswirkung

Tlw. 
Berücksichtigung

Gebiet kann aufgrund Ausschluss- und Restriktionskriterien (aktuelle Daten zum 
Artenschutz) nicht als VRG WE ausgewiesen werden; damit ist Umfassungswirkung 
bzw. kumulative Belastung für Romrod in Verbindung mit dem VRG WE 5215 
ausgeschlossen

Romrod 5122

15140 3 Reduzierung des VRG WE Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien und diesbzgl. Berücksichtigung aktueller Daten zum 
Artenschutz (Rotmilan und Schwarzstorch) kann das Gebiet nicht als VRG WE 
ausgewiesen werden.

Feldatal, Romrod 5122

52790 2 Streichung VRG WE Nr. 5122. Zustimmung Aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien und diesbzgl. Berücksichtigung aktueller Daten zum 
Artenschutz (Rotmilan und Schwarzstorch) kann das Gebiet nicht als VRG WE 
ausgewiesen werden.

Feldatal, Romrod 5122

53080 2 Streichung VRG WE Nr. 5122. Zustimmung Aufgrund der Ausschluss- und Restriktionskriterien und diesbzgl. Berücksichtigung 
aktueller Daten zum Artenschutz (Rotmilan und Schwarzstorch) kann das Gebiet 
nicht als VRG WE ausgewiesen werden; keine Umzingelungswirkung für Romrod

Feldatal, Romrod 5122

30130 1 Reduzierung oder Streichung 
beider VRG WE nach Überprüfung 
hinsichtlich Avifauna

Tlw. 
Berücksichtigung

Bisheriges VRG WE 5122 wird nicht berücksichtigt; an VRG WE 5215 wird 
festgehalten; bzgl. örtlicher konkreter Argumente wird auf Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen, zum Aspekt Artenschutz siehe auch DS VIII/103 Punkt 
2.26

Feldatal, Romrod 5122/5215
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30080 2 Flächen für Ablagerungsbereich 
der Deponie "Bastwald" von der 
Nutzung als Flächen für WEA 
ausnehmen

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5123 verwiesen und eine Teilfläche als VRG WE 
ausgewiesen.

Schwalmtal, Lauterbach, 
Grebenau

5123

30130 2 Prüfung und ggf. Reduzierung des 
VRG WE

Ablehnung An Darstellung des VRG WE 5123 wird festgehalten; bzgl. örtlicher konkreter 
Argumente wird auf Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen, zum Aspekt 
Artenschutz siehe auch DS VIII/103 Punkt 2.26

Schwalmtal, Lauterbach 5123

62030 1 Erweiterung des VRG WE 5123 Ablehnung Das Gebiet kann aufgrund der in der Begründung zu Plansatz 2.2-1 genannten 
Ausschluss- und Restriktionskriterien nicht erweitert werden (1.000m-
Abstandsfläche um einen Uhu-Horst.). Darüber hinaus wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Feldatal 5123

64370 2 Abschalten WEA im VRG 5123 bei 
Sichtflugwetterbedingungen bei 
Windstärken 3-20 kn aus W bis N.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5123 verwiesen und eine Teilfläche als VRG WE 
ausgewiesen.

5123

64370 1 Streichung VRG WE 5123. Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5123 verwiesen und eine Teilfläche als VRG WE 
ausgewiesen.

5123

64370 3 Reduzierung des VRG WE 5123 in 
Richtung Flugplatz.

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5123 verwiesen und eine Teilfläche als VRG WE 
ausgewiesen.

5123

20180 5 Vergrößerung des Plangebiets Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5123 verwiesen und eine Teilfläche als VRG WE 
ausgewiesen.

Schwalmtal, 
Lauterbach(Hessen), 
Grebenau

5123 a

20128 25 Reduzierung des VRG WE 5123 / 
5301

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5123/5301 und auf den Aspekt Artenschutz aus der 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Schwalmtal 5123/5301

15001 1 Reduzierung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5123a verwiesen. Zum Aspekt Bodendenkmale siehe 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.24.

Schwalmtal, 
Lauterbach(Hessen), 
Grebenau

5123a

15170 1 Vergrößerung des Plangebiets Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Schwalmtal, 
Lauterbach(Hessen), 

5123a

42331 1 Gebiet 5123a verkleinern Tlw. 
Berücksichtigung

Mögliche Konflikte wg. VBG oberflächennaher Lagerstätten auf Teilfläche sind auf 
örtlicher Ebene zu lösen. Es wird auf den Gebietssteckbrief verwiesen.

Schwalmtal, 
Lauterbach(Hessen), 

5123a

15001 2 Reduzierung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5129 verwiesen. Zum Aspekt Bodendenkmale  siehe 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.24.

Wartenberg, Schlitz 5129
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15001 33 Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung

Tlw. 
Berücksichtigung

Errichtung von WEA bedarf eines Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene; 
durch Ausweisung von VRG WE erfolgt abschließende Steuerung insofern, dass WEA 
außerhalb VRG WE ausgeschlossen werden. Bzgl. örtlich konkreter Argumente siehe 
Gebietssteckbrief

Wartenberg, Schlitz 5129

15150 2 Rücknahme des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

15152 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

15153 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

15154 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend dazu wird auf die Drucksache VIII/103 und 
die Drucksache VIII/45a verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

20100 46 Überprüfung bzw. Ablehnung des 
VRG WE

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbriefs und die Aspekte der Drucksache 
VIII/103, Gliederungspunkte 2.13 und 2.24, verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

21280 4 Streichung der VRG 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/102 
und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

21360 14 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Potentielle Konflikte bezüglich ziviler Luftfahrt sind auf 
örtlicher Ebene zu lösen.

Wartenberg, Schlitz 5129

43600 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50250 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50260 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50310 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

Montag, 19. September 2016 SEITE 130 VON 328



50320 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50350 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50360 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50370 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50390 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50400 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50410 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50430 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50440 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50450 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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50460 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50470 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50480 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50490 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50500 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50530 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50540 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50550 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50560 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50570 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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50580 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50590 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50600 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50610 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50620 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50630 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50700 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50710 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50720 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50750 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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50770 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50780 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50790 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50800 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50810 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50820 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50830 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50890 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50900 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50920 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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50940 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50950 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50970 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50980 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

50990 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51000 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51010 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51020 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51030 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51040 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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51050 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51060 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51070 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51080 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51090 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51100 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51110 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51120 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51130 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51140 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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51150 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51160 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51170 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51180 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51190 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51200 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51210 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51230 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51240 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51310 2 Streichung VRG WE Nr. 5129 
(Wiederholung aus 1. OFF), alt. 
Puffer um Siedlungen auf 5.500 m 
erhöhen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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51320 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51330 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51390 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51450 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51470 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51480 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51730 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51740 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51750 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51760 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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51770 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51780 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51790 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51910 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51940 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51960 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

51970 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

52710 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

52850 1 Streichung VRG WE Nr. 5129. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

52900 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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52910 1 Streichung VRG WE Nr. 5129. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

54320 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

54500 1 Streichung des VRG WE 5129. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

54800 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

54940 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55170 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55270 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55590 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55600 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55610 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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55620 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55630 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55640 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55650 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55660 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55670 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55680 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55690 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55700 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55710 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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55720 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55730 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55740 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55750 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55760 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55770 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55780 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55790 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55800 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55810 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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55820 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55830 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55840 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

55850 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

56010 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

56020 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

56030 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

56040 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

56050 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

56360 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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56370 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

57240 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

57250 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

57310 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

57320 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58550 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58560 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58570 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58580 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58590 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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58600 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58610 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58620 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58630 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58640 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58650 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58660 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58670 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58680 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58690 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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58700 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58710 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58720 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58730 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58740 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58750 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58760 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58770 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58780 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58790 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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58800 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58810 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58820 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

58830 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

59440 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

59460 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

59480 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

59490 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

59570 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

60430 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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60440 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

60450 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

60460 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

60470 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

60480 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

60490 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

61450 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

61470 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

61480 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

62010 1 Streichung VRG WE 5129. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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62340 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

62420 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

62950 1 Streichung VRG WE 5129. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63210 1 Streichung VRG WE 5129. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63310 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63320 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63330 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63340 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63350 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63360 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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63370 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63380 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63390 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63400 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63410 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63420 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63430 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63440 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63450 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63460 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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63470 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63480 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63490 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63500 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63510 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63520 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63530 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63540 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63550 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63560 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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63570 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63580 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63590 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63600 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63610 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63620 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63630 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63640 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63650 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63660 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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63670 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63680 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63690 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63700 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63710 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63720 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63730 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63740 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63750 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

63760 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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63960 2 Streichung VRG WE 5129. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

64130 1 Streichung VRG WE 5129. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

64470 4 Streichung VRG WE 5129. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5129 verwiesen. Zum Aspekt Infraschall (2.7) und 
Artenschutz (2.26) siehe auch Drucksache VIII/106.

Wartenberg, Schlitz 5129

64680 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65320 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65330 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65340 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65350 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65360 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65370 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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65380 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65390 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65400 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65410 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65420 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65430 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65440 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65450 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65460 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65470 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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65480 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65490 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65500 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65610 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65620 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65810 1 Streichung von VRG WE 5129. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65830 1 Streichung VRG WE 5129. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

65980 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

66160 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

66250 1 Einspruch gegen das VRG WE 
5129.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.Zum Aspekt Energiewende im ländlichen Raum (1.2) 
siehe auch Drucksache VIII/103.

Wartenberg, Schlitz 5129

66460 4 Einspruch gegen VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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67180 4 Streichung VRG WE 5129. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Infraschall (2.7), Schattenwurf (2.6) und 
Wertminderung von Immobilien durch WEA (2.11) siehe auch Drucksache VIII/103.

Wartenberg, Schlitz 5129

67190 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

67200 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

67420 1 VRG WE 5129 streichen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

67650 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

67660 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

67770 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

67950 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

67960 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129

68270 2 Verzicht auf Ausweisung des VRG 
WE 5129

Ablehnung Im Zuge des Planungsprozesses wurden die auf der regionalplanerischen Ebene 
relevanten Belange (z.B. Artenschutz, Schutz von Landschaftsbild und 
Erholungswert) umfassend, auch grenzübergreifend, gewürdigt und abgewogen.

Wartenberg, Schlitz 5129

68290 3 Herausnahme des VRG WE 5129 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129
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60210 1 Streichung des VRG WE am 
Steinberg und Melmberg.

Ablehnung Die Gebiete werden als VRG WE ausgewiesen, siehe dazu auch die Ausführungen in 
den Gebietssteckbriefen.

Wartenberg, Schlitz 5129, 5302

43600 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

Wartenberg, Schlitz 5129,5130,5225,
5302

58630 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

Wartenberg, Schlitz 5129,5130,5225,
5302

63200 1 Streichung aller VRG WE im 
Bereich Bad Salzschlirf.

Ablehnung Bzgl. örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen in den 
Gebietssteckbriefen verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen, verwiesen.

Wartenberg, Schlitz 5129,5130,5225,
5302

15001 34 Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung

Tlw. 
Berücksichtigung

Errichtung von WEA bedarf eines Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene; 
durch Ausweisung von VRG WE erfolgt abschließende Steuerung insofern, dass WEA 
außerhalb VRG WE ausgeschlossen werden. Bzgl. örtlich konkreter Argumente siehe 
Gebietssteckbrief

Schlitz 5130

15150 3 Rücknahme des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Schlitz 5130

15152 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend dazu wird auf die Drucksache VIII/103 und 
die Drucksache VIII/45a verwiesen.

Schlitz 5130

15153 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend dazu wird auf die Drucksache VIII/103 und 
die Drucksache VIII/45a verwiesen.

Schlitz 5130

15154 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend dazu wird auf die Drucksache VIII/103 und 
die Drucksache VIII/45a verwiesen.

Schlitz 5130

20100 47 Überprüfung bzw. Ablehnung des 
VRG WE

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbriefs und die Aspekte der Drucksache 
VIII/103, Gliederungspunkte 2.13 und 2.24, verwiesen.

Schlitz 5130

21280 3 Streichung der VRG 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/102 
und den Umweltbericht verwiesen.

Schlitz 5130

21360 12 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Potentielle Konflikte bezüglich ziviler Luftfahrt sind auf 
örtlicher Ebene zu lösen.

Schlitz 5130

40150 6 Die Abstimmung wiederholen Ablehnung Der Prozess der Abstimmung ist formal-rechtlich korrekt erfolgt. Generelle Kritik an 
der Regionalversammlung wird nicht im Zuge der Offenlegung behandelt.

Schlitz 5130
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43600 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50250 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50260 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50310 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50320 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50350 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50360 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50370 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50390 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50400 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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50410 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50430 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50440 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50450 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50460 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50470 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50480 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50490 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50500 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50530 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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50540 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50550 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50560 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50570 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50580 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50590 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50600 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50610 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50620 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50630 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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50700 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50710 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50720 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50750 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50770 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50780 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50790 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50800 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50810 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50820 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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50830 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50890 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50900 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50920 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50940 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50950 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50970 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50980 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

50990 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51000 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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51010 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51020 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51030 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51040 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51050 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51060 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51070 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51080 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51090 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51100 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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51110 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51120 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51130 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51140 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51150 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51160 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51170 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51180 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51190 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51200 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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51210 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51230 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51240 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51310 5 Streichung VRG WE Nr. 5130 
(Wiederholung aus 1. OFF), alt. 
Puffer um Siedlungen auf 5.500 m 
erhöhen.

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

Schlitz 5130

51320 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51330 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51390 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51450 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51470 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51480 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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51730 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51740 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51750 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51760 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51770 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51780 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51790 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51910 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51940 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

51960 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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51970 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

52710 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

52850 4 Streichung VRG WE Nr. 5130. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Schlitz 5130

52900 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

52910 4 Streichung VRG WE Nr. 5130. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Schlitz 5130

54320 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

54500 4 Streichung des VRG WE 5130. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Schlitz 5130

54800 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

54940 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55170 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55270 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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55590 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55600 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55610 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55620 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55630 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55640 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55650 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55660 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55670 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55680 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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55690 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55700 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55710 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55720 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55730 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55740 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55750 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55760 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55770 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55780 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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55790 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55800 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55810 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55820 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55830 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55840 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

55850 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

56010 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

56020 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

56030 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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56040 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

56050 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

56360 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

56370 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

57240 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

57250 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

57310 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

57320 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58550 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58560 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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58570 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58580 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58590 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58600 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58610 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58620 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58630 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58640 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58650 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58660 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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58670 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58680 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58690 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58700 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58710 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58720 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58730 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58740 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58750 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58760 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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58770 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58780 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58790 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58800 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58810 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58820 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

58830 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

59440 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

59460 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

59480 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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59490 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

59570 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

60430 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

60440 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

60450 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

60460 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

60470 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

60480 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

60490 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

61450 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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61470 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

61480 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

62010 4 Streichung VRG WE 5130. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Schlitz 5130

62340 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

62420 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

62950 4 Streichung VRG WE 5130. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Schlitz 5130

63210 3 Streichung VRG WE 5130. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Schlitz 5130

63310 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63320 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63330 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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63340 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63350 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63360 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63370 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63380 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63390 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63400 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63410 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63420 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63430 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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63440 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63450 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63460 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63470 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63480 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63490 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63500 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63510 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63520 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63530 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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63540 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63550 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63560 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63570 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63580 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63590 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63600 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63610 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63620 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63630 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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63640 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63650 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63660 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63670 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63680 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63690 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63700 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63710 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63720 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63730 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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63740 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63750 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

63760 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

64130 2 Streichung VRG WE 5130. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Schlitz 5130

64470 1 Streichung VRG WE 5130. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Schlitz 5130

64680 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65320 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65330 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65340 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65350 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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65360 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65370 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65380 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65390 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65400 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65410 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65420 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65430 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65440 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65450 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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65460 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65470 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65480 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65490 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65500 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65610 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65620 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

65810 2 Streichung von VRG WE 5130. Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief und Aspekte der Drucksache 
VIII/103 verwiesen.

Schlitz 5130

65830 2 Streichung VRG WE 5130. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Schlitz 5130

65980 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

66160 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130
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66460 1 Einspruch gegen VRG WE5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Schlitz 5130

67180 1 Streichung VRG WE 5130. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Infraschall (2.7), Schattenwurf (2.6) und 
Wertminderung von Immobilien durch WEA (2.11) siehe auch Drucksache VIII/103.

Schlitz 5130

67190 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

67200 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

67420 2 VRG WE 5130 streichen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Schlitz 5130

67650 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

67660 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

67770 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

67950 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

67960 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

68270 4 Verzicht auf Ausweisung des VRG 
WE 5130

Ablehnung Im Zuge des Planungsprozesses wurden die auf der regionalplanerischen Ebene 
relevanten Belange (z.B. Artenschutz, Schutz von Landschaftsbild und 
Erholungswert) umfassend, auch grenzübergreifend, gewürdigt und abgewogen.

Schlitz 5130
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68290 2 Herausnahme des VRG WE 5130 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5130

68810 1 VRG WE 5130 beibehalten. Zustimmung Wird zur Kenntnis genommen.Schlitz 5130

52790 4 Streichung VRG WE Nr. 5134b. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Feldatal 5134b

63000 1 Streichung VRG WE 5134b. Ablehnung Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.12 (Aspekt“Abstände von VRG WE zu 
Ortslagen sowie Umfassungswirkung in Bezug auf Wohnbebauungen im 
Außenbereich“) und 2.26 (Aspekt „Naturschutz“) verwiesen.

Feldatal 5134b

15001 3 Reduzierung des VRG WE Ablehnung Verweis auf den  Aspekt Bodendenkmale  siehe Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.24.

Ulrichstein, Feldatal 5136

50120 3 Streichung der irreführenden 
Aussagen bzgl. Umzingelung und 
Flächenanteil von VRG WE.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Ulrichstein, Feldatal 5136

52790 3 Streichung VRG WE Nr. 5136. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Ulrichstein, Feldatal 5136

66990 1 Rücknahme der Ausweisung des 
VRG 5136

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Ulrichstein, Feldatal 5136

68100 1 Streichung des gesamten VRG WE. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Ulrichstein, Feldatal 5136

16000 6 Zustimmung zur Ausweisung des 
VRG WE 5137 Goldener Steinrück

Zustimmung VRG WE bleibt in der Ausdehnung gemäß zweitem Entwurf des TRPEM 2015 
erhalten

Ulrichstein 5137

42490 1 Herausnahme  VRG WE 5137 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.13 verwiesen.

Lautertal(Vogelsberg), 
Ulrichstein

5137

15001 61 Verzicht auf Ausweisung eines 
VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  VRG We 5138 verwiesen.

Lauterbach 5138

15001 39 Streichung des VRG WE 5138 
(Lauterbach, Allmenrod)

Ablehnung Es wird auf die Argumente des Gebietssteckbriefes, sowie auf die Aspekte 
Bodenschutz und Nutzung der windhöffigsten Lagen / Landschaftsprägung durch 
WEA siehe Drucksache VIII/103 ,Gliederungspunkte 1.5 und 2.13, hingewiesen.

Lauterbach(Hessen), 
Lautertal(Vogelsberg)

5138

15001 4 Reduzierung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5138 verwiesen. Zum Aspekt Bodendenkmale  siehe 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.24.

Lauterbach(Hessen), 
Lautertal(Vogelsberg)

5138

15110 7 Streichung des VRG Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Lauterbach 5138
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15110 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich des Aspekts kommunales Planungsinteresse wird auf die Drucksache 
VIII/45a hingewiesen. Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die 
Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen.

Lauterbach(Hessen), 
Lautertal(Vogelsberg)

5138

15120 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Desweiteren wird auf den Aspekt 
Waldinanspruchnahme der Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.18, verwiesen.

Lautertal 5138

20128 21 Festlegung eine avifaunistischen 
Schwerpunktraums für Greifvögel 
(VRG WE 5138)

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5138 verwiesen. Artenschutzrechliche Bedenken müssen 
gegebenfalls auf örtlicher Ebene geklärt werden.

Lauterbach(Hessen), 
Lautertal(Vogelsberg)

5138

30130 3 Verzicht auf VRG WE Ablehnung An Darstellung des VRG WE 5138 wird festgehalten; bzgl. örtlicher konkreter 
Argumente wird auf Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen, zum Aspekt 
Artenschutz siehe auch DS VIII/103 Punkt 2.26

Lauterbach(Hessen), 
Lautertal(Vogelsberg)

5138

50130 1 Streichung VRG WE Nr. 5138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Lauterbach(Hessen), 
Lautertal(Vogelsberg)

5138

54720 1 VRG WE 5138 streichen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Lauterbach(Hessen), 
Lautertal(Vogelsberg)

5138

54730 1 VRG WE 5138 streichen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Lauterbach(Hessen), 
Lautertal(Vogelsberg)

5138

60190 1 VRG WE 5138 streichen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Lauterbach(Hessen), 
Lautertal(Vogelsberg)

5138

61270 1 Streichung VRG WE Nr. 5138 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Lauterbach(Hessen), 
Lautertal(Vogelsberg)

5138

63940 1 Streichung VRG WE 5138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Lauterbach(Hessen), 
Lautertal(Vogelsberg)

5138

63950 1 Streichung VRG WE 5138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Lauterbach(Hessen), 
Lautertal(Vogelsberg)

5138

64450 1 Streichung VRG WE 5138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Lauterbach(Hessen), 
Lautertal(Vogelsberg)

5138

64460 1 Streichung VRG WE 5138. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Lauterbach(Hessen), 
Lautertal(Vogelsberg)

5138

63960 4 Streichung VRG WE 5139. Zustimmung Gebiet ist nicht als VRG WE ausgewiesen.5139

16000 5 Zustimmung zur Ausweisung des 
VRG WE 5145 Alte Höhe

Zustimmung VRG WE bleibt in der Ausdehnung gemäß zweitem Entwurf des TRPEM 2015 
erhalten

Ulrichstein 5145

20128 22 Überprüfung eines möglichen SST-
Horstes (VRG WE 5145)

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5145 verwiesen. Artenschutzrechliche Bedenken müssen 
gegebenfalls auf örtlicher Ebene geklärt werden.

Ulrichstein 5145
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20460 1 Überprüfung des VRG WE Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief VRG WE 5145, sowie auf die 
Gliederungspunkte 2.26, 2.14, 2.15, 2.12 und 2.18, verwiesen.

Ulrichstein 5145

21280 1 Streichung des VRG 5410 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Ulrichstein 5145

51550 1 Streichung VRG WE Nr. 5145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Ulrichstein 5145

61740 1 Streichung des VRG WE 5145 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Ulrichstein 5145

62890 1 Streichung VRG WE 5145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Ulrichstein 5145

66470 1 Streichung VRG 5145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Ulrichstein 5145

66920 8 Herausnahme der VRG WE 5145. 
Rückbau der vorhandenen WKA 
5145. Kein Repowering 5145.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Ulrichstein 5145

66970 1 Kein Repowering des Standorts 
"Alte Höhe".

Ablehnung Repowering durch Ausweisung als VRG WE möglich; keine deutlich erhöhten 
Belastungen abzuleiten (zahlenmäßige Reduzierung der Anlagen); erneutes 
Genehmigungsverfahren auf örtlicher Ebene; siehe auch Drucksache VIII/103 (2.7 
und 2.23)

Ulrichstein 5145

67210 1 Streichung VRG WE 5145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Ulrichstein 5145

67840 1 VRG WE 5145 streichen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Ulrichstein 5145

68540 1 Streichung des VRG WE 5145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Ulrichstein 5145

68660 1 Streichung von VRG WE 5145. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Ulrichstein 5145

16000 4 Erweiterung des VRG WE 5148 
Ulrichsteiner Kreuz

Ablehnung VRG WE bleibt in der Ausdehnung gemäß zweitem Entwurf des TRPEM 2015 
erhalten; die Aussagen des IGK und die sich daraus ergebende Abgrenzung werden 
durch die vorgetragenen Argumente nicht erschüttert.

Ulrichstein 5148

20460 2 Streichung des VRG 5148 Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbriefes und die Aspekte der 
Drucksache VIII/103 und VIII/102, Gliederungspunkte 2.26, 2.18 und 3, verwiesen.

Ulrichstein 5148

30130 4 Verwerfen des VRG WE Ablehnung An Darstellung des VRG WE 5148 wird festgehalten; bzgl. örtlicher konkreter 
Argumente wird auf Ausführungen im Gebietssteckbrief verwiesen, zum Aspekt 
Artenschutz siehe auch DS VIII/103 Punkt 2.26, zum IGK siehe Umweltbericht

Ulrichstein 5148
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50120 1 Streichung der irreführenden 
Aussagen bzgl. Umzingelung und 
Flächenanteil von VRG WE.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Ulrichstein 5148

66060 1 VRG WE 5148 nach Süden und 
nach Westen vergrößern.

Ablehnung Die Abgrenzung des VRG WE entspricht den Ergebnissen des Integrativen 
Gesamtkonzepts (IGK) für das VSG Vogelsberg.

Ulrichstein 5148

20380 4 Überarbeitung des Steckbriefs Ablehnung Zum Aspekt Wasserschutzgebiet wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.23,  hingewiesen. Gegebenenfalls müssen Bedenken auf 
örtlicher Ebene gelöst werden.

Grebenhain 5159

21360 16 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Grebenhain 5159

52920 3 Korrektur des Steckbriefs zu VRG 
WE 5159.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Grebenhain 5159

52920 2 Aufnahme der Höhenmeter bei 
Ermittlung der optischen 
Bedrängung und Zusammenhang 
mit Schall.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Grebenhain 5159

52920 6 Korrektur des Steckbriefs 
hinsichtlich Denkmalschutz und 
Erholungswald.

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Grebenhain 5159

52920 10 Angaben vor Ort überprüfen und 
aktualisieren.

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Grebenhain 5159

53440 1 Streichung VRG WE Nr. 5159. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Grebenhain 5159

54410 1 Wiederholtes Monitoring und 
Kartierung der Rotmilan Horste.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Grebenhain 5159

54410 2 Richtige Benennung des 
Waldvorkommens im VRG 5159 
und angrenzender Bestand.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Grebenhain 5159

54410 4 Aufnahme Schwarzstorch-
Bestände über mehrere Jahre 
sowie Konzept zum Verschwinden 
von Mahtweiden.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Grebenhain 5159

54410 3 Wissenschaftl. Untersuchung des 
Verhaltens vom Rotmilan 
gegenüber gr. WEA im Verhältnis 
zu kl. WEA.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Grebenhain 5159
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54410 5 Aufnahme Auswirkungen 
Schlagschatten in Dämmerung 
und mondhellen Nächten auf 
Verbiss durch Wild.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Grebenhain 5159

54410 6 Aufnahme Fauna & Flora in 
angrenz. FFH-Geb,, Untersuchung 
Auswirkung Schatten und 
Sogwirkung gr. WEA

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Grebenhain 5159

54410 7 Aufnahme des 
Zugvogelverhaltens, über mehrere 
Jahre und Jahreszeiten hinweg.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Grebenhain 5159

64320 1 Streichung VRG WE 5159. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Grebenhain 5159

68710 3 Steckbrief zu VRG WE 5159 
ändern/ergänzen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Grebenhain 5159

68710 6 Reduzierung Schallimmissionen 
VRG WE 5159 wg. Erholungswald 
u. Aussichtsplattform.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Grebenhain 5159

15001 40 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ein Austausch mit den angrenzenden 
Regierungsbezirken und Bundesländern hat stattgefunden.

Freiensteinau 5163

20128 24 Streichung bzw. deutliche 
Verkleinerung des VRG WE 5163

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5163 und auf den Aspekt Artenschutz aus der 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Freiensteinau 5163

20380 16 Überprüfung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5163 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Freiensteinau 5163

20380 1 Überprüfung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5163verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Freiensteinau 5163

20380 15 Überprüfung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5163 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Freiensteinau 5163

20680 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Eine Abstimmung mit angrenzenden RPén wurde 
durchgeführt. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache VIII/103 und 
VIII/45a verwiesen.

Freiensteinau 5163
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20780 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Freiensteinau 5163

21440 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Freiensteinau 5163

21470 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Freiensteinau 5163

21490 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Freiensteinau 5163

21560 2 keine Ausweisung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Drucksache VII/103 verwiesen.

Freiensteinau 5163

21560 1 keine Ausweisung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Freiensteinau 5163

30130 5 Reduzierung oder Streichung des 
VRG WE nach Überprüfung

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Das VRG WE wird ausgewiesen unter Aussparung des 
Westteils wegen Schutz der verbliebenden Altholzbestände (ca. 100 ha).

Freiensteinau 5163

40150 7 Die Abstimmung wiederholen Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ein Austausch mit den angrenzenden 
Regierungsbezirken und Bundesländern hat stattgefunden.

Freiensteinau 5163

41360 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ein Austausch mit den angrenzenden 
Regierungsbezirken und Bundesländern hat stattgefunden.

Freiensteinau 5163

42300 1 Streichung des VRG WE 5163 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen. Ein Austausch mit den 
angrenzenden Regierungsbezirken und Bundesländern hat stattgefunden.

Freiensteinau 5163

42470 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

42910 1 keine Ausweisung des VRG WE 
5163

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Freiensteinau 5163

44090 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

44800 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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48650 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

50110 1 Streichung VRG WE Nr. 5163. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und DS VIII/103  verwiesen.

Freiensteinau 5163

50930 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51250 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51260 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51270 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51290 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51340 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51350 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51360 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51370 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51400 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51410 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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51440 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51500 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51510 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51520 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51530 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51560 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51570 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51580 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51590 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51640 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51810 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51830 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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51840 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51850 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51860 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51870 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51880 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51890 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51900 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51920 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51930 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51950 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

51990 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52000 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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52010 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52020 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52030 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52040 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52080 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52090 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52100 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52120 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52130 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52140 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52150 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52200 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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52210 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52220 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52230 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52240 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52250 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52260 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52280 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52290 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52300 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52310 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52320 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52330 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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52340 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52350 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52360 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52370 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52380 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52390 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52400 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52410 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52420 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52440 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52450 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52460 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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52470 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52480 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52530 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52540 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52550 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52560 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52570 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52580 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52590 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52600 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52610 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52640 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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52650 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52660 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52670 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52680 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52690 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52700 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52720 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52730 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52740 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52750 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52770 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

52830 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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53120 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53130 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53140 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53160 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53170 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53180 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53190 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53200 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53210 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53220 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53230 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53240 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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53250 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53260 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53270 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53280 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53300 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53310 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53320 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53330 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53340 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53350 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53360 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53390 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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53400 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53410 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53470 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53480 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53490 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53500 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53510 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53520 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53530 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53540 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53560 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53570 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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53580 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53590 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53600 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53610 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53620 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53630 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53640 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53650 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53660 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53680 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53690 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53700 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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53710 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53720 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53730 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53740 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53750 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53760 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53770 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53780 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53790 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53800 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53810 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53870 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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53880 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53890 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53900 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53920 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53930 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

53940 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54000 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54010 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54020 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54060 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54070 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54080 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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54120 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54130 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54140 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54150 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54160 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54170 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54180 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54190 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54200 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54210 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54550 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54820 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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54840 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54850 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54860 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54900 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54910 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54920 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54930 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54980 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

54990 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55000 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55010 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55020 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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55030 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55040 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55050 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55060 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55070 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55090 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55110 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55120 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55130 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55140 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55150 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55160 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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55180 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55200 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55220 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55230 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55240 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55290 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55310 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55330 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55360 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55500 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55520 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55530 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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55540 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55550 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55560 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55580 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55910 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55920 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55930 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55940 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55950 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55960 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55970 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

55980 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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55990 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56070 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56090 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56100 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56110 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56120 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56130 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56140 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56150 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56160 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56170 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56180 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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56190 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56200 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56210 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56220 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56230 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56240 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56250 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56260 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56270 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56280 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56320 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56340 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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56380 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56390 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56400 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56410 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56420 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56430 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56440 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56450 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56460 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56470 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56480 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56490 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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56500 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56510 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56520 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56530 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56540 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56550 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56560 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56590 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56600 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56650 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56660 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56670 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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56680 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56690 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56700 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56710 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56720 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56730 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56740 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56750 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56760 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56770 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56780 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56790 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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56820 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56830 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56890 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56900 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56910 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56920 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56930 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56940 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56950 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56960 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56970 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

56980 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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56990 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57000 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57010 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57030 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57040 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57050 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57060 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57070 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57080 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57090 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57100 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57110 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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57120 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57130 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57140 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57150 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57160 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57170 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57180 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57190 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57200 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57210 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57220 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57230 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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57270 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57360 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57380 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57390 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57400 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57410 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57420 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57430 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57440 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57450 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57460 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57470 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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57480 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57490 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57500 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57510 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57520 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57530 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57540 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57550 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57560 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57570 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57580 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57590 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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57600 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57610 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57620 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57630 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57670 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57680 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57690 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57700 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57710 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57720 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57730 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57740 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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57750 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57760 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57770 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57780 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57790 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57800 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57810 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57820 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57830 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57840 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57850 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57860 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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57870 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57890 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57900 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57910 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57920 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57930 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57940 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57950 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57960 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57970 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57980 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

57990 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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58000 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58010 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58020 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58030 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58040 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58050 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58060 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58070 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58080 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58090 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58120 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58130 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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58140 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58150 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58160 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58170 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58180 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58190 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58200 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58210 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58220 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58230 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58240 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58280 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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58290 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58310 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58320 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58330 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58340 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58350 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58360 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58370 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58380 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58460 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58470 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58480 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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58490 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58500 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58510 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58520 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58530 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58840 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58850 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58860 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58870 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58880 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58930 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58940 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

Montag, 19. September 2016 SEITE 227 VON 328



58950 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58960 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58970 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58980 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

58990 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59470 8 keine Ausweisung als VRG WE Ablehnung Vergleiche Erwiderung auf Antrag von MandantinFreiensteinau 5163

59500 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59510 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59520 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59530 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59590 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59600 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59610 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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59620 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59630 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59640 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59650 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59660 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59670 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59680 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59690 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59700 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59710 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59720 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59730 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

Montag, 19. September 2016 SEITE 229 VON 328



59740 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59750 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59760 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59770 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59780 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59790 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59800 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59810 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59820 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59830 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59850 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59860 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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59870 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59880 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59890 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59900 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59910 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59930 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59940 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59950 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59960 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59970 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59980 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

59990 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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60000 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60010 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60020 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60030 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60040 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60050 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60060 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60070 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60080 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60090 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60100 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60110 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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60120 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60130 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60140 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60150 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60160 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60170 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60180 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60270 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60280 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60360 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60370 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60390 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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60400 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60410 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60420 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60510 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60520 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60530 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60540 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60550 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60560 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60570 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60580 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60590 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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60600 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60610 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60620 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60630 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60640 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60650 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60660 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60670 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60690 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60700 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60710 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60720 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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60730 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60740 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60750 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60760 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60770 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60780 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60790 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60800 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

60830 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61490 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61500 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61510 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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61520 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61530 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61540 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61550 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61560 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61570 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61600 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61610 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61620 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61630 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61640 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61650 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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61660 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61670 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61680 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61690 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61830 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61840 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61880 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

61890 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62210 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62230 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62240 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62250 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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62260 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62270 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62390 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62400 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62490 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62500 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62530 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62530 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62540 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62540 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62550 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62560 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

Montag, 19. September 2016 SEITE 239 VON 328



62570 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62580 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62590 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62590 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62600 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62610 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62620 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62630 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62650 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62660 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62670 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62810 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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62820 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62830 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

62840 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

63040 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

63080 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

63090 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

63140 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

63150 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

63170 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

63190 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

63220 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

63230 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

Montag, 19. September 2016 SEITE 241 VON 328



63240 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

63780 1 Streichung VRG WE 5163. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103 verwiesen.

Freiensteinau 5163

63800 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

63810 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

63840 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

63850 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

64430 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

64660 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

64670 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

64700 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

65230 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

65250 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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65290 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

65300 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

65310 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

65510 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

65520 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

65530 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

65540 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

65550 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

65560 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

65570 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

65580 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

65590 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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65600 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

65970 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

66000 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

66550 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

66560 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

66570 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

66580 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

66590 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

66600 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

66610 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

66630 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

67540 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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67560 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

67610 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

67630 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

67640 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

67670 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

67680 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

67700 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

67710 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

67710 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

67720 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

67730 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

67740 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163
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67750 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

67760 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

68360 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

68680 1 Streichung von VRG WE 5163. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Freiensteinau 5163

68690 1 Streichung von VRG WE 5163. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Freiensteinau 5163

68770 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

68800 1 Streichung von VRG WE 5163. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/109, Aspekt 2.26 verwiesen.

Freiensteinau 5163

68890 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

68900 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

68910 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

68950 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Austausch mit benachbarten RPen hat stattgefunden. 
Darüber hinaus siehe DS VIII/103, Punkte 2.13, 2.14, und 2.26.

Freiensteinau 5163

15001 41 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ein Austausch mit den angrenzenden 
Regierungsbezirken und Bundesländern hat stattgefunden.

Freiensteinau 5167

20380 13 Überprüfung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 1140 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Freiensteinau 5167
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21360 17 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen. Ein Austausch mit den 
angrenzenden Regierungsbezirken und Bundesländern hat stattgefunden.

Freiensteinau 5167

20380 2 Überprüfung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5168 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Freiensteinau 5168

44020 1 Erweiterung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Freiensteinau 5168

21360 18 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Funkstandorte (2.25) siehe auch 
Drucksache VIII/103.

Freiensteinau 5168a

20380 14 Überprüfung des VRG Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5168 verwiesen. Zum Aspekt Artenschutz wird auf die 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Freiensteinau 5168a/5168b

21360 19 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Funkstandorte (2.25) siehe auch 
Drucksache VIII/103.

Freiensteinau 5168b

15001 43 Überprüfung des VRG WE 5204 
wegen Erdbebenmessstation 
Romrod-Zell

Tlw. 
Berücksichtigung

HLUG wurde ebenfalls beteiligt und hat entsprechende Stellungnahmen abgegeben.Alsfeld, Romrod 5204

20100 44 (Überprüfung bzw.) Ablehnung 
des VRG WE

Ablehnung Überprüfung der Beeinträchtigung (Denkmalschutz) in Form detaillierter 
Sichtbezugsanalysen/Visualisierungen nicht Gegenstand des TRPEM, erfolgt im 
Genehmigungsverfahren; siehe auch Ausführungen in Gebietssteckbrief und 
Drucksache VIII/103  (2.13 und 2.24)

Alsfeld, Romrod 5204

53080 3 Streichung VRG WE Nr. 5204. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Landschaftsprägung durch WEA (2.13) 
siehe auch Drucksache VIII/103.

Alsfeld, Romrod 5204

65160 12 Festhalten am VRG WE Zustimmung Gebiet wird als VRG WE ausgewiesen.Alsfeld, Romrod 5204

66400 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Alsfeld, Romrod 5204

40590 1 VRG 5205 erweitern Ablehnung Die Umsetzung der im TRPE festgelegten Flächen obliegt nicht der Regionalplanung 
und muss auf örtlicher Ebene geregelt werden.

Grebenau 5205

15001 42 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte der Drucksache VIII/103, Gliederungspunkte 
2.12, 2.13 und 2.18, hingewiesen.

Schlitz 5206
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15001 44 Überprüfung des VRG WE 5213 
wegen Erdbebenmessstation 
Romrod-Zell

Tlw. 
Berücksichtigung

HLUG wurde ebenfalls beteiligt und hat entsprechende Stellungnahmen abgegeben.Gemünden(Felda) 5213

20128 23 Überprüfung des VRG WE 5213 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5213 und auf den Aspekt Artenschutz aus der 
Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.26, verwiesen.

Gemünden(Felda) 5213

30130 6 Reduzierung oder Streichung des 
VRG WE

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Gemünden(Felda) 5213

15001 45 Überprüfung des VRG WE 5215 
wegen Erdbebenmessstation 
Romrod-Zell

Tlw. 
Berücksichtigung

HLUG wurde ebenfalls beteiligt und hat entsprechende Stellungnahmen abgegeben. 
Siehe hierzu auch Drucksache VIII/103.

Gemünden(Felda) 5215

15001 7 Verkleinerung bzw. Verschiebung 
eines VRG WE

Ablehnung Zu diesem Aspekt siehe auch Drucksache VIII/103 Gliederungspunkt 2.12 
(Mindestabstände).

Gemünden(Felda) 5215

15002 2 Reduzierung des VRG 5215. Ablehnung Es wird auf den Aspekt der Drucksache VIII/103 mit dem Gliederungspunkt 2.12 
hingewiesen.

Gemünden(Felda) 5215

15030 3 Überprüfung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5215 verwiesen. Zum Aspekt kommunales 
Planungsinteresse wird auf die Drucksache VIII/45a, Gliederungspunkt 8, 
hingewiesen.

Gemünden(Felda) 5215

15140 2 Reduzierung des VRG WE Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief, sowie die Aspekte 
Anlagensicherheit, Drucksache VIII/103 und dem Aspekt Mindestabstandregelung, 
Drucksache VIII/45a, verwiesen.

Romrod 5215

20402 2 Verkleinerung des VRG WE Ablehnung Im Hinblick auf die Aspekte Bebauung im Aussenbereich, Schattenwurf und 
Wertminderung von Immobilien durch WEA wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkte 2.6, 2.12 und 2.11, verwiesen.

Gemünden(Felda) 5215

52790 1 Streichung VRG WE Nr. 5215. Ablehnung Wohnbebauung im Außenbereich besitzt regelmäßig einen geringeren 
Schutzanspruch ggü. Außenbereichstypischen Nutzungen. Siehe hierzu auch 
Drucksache VIII/103.

Gemünden(Felda) 5215

60810 1 VRG WE 5215 beibehalten, 
Ergänzung des Steckbriefs um 
"Planungswunsch von Privaten".

Tlw. 
Berücksichtigung

Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5215 verwiesen.

Gemünden(Felda) 5215

15001 35 Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung

Tlw. 
Berücksichtigung

Errichtung von WEA bedarf eines Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene; 
durch Ausweisung von VRG WE erfolgt abschließende Steuerung insofern, dass WEA 
außerhalb VRG WE ausgeschlossen werden. Bzgl. örtlich konkreter Argumente siehe 
Gebietssteckbrief

Schlitz 5225

15150 1 Rücknahme des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Potentielle Konflikte mit der Flugsicherheit sind auf 
örtlicher Ebene zu lösen.

Schlitz 5225
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15152 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend dazu wird auf die Drucksache VIII/103 und 
die Drucksache VIII/45a verwiesen.

Schlitz 5225

15153 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend dazu wird auf die Drucksache VIII/103 und 
die Drucksache VIII/45a verwiesen.

Schlitz 5225

15154 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend dazu wird auf die Drucksache VIII/103 und 
die Drucksache VIII/45a verwiesen.

Schlitz 5225

20100 48 Überprüfung bzw. Ablehnung des 
VRG WE

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbriefs und die Aspekte der Drucksache 
VIII/103, Gliederungspunkte 2.13 und 2.24, verwiesen.

Schlitz 5225

21280 5 Streichung der VRG 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/102 
und den Umweltbericht verwiesen.

Schlitz 5225

21360 13 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Potentielle Konflikte bezüglich ziviler Luftfahrt sind auf 
örtlicher Ebene zu lösen.

Schlitz 5225

43600 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50250 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50260 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50310 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50320 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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50350 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50360 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50370 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50390 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50400 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50410 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50430 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50440 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50450 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50460 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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50470 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50480 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50490 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50500 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50530 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50540 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50550 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50560 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50570 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50580 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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50590 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50600 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50610 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50620 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50630 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50700 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50710 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50720 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50750 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50770 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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50780 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50790 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50800 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50810 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50820 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50830 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50890 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50900 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50920 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50940 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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50950 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50970 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50980 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

50990 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51000 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51010 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51020 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51030 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51040 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51050 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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51060 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51070 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51080 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51090 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51100 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51110 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51120 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51130 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51140 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51150 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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51160 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51170 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51180 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51190 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51200 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51210 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51230 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51240 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51310 4 Streichung VRG WE Nr. 5225 
(Wiederholung aus 1. OFF), alt. 
Puffer um Siedlungen auf 5.500 m 
erhöhen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

5225

51320 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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51330 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51390 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51450 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51470 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51480 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51730 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51740 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51750 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51760 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51770 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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51780 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51790 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51910 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51940 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51960 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

51970 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

52710 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

52850 3 Streichung VRG WE Nr. 5225. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

5225

52900 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

52910 3 Streichung VRG WE Nr. 5225. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

5225
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54320 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

54500 3 Streichung des VRG WE 5225. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Schlitz 5225

54800 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

54940 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55170 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55270 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55590 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55600 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55610 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55620 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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55630 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55640 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55650 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55660 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55670 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55680 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55690 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55700 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55710 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55720 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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55730 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55740 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55750 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55760 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55770 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55780 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55790 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55800 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55810 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55820 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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55830 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55840 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

55850 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

56010 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

56020 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

56030 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

56040 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

56050 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

56360 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

56370 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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57240 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

57250 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

57310 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

57320 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58550 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58560 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58570 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58580 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58590 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58600 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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58610 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58620 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58630 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58640 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58650 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58660 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58670 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58680 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58690 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58700 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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58710 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58720 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58730 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58740 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58750 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58760 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58770 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58780 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58790 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58800 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

Montag, 19. September 2016 SEITE 265 VON 328



58810 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58820 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

58830 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

59440 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

59460 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

59480 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

59490 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

59570 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

60430 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

60440 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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60450 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

60460 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

60470 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

60480 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

60490 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

61450 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

61470 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

61480 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

62010 3 Streichung VRG WE 5225. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Schlitz 5225

62340 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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62420 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

62950 3 Streichung VRG WE 5225. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Schlitz 5225

63210 4 Streichung VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

5225

63310 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63320 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63330 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63340 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63350 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63360 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63370 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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63380 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63390 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63400 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63410 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63420 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63430 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63440 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63450 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63460 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63470 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

Montag, 19. September 2016 SEITE 269 VON 328



63480 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63490 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63500 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63510 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63520 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63530 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63540 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63550 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63560 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63570 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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63580 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63590 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63600 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63610 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63620 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63630 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63640 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63650 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63660 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63670 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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63680 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63690 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63700 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63710 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63720 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63730 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63740 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63750 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63760 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

63960 3 Streichung VRG WE 5225. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Schlitz 5225
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64130 3 Streichung VRG WE 5225. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Schlitz 5225

64470 2 Streichung VRG WE 5225. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Schlitz 5225

64680 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65320 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65330 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65340 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65350 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65360 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65370 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65380 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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65390 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65400 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65410 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65420 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65430 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65440 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65450 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65460 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65470 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65480 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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65490 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65500 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65610 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65620 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

65810 3 Streichung von VRG WE 5225. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Schlitz 5225

65830 3 Streichung VRG WE 5225. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Schlitz 5225

65980 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

66160 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

66460 2 Einspruch gegen VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Schlitz 5225

67180 2 Streichung VRG WE 5225. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Infraschall (2.7), Schattenwurf (2.6) und 
Wertminderung von Immobilien durch WEA (2.11) siehe auch Drucksache VIII/103.

Schlitz 5225

67190 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225
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67200 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

67420 3 VRG WE 5225 streichen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Schlitz 5225

67650 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

67660 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

67770 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

67950 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

67960 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

68270 3 Verzicht auf Ausweisung des VRG 
WE 5225

Ablehnung Im Zuge des Planungsprozesses wurden die auf der regionalplanerischen Ebene 
relevanten Belange (z.B. Artenschutz, Schutz von Landschaftsbild und 
Erholungswert) umfassend, auch grenzübergreifend, gewürdigt und abgewogen.

Schlitz 5225

68290 1 Herausnahme des VRG WE 5225 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Schlitz 5225

68810 2 VRG WE 5225 beibehalten. Zustimmung Wird zur Kenntnis genommen.5225

50250 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

Wartenebrg, Schlitz 5225,5130,5129,
5302
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50260 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50310 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50320 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50350 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50360 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50370 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50390 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50400 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50410 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50430 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50440 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50450 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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50460 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50470 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50480 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50490 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50500 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50530 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50540 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50550 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50560 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

Wartenberg, Schlitz 5225,5130,5129,
5302

50570 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50580 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50590 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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50600 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50610 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50620 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50630 5 Keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302.

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50700 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50710 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50720 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50750 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50770 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50780 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50790 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50800 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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50810 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50820 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50830 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50890 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50900 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50920 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50940 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50950 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50970 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50980 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

50990 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51000 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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51010 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51020 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51030 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51040 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51050 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51060 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51070 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51080 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51090 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51100 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51110 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51120 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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51130 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51140 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51150 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51160 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51170 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51180 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51190 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51200 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51210 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51230 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51240 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51320 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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51330 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51390 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51450 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51470 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51480 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51730 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51740 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51750 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51760 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51770 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51780 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51790 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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51910 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51940 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51960 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

51970 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

52710 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

52900 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

54320 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

54800 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

54940 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55170 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55270 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55590 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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55600 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55610 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55620 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55630 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55640 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55650 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55660 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55670 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55680 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55690 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55700 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55710 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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55720 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55730 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55740 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55750 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55760 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55770 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55780 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55790 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55800 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55810 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55820 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55830 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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55840 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

55850 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

56010 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

56020 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

56030 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

56040 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

56050 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

56360 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

56370 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

57240 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

57250 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

57310 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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57320 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58550 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58560 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58570 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58580 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58590 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58600 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58610 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58620 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58640 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58650 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58660 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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58670 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58680 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58690 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58700 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58710 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58720 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58730 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58740 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58750 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58760 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58770 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58780 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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58790 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58800 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58810 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58820 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

58830 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

59440 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

59460 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

59480 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

59490 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

59570 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

60430 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

60440 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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60450 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

60460 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

60470 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

60480 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

60490 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

61450 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

61470 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

61480 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

62340 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

62420 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63310 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63320 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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63330 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63340 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63350 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63360 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63370 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63380 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63390 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63400 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63410 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63420 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63430 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63440 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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63450 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63460 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63470 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63480 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63490 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63500 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63510 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63520 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63530 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63540 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63550 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63560 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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63570 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63580 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63590 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63600 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63610 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63620 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63630 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63640 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63650 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63660 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63670 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63680 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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63690 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63700 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63710 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63720 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63730 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63740 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63750 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

63760 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

64680 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65320 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65330 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65340 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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65350 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65360 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65370 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65380 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65390 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65400 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65410 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65420 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65430 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65440 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65450 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65460 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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65470 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65480 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65490 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65500 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65610 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65620 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

65980 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

66160 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

67190 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

67200 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

67650 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

67660 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302
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67770 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

67950 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

67960 5 keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302.

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

68290 5 Keine Genehmigung von WEA in 
den VRG´en 5225, 5130, 5129 und 
5302.

Ablehnung Die Entscheidung über die Genehmigung von WEA erfolgt im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene und 
kann daher nicht auf Ebene der Regionalplanung behandelt werden.

5225,5130,5129,
5302

20100 51 Befürwortung des Verzichts auf 
VRG WE 5233 nordöstlich von 
Eisenbach

Zustimmung Aufgrund der Abwägung aller relevanten Belange erfolgt keine Ausweisung als VRG 
WE.

5233

15001 36 Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung

Tlw. 
Berücksichtigung

Errichtung von WEA bedarf eines Genehmigungsverfahrens auf örtlicher Ebene; 
durch Ausweisung von VRG WE erfolgt abschließende Steuerung insofern, dass WEA 
außerhalb VRG WE ausgeschlossen werden. Bzgl. örtlich konkreter Argumente siehe 
Gebietssteckbrief

Wartenberg 5302

15152 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend dazu wird auf die Drucksache VIII/103 und 
die Drucksache VIII/45a verwiesen.

Wartenberg 5302

15153 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend dazu wird auf die Drucksache VIII/103 und 
die Drucksache VIII/45a verwiesen.

Wartenberg 5302

15154 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend dazu wird auf die Drucksache VIII/103 und 
die Drucksache VIII/45a verwiesen.

Wartenberg 5302

20100 49 Überprüfung bzw. Ablehnung des 
VRG WE

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbriefs und die Aspekte der Drucksache 
VIII/103, Gliederungspunkte 2.13 und 2.24, verwiesen.

Wartenberg 5302

21280 6 Streichung der VRG 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksache VIII/102 
und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg 5302

21360 15 Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen 
beachten.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Potentielle Konflikte bezüglich ziviler Luftfahrt sind auf 
örtlicher Ebene zu lösen.

Wartenberg 5302
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43600 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

49870 1 Streichung von VRG WE 5302. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Wartenberg 5302

50250 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50260 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50310 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50320 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50350 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50360 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50370 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50390 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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50400 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50410 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50430 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50440 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50450 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50460 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50470 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50480 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50490 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50500 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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50530 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50540 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50550 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50560 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50570 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50580 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50590 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50600 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50610 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50620 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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50630 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50700 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50710 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50720 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50750 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50770 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50780 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50790 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50800 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50810 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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50820 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50830 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50890 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50900 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50920 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50940 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50950 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50970 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50980 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

50990 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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51000 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51010 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51020 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51030 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51040 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51050 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51060 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51070 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51080 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51090 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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51100 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51110 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51120 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51130 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51140 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51150 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51160 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51170 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51180 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51190 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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51200 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51210 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51230 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51240 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51310 3 Streichung VRG WE Nr. 5302 
(Wiederholung aus 1. OFF), alt. 
Puffer um Siedlungen auf 5.500 m 
erhöhen.

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg 5302

51320 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51330 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51390 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51450 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51470 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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51480 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51730 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51740 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51750 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51760 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51770 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51780 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51790 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51910 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51940 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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51960 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

51970 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

52710 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

52850 2 Streichung VRG WE Nr. 5302. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg 5302

52900 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

52910 2 Streichung VRG WE Nr. 5302. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg 5302

54320 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

54500 2 Streichung des VRG WE 5302. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg 5302

54800 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

54940 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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55170 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55270 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55590 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55600 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55610 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55620 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55630 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55640 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55650 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55660 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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55670 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55680 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55690 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55700 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55710 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55720 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55730 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55740 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55750 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55760 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.
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55770 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55780 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55790 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55800 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55810 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55820 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55830 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55840 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

55850 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

56010 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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56020 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

56030 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

56040 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

56050 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

56360 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

56370 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

57240 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

57250 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

57310 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

57320 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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58550 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58560 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58570 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58580 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58590 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58600 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58610 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58620 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58630 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58640 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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58650 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58660 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58670 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58680 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58690 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58700 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58710 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58720 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58730 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58740 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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58750 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58760 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58770 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58780 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58790 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58800 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58810 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58820 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

58830 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

59440 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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59460 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

59480 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

59490 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

59570 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

60430 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

60440 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

60450 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

60460 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

60470 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

60480 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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60490 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

61450 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

61470 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

61480 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

62010 2 Streichung VRG WE 5302. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg 5302

62340 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

62420 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

62950 2 Streichung VRG WE 5302. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg 5302

63210 2 Streichung VRG WE 5302. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg 5302

63310 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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63320 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63330 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63340 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63350 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63360 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63370 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63380 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63390 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63400 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63410 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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63420 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63430 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63440 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63450 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63460 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63470 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63480 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63490 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63500 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63510 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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63520 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63530 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63540 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63550 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63560 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63570 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63580 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63590 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63600 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63610 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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63620 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63630 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63640 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63650 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63660 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63670 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63680 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63690 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63700 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63710 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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63720 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63730 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63740 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63750 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63760 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

63960 1 Streichung VRG WE 5302. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte Tourismus (2.15) , Erholung (2.14) der Drucksache 
VIII/103 verwiesen.

Wartenberg 5302

64130 4 Streichung VRG WE 5302. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg 5302

64470 3 Streichung VRG WE 5302. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. In Ergänzung dazu wird auf die Drucksachen VIII/103, 
VIII/45a und den Umweltbericht verwiesen.

Wartenberg 5302

64680 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65320 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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65330 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65340 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65350 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65360 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65370 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65380 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65390 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65400 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65410 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65420 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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65430 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65440 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65450 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65460 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65470 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65480 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65490 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65500 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65610 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

65620 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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65810 4 Streichung von VRG WE 5302. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Wartenberg 5302

65830 4 Streichung VRG WE 5302. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Wartenberg 5302

65980 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

66160 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

66460 3 Einspruch gegen VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief und Drucksache VIII/103 verwiesen.

Wartenberg 5302

67180 3 Streichung VRG WE 5302. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zum Aspekt Infraschall (2.7), Schattenwurf (2.6) und 
Wertminderung von Immobilien durch WEA (2.11) siehe auch Drucksache VIII/103.

Wartenberg 5302

67190 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

67200 4 Herausnahme des VRG WE 5302. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

67420 4 VRG WE 5302 streichen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief  und Aspekte der Drucksache VIII/103 verwiesen.

Wartenberg 5302

67650 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

67660 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

67770 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302
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67950 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

67960 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

68270 1 Verzicht auf Ausweisung des VRG 
WE 5302

Ablehnung Im Zuge des Planungsprozesses wurden die auf der regionalplanerischen Ebene 
relevanten Belange (z.B. Artenschutz, Schutz von Landschaftsbild und 
Erholungswert) umfassend, auch grenzübergreifend, gewürdigt und abgewogen.

Wartenberg 5302

68290 4 Herausnahme des VRG WE 5302 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Ergänzend wird auf Drucksache VIII/103, 
Gliederungsp. 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.26 sowie die Möglichkeit, Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen verwiesen.

Wartenberg 5302

15001 46 Streichung des VRG WE Ablehnung Es wird auf den Aspekt, der Drucksache VIII/103 Gliederungspunkt 2.12 und die 
örtlich konkreten Argumente im Gebietssteckbrief verwiesen.

Homberg(Ohm) 5403a

15090 2 Rücknahme des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Zudem wird auf die Aspekte kommunales 
Planungsinteresse und Restriktionskriterien der Drucksache VIII/45a , 
Gliederungspunkte 8 und 9, verwiesen.

Homberg(Ohm) 5403a

21680 2 Streichung des VRG WE 5403a Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Genannte Konflikte sind auf örtlicher Ebene zu lösen.

Homberg(Ohm) 5403a

15001 47 Streichung des VRG WE Ablehnung Wohnbebauung im Außenbereich besitzt regelmäßig einen geringeren 
Schutzanspruch ggü. außenbereichstypischen Nutzungen; an dem Mindestabstand 
von 600m wird daher festgehalten. Zu diesem Aspekt siehe auch Drucksache 
VIII/103 Gliederungspunkt 2.12.

Homberg(Ohm) 5403b

15090 3 Rücknahme des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen und daher wird an dem VRG 5403b festgehalten.

Homberg(Ohm) 5403b

15001 48 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5406 verwiesen.

Grebenau 5406

40590 2 VRG 5406 erweitern Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Eine Erweiterung des VRG ist nicht vorgesehen.

Grebenau 5406

40590 3 VRG 5407 erweitern Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Eine Erweiterung des VRG ist nicht vorgesehen.

Grebenau, Schlitz 5407

40590 4 VRG 5409 erweitern Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Eine Erweiterung des VRG ist nicht vorgesehen.

Schlitz 5409

Montag, 19. September 2016 SEITE 326 VON 328



15001 8 Verkleinerung bzw. Verschiebung 
des VRG WE

Ablehnung Zu diesen Aspekten siehe auch Drucksache VIII/103 Gliederungspunkt 2.12 
(Mindestabstände) und 2.6 (Schattenwurf).

Schlitz 5410

15001 49 Streichung des VRG WE Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief VRG WE 5410, sowie den Aspekt 
der Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.12, verwiesen.

Schlitz 5410

15002 3 Reduzierung des VRG 5410. Ablehnung Es wird auf den Aspekt Wohnbebauung im Außenbereich in der Drucksache 
VIII/103, Gliederungspunkt 2.12, hingewiesen.

Schlitz 5410

15150 11 Herausnahme des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief VRG WE 5410 verwiesen. Zum Aspekt Infraschall und Erholung 
wird auf die Drucksache VIII/103, Gliederungspunkt 2.7 und 2.14, verwiesen.

Schlitz 5410

15150 4 Rücknahme des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.12 und die Möglichkeit verwiesen, potentielle Konflikte auf 
örtlicher Ebene zu lösen.

Schlitz 5410

20100 50 Überprüfung bzw. Ablehnung des 
VRG WE

Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbriefs und die Aspekte der Drucksache 
VIII/103, Gliederungspunkte 2.13 und 2.24, verwiesen.

Schlitz 5410

20402 3 Verkleinerung des VRG WE Ablehnung Im Hinblick auf die Aspekte Bebauung im Aussenbereich, Schattenwurf und 
Wertminderung von Immobilien durch WEA wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkte 2.6, 2.12 und 2.11, verwiesen.

Schlitz 5410

20770 1 Streichung des VRG WE Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.18, 2.26,  und 2.14 verwiesen.

Schlitz 5410

21280 7 Herausnahme des VRG WE 5410 Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Schlitz 5410

30130 7 Reduzierung des VRG WE im 
Westen

Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Mögliche Konflikte mit dem Rotmilan sind auf 
örtlicher Ebene zu lösen.

Schlitz 5410

42770 1 keine Ausweisung des VRG WE 
5410

Ablehnung Im Zuge des Planungsprozesses wurden die auf der regionalplanerischen Ebene 
relevanten Belange (z.B. Artenschutz, Schutz von Landschaftsbild und 
Erholungswert) umfassend, auch grenzübergreifend, gewürdigt und abgewogen.

Schlitz 5410

52430 1 Streichung VRG WE Nr. 5410. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Außerdem wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkt 2.7, 2.12, 2.13 und 2.26 verwiesen.

Schlitz 5410

54480 1 Streichung des VRG WE 5410. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen.

Schlitz 5410

62030 2 Aufnahme des VRG WE 5410 Zustimmung Fläche wird als VRG WE ausgewiesen.Schlitz 5410
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62220 1 VRG WE 5410 streichen. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103, Gliederungspunkt 2.6, 2.7 und 2.21 verwiesen.

Schlitz 5410

62330 2 Streichung des VRG WE 5410 
wegen Lage in überregional 
bedeutsamem 
Zugkonzentrationskorridor

Ablehnung Wie im Umweltbericht ausgeführt, ist der der Belang „Vogelzug“ sachgerecht auf 
der örtlichen Ebene zu prüfen; er steht einer Errichtung von WEA in der Regel nicht 
entgegen. Dies gilt besonders für den Kranichzug.

Schlitz 5410

62330 1 Streichung des VRG WE 5410 Ablehnung Im Zuge des Planungsprozesses wurden die auf der regionalplanerischen Ebene 
relevanten Belange (z.B. Artenschutz, Schutz von Landschaftsbild und 
Erholungswert) umfassend, auch grenzübergreifend, gewürdigt und abgewogen.

Schlitz 5410

64390 1 Streichung VRG WE 5410. Ablehnung Bezüglich örtlicher konkreter Argumente wird auf die Ausführungen im 
Gebietssteckbrief verwiesen. Bezüglich weiterer Bedenken wird auf die Drucksache 
VIII/103, Gliederungspunkt 2.11, 2.12, 2.13 und 2.26 verwiesen.

Schlitz 5410

15001 50 Reduzierung VRG WE Ablehnung Es wird auf die Ausführungen im Gebietssteckbrief VRG WE 5412, sowie auf die 
Aspekte der Drucksache VIII/103, Gliederungspunkte 2.12 und 2.21, hingewiesen.

Mücke 5412

15001 9 Verkleinerung bzw. Verschiebung 
des VRG WE

Ablehnung Wohnbebauungen im Außenbereich regelmäßig geringerer Schutzanspruch; 
Verweis auf Ausführungen im Gebietssteckbrief; zu Aspekten Mindestabstände und 
Schattenwurf siehe Drucksache VIII/103 (2.12 und 2.6)

Mücke 5412

15002 4 Reduzierung des VRG 5412. Ablehnung Es wird auf den Aspekt Wohnbebauung im Außenbereich in der Drucksache 
VIII/103, Gliederungspunkt 2.12, hingewiesen.

Mücke 5412

15130 2 Reduzierung des VRG WE Ablehnung Wohnbebauung im Außenbereich besitzt regelmäßig einen geringeren 
Schutzanspruch ggü. Außenbereichstypischen Nutzungen; Siehe Drucksache 
VIII/103 Gliederungspunkt 2.12.

Mücke 5412

20402 4 Verkleinerung des VRG WE Ablehnung Im Hinblick auf die Aspekte Bebauung im Aussenbereich, Schattenwurf und 
Wertminderung von Immobilien durch WEA wird auf die Drucksache VIII/103, 
Gliederungspunkte 2.6, 2.12 und 2.11, verwiesen.

Mücke 5412

65160 15 Festhalten an VRG WE 5412. Zustimmung An dem VRG soll wie im Gebietssteckbrief beschrieben festgehalten werden.Mücke 5412

Montag, 19. September 2016 SEITE 328 VON 328


